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mit der Vereinbarung des 85-seitigen 
Koalitionsvertrages haben CSU und Freie 
Wähler die Fortsetzung der 2018 begon-
nenen Regierungskoalition in Bayern für
weitere fünf Jahre „besiegelt“.

Die Bezeichnung Koalitionsvertrag ist irre-
führend, da es sich dabei nicht um einen 
Vertrag im rechtlichen Sinne handelt, son-
dern um die Absichtserklärung für die poli-
tische Arbeit eines Parteienbündnisses, das
sich zwecks Regierungsbildung zusammen-
geschlossen hat. Koalitionsvereinbarungen
können auch von keinem der Beteiligten 
eingeklagt werden, da weder bei Verwal-
tungs- noch bei Verfassungsgerichten eine
Zuständigkeit dafür gegeben ist.

Gleichwohl gewinnen Koalitionsverträge 
immer größere Bedeutung, da absolute 
Mehrheiten im ausdifferenzierten und vo-
latil gewordenen Parteiengefüge Deutsch-
lands kaum mehr vorkommen. Deshalb 
sehen Betroffene bei der Publikation von 
Koalitionsvereinbarungen genau hin, was 
drinsteht und ebenso, was nicht drinsteht.

Zentrale Punkte für uns Zahnärzte sind 
klare Bekenntnisse zur Freiberu� ichkeit 
und zur Sicherstellung der Versorgung 
im ländlichen Raum. Die Versorgung dort 
ist nur durch „kleinere Einheiten“, also 
Einzelpraxen und kleine Gemeinschafts-
praxen, zu gewährleisten. Wenn die Poli-
tik wohnortnahe Versorgung will, dann 
muss sie die Niederlassung abseits der 
Ballungsräume wieder attraktiv machen. 
Nur mit auskömmlicher Honorierung kann
den Problemen des Fachkräftemangels, 
der bürokratischen Überbelastung und 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
eines zunehmend feminisierten Berufs-
standes begegnet werden.

Im GKV-Bereich fordert der Koalitionsver-
trag die Abschaffung der Budgetierung. 

Die Regelung der Gebührenordnungen 
(BEMA und GOZ) liegt allerdings nicht 
in der Kompetenz der Länder. Zur GOZ 
äußert sich der Koalitionsvertrag nicht, 
dafür hat (die zum Zeitpunkt des Bayeri-
schen Zahnärztetages amtierende) Ge-
sundheitsministerin Ulrike Scharf beim 
Festakt des Zahnärztetages ein eindeuti-
ges Statement zur GOZ abgegeben:

„Eine Reform ist längst überfällig! Es 
braucht dringend eine grundlegende 
Überarbeitung der Gebührenordnung für 
Zahnärztinnen und Zahnärzte. Seit fast 
35 Jahren wurde der Punktwert nicht 
mehr angepasst. Das ist weder wirtschaft-
lich noch entspricht es dem aktuellen 
wissenschaftlichen Stand.“

Eine GOZ-Reform und vor allem eine An-
passung des GOZ-Punkwertes sind aber 
in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. 
Damit bleibt uns bayerischen Zahnärzten 
als Handlungsoption nur die umfangreiche
Anwendung von Vereinbarungen nach 
§ 2 GOZ, um ein leistungsgerechtes Ho-
norar für zahnärztliche Privatleistungen 
zu erhalten. Nur so können wir unsere 
als berechtigt anerkannten Forderungen 
realisieren und gleichzeitig die im Koa-
litionsvertrag geforderte Sicherstellung 
der Versorgung in ländlichen Regionen 
gewährleisten.

Genau zu diesem Zweck haben wir unsere
Selbsthilfeoffensive GOZ ON TOUR kon-
zipiert und erfolgreich gestartet. Wir wer-
den sie fortführen und ausbauen – ganz 
im Sinne des Koalitionsvertrages!

Mit kollegialen und herzlichen Grüßen

Ihr

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Bayerischer Koalitionsvertrag:
Hilfe zur Selbsthilfe

Dr. Dr. Frank Wohl
Präsident der Bayerischen 

Landeszahnärztekammer
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heilkunde“ erscheint am 15. Dezember 2023.



Beim Festakt sprechen 
zwei Staatsminister

Am Donnerstag, 19. Oktober, fand mit 
dem Festakt die feierliche Eröffnung statt. 
Traditionell gab sich hier auch die bayeri-
sche Politik die Ehre. Mit dem stellvertre-
tenden Bayerischen Ministerpräsidenten 
Hubert Aiwanger sowie Ulrike Scharf, 
amtierende Staatsministerin für Gesund-
heit und Pflege, sprachen in diesem Jahr 
erneut zwei Minister Grußworte. Spon-
tan erschien zusätzlich Klaus Holetschek, 
neuer Fraktionsvorsitzender der CSU im 
Landtag und deshalb nicht mehr als Ge-
sundheitsminister im Amt, um sich von 
„seinen Zahnärzten“ zu verabschieden – 
eine Geste, die großen Anklang fand.

Moderiert wurde der Abend von Prof. Dr. 
Johannes Einwag, Fortbildungsreferent 
der BLZK und Wissenschaftlicher Leiter 
des Bayerischen Zahnärztetages. Er erin-
nerte sich an seinen ersten Zahnärztetag 
vor 40 Jahren und reflektierte die enor-
men Veränderungen, die innerhalb der 
Zahnmedizin in dieser Zeit stattgefunden 
haben. Das zeige auch das Motto des 
diesjährigen Zahnärztetages: „Der kleine 
(große) Unterschied. Patientenindividuelle 
Planung und Therapie“. Einwag hielt fest, 
dass die Zahnmedizin sich heute mit Fra-

gen beschäftige, „die vor 40 Jahren allen-
falls ein Kopfschütteln ausgelöst hätten“. 
Und er fragte angesichts dieses Wissens 
weiter: „Was bringen Standardtherapien 
und wann müssen wir individuell, ganz 
personalisiert therapieren? Vom Kleinkind 
bis zu den Senioren, vom Otto-Normal-
verbraucher-Patienten bis zu den vulne-
rablen Gruppen in all ihren unterschied-
lichen Facetten.“

Schweigeminute für  
Opfer in Israel

Im Anschluss eröffnete BLZK-Präsident 
Dr. Dr. Frank Wohl den Zahnärztetag mit 
Worten der Besinnung und einer Schwei-
geminute für die Opfer des Überfalles der 
Hamas auf Israel, für die sich alle Teilneh-
mer erhoben. Nach seiner Begrüßung der 
Anwesenden aus Politik sowie nationaler 
und internationaler Standespolitik und der 
Mitglieder des Gesundheitswesens nahm 
auch Wohl Bezug auf das Motto des dies-
jährigen Zahnärztetages. Er hielt in diesem 
Zusammenhang fest, dass 55 Prozent der 
bayerischen Bevölkerung im ländlichen 
Raum leben, und konstatierte: „Wir baye-
rischen Zahnärzte sorgen dafür, dass Spit-
zenmedizin – State of the Art – nicht nur 
in den großen Metropolen, sondern auch 
im ländlichen Raum in Bayern stattfindet.“ 

Streifzug durch 
Gemeinsamkeiten
und Unterschiede 
Der 64. Bayerische Zahnärztetag war erneut ein großer Erfolg

Moderne, praxisrelevante Zahnmedizin und der kollegiale Austausch vor Ort – das sind die Markenzeichen des Bayeri-
schen Zahnärztetages. Auch der 64. Bayerische Zahnärztetag vom 19. bis 21. Oktober wurde seinen hohen Ansprüchen 
mehr als gerecht. Über 1 000 Zahnärztinnen und Zahnärzte erlebten ein Wochenende voller Wissen.

BLZK-Präsident Dr. Dr. Frank Wohl hielt beim 

offiziellen Festakt die Begrüßungsrede.

Voll besetzter Saal: Über 1 000 Teilnehmer 

nahmen am wissenschaftlichen Programm 

des Zahnärztetages teil.

Dr. Rüdiger Schott, Vorsitzender des Vorstands 

der KZVB, mahnte von der Bundespolitik die 

Rücknahme der Budgetierung an.

politik BLZK
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Allerdings sah er die Versorgung dieser 
Patienten durch die aktuelle Berliner Poli-
tik akut gefährdet.

Flächendeckende Versorgung in 
Bayern muss gesichert bleiben

Die Versorgung der Bevölkerung sah 
auch der stellvertretende Bayerische Mi-
nisterpräsident Hubert Aiwanger in Ge-
fahr. „Es geht darum, die flächendeckende  
Versorgung aufrechtzuerhalten und den 
Versorgungsauftrag sicherzustellen. Wir 
müssen das Grundvertrauen der Patien-
ten in die Ärzteschaft sichern. Wir müssen 
diese Ärzte aber auch in die Lage ver-
setzen, diese Aufgabe weiterhin zu erfül-
len – deshalb ein klares Bekenntnis zu 
einer leistungsgerechten Bezahlung. Bud-
getierung ist hier fehl am Platz.“ Ohne 
Verbesserungen der Bedingungen sei es 
schwierig, junge Ärzte und Zahnärzte 
nicht ans Ausland zu verlieren. Eine gute 
Honorierung sei aber auch wichtig, um 
für das Praxispersonal eine gute Bezah-
lung leisten zu können. Das medizinische 
Niveau in Bayern auf höchstem Niveau 
zu halten, müsse weiterhin das Ziel sein. 
Aiwanger dankte den bayerischen Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten ausdrücklich 
dafür, dass sie diese wertvolle Aufgabe 
übernehmen.

„Wiedereinführung der Budge-
tierung hat ganzen Berufsstand 
schockiert“

Dr. Rüdiger Schott, Vorsitzender des Vor-
stands der KZVB, prangerte ebenfalls die 
Berliner Politik an, die die ambulante Ver-
sorgung akut gefährde. „Die Wiederein-
führung der Budgetierung hat den gan-
zen Berufsstand schockiert, demotiviert 
und frustriert.“ Ein solches Handeln zer-
störe das Vertrauen in die Politik. Dabei 
gehörten die Zahnärzte nicht zu den Kos-
tentreibern im Gesundheitssystem. Der 
Anteil an den GKV-Ausgaben sei konti-
nuierlich gesunken und „nirgendwo an-
ders als in der Zahnmedizin findet die 
Politik ein besseres System für Prävention 
und Einsparungen von Kosten“. Deshalb 
gehe es in der aktuellen gesundheitspoli-
tischen Diskussion nicht um das Einkom-
men von Ärzten, Zahnärzten oder Apo-
thekern, sondern um die Zukunft der 
ambulanten Versorgung. Schott zählte 

eine Vielzahl von Themen auf, die die 
Zahnärzteschaft bewegten, beispielsweise 
fehlenden Nachwuchs aufgrund unsiche-
rer Perspektiven, sich zunehmend aus-
breitende iMVZ, das GKV-Finanzstabili-
sierungsgesetz oder den „Geldfresser“ 
Telematik-Infrastruktur. 

Gemeinsamer Protesttag 
der Heilberufe als Signal

BZÄK-Präsident Prof. Christoph Benz hob 
in seinem Grußwort den gemeinsamen 
Protest der Ärzte- und Zahnärzteschaft 
zusammen mit dem Verband medizini-
scher Fachberufe als außergewöhnliche 
Aktion hervor. Beim Protesttag der Heil-
berufe Anfang September in Berlin, an 
dem auch Klaus Holetschek als bayeri-
scher Gesundheitsminister teilnahm, habe 
sich gezeigt, dass man gemeinsam bes-
sere Bedingungen fordern könne. Dieser 
Protest sei ein „wunderschönes Signal“ 
gewesen. Denn es gehe um die Stärkung 
der ambulanten Versorgung. Die Ärzte 
und Zahnärzte spürten die Inflation und 
Kostensteigerungen ebenso wie die Kran-
kenhäuser. „Wir wollen unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bestmöglich be-
zahlen. Das ist unser ganz großer Wunsch. 
Wir wollen qualitativ hochwertige Teams. 
Und das geht nur mit Geld, und es geht 
nur, wenn wir dieses Geld auch vorher 
verdienen“, so Benz. Zugleich rief er die 
Kolleginnen und Kollegen dazu auf, „das 
Privileg zu genießen, dass wir eines der 
einfachsten Start-ups tatsächlich umset-
zen können“ und gegen den Trend zur 
Anstellung zu kämpfen und für die Nie-
derlassung einzutreten.

Entbürokratisierung muss 
vorangetrieben werden

Bayerns amtierende Gesundheitsministe-
rin Ulrike Scharf forderte von der Bundes-
regierung verlässliche Rahmenbedingun-
gen für Zahnärztinnen und Zahnärzte. 
„Zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger 
ist eine hochwertige und wohnortnahe 
medizinische Versorgung unabdingbar. 
Wir müssen deshalb dafür sorgen, dass 
die Niederlassung attraktiv bleibt. Jeder 
Praxisbetrieb ist auf eine ausreichende 
Vergütung angewiesen. Die Bundesre-
gierung darf die ambulanten Leistungs-
erbringer nicht vergessen.“ Ergänzend 

erklärte die Ministerin: „Auch die Entbü-
rokratisierung muss die Bundesregierung 
entschieden vorantreiben. Wir können es 
uns in Zeiten drohenden Ärztemangels 
schlicht nicht mehr leisten, dass Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte so viel Zeit mit bü-
rokratischen Hürden verbringen. Büro-
kratie kostet Zeit, Geld und Nerven.“ 

Ebenso erneuerte Scharf die Kritik Bay-
erns am GKV-Finanzstabilisierungsgesetz 
des Bundes und forderte zum Thema 
GOZ: „Eine Reform ist längst überfällig! 
Es braucht dringend eine grundlegende 

BLZK-Präsident Dr. Dr. Frank Wohl, stellvertre-

tender Bayerischer Ministerpräsident Hubert 

Aiwanger, Dr. Barbara Mattner, Vizepräsidentin 

der BLZK, und Dr. Rüdiger Schott, Vorsitzen-

der des Vorstands der KZVB, beim Festakt zum 

64. Bayerischen Zahnärztetag (v. l.).

Am Ende des Festaktes überreichte BLZK- 

Präsident Dr. Dr. Frank Wohl Blumen an die 

amtierende bayerische Gesundheitsministerin 

Ulrike Scharf (l.) und an die 125-fache Fußball-

nationalspielerin und Trainerin Martina Voss-

Tecklenburg nach deren Festvortrag.

politik BLZK
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Überarbeitung der Gebührenordnung für 
Zahnärztinnen und Zahnärzte. Seit fast 
35 Jahren wurde der Punktwert nicht 
mehr angepasst. Das ist weder wirt-
schaftlich noch entspricht es dem aktu- 
ellen wissenschaftlichen Stand.“ Beim 
Thema Digitalisierung sah die Ministerin 
generell ein Potenzial zur bürokratischen 
Entlastung, allerdings seien die Prozesse 
derzeit noch immer zu häufig fehlerbe-
haftet.

Beim anschließenden Festvortrag be-
geisterte die 125-fache Fußballnational-
spielerin und Trainerin Martina Voss-Teck-

lenburg die Zahnärztinnen und Zahnärzte 
zum Thema „Formen, um zu performen – 
Mein Change Management im Frauen-
fußball“. 

Personalisierte Zahnmedizin 
in Breite und Tiefe

Der wissenschaftliche Kongress der Zahn-
ärzte unter dem Leitmotiv „Der kleine 
(große) Unterschied – Patientenindivi- 
duelle Planung und Therapie“ fand am  
20. und 21. Oktober statt. Wie Prof. Dr. 
Johannes Einwag am Abend vorher be-
reits in seiner Anmoderation betonte, 
setze sich die Erkenntnis, wie unterschied-
lich Männer und Frauen bei Diagnostik, 
Therapie und Prävention reagieren kön-
nen, auch in der Zahnmedizin immer mehr 
durch. Diese Bandbreite verdeutlichten 
die Referate am Freitag und am Samstag.

15 Spitzenreferenten befassten sich zum 
Beispiel mit „Männerschnupfen und an-
deren tödlichen Erkrankungen“, Gender 
Marketing, allgemeinmedizinischen He- 
rausforderungen oder dem Einsatz von 
künstlicher Intelligenz. Auch die Abwei-
chungen zwischen „Frau Patientin“ und 
„Herr Patient“ bei Zahnerhaltung, Pro-
thetik und Parodontologie standen auf 
dem Programm. Weitere Punkte: die Tele-
matik-Infrastruktur (TI), Datenschutz und 
Qualitätssicherungsverfahren sowie die 
Folgen der Spargesetze der Politik. Eine 
Aktualisierung der Röntgenfachkunde für 
Zahnärzte war wieder möglich.

Spielräume kennen und nutzen

Beim Kongress für das Praxisteam stand 
ebenfalls „Der kleine (große) Unterschied“ 
im Fokus. Diese Fortbildung dauerte einen 
Tag und wurde am Freitag, 20. Oktober, 

angeboten. Die fünf Referate durchstreif-
ten „Andere Länder – andere Sitten!“ 
und machten eine „Tour de Parodontolo-
gie“. Sie widmeten sich dem Gender Mar-
keting, der Abrechnung mit Köpfchen 
und dem Notfallmanagement.

Parallel zum Kongressprogramm verlieh 
die BLZK in diesem Jahr erneut Urkun-
den an die erfolgreichen Absolventinnen 
und Absolventen der Aufstiegsfortbildun-
gen Zahnmedizinische Prophylaxeassis-
tenz (ZMP), Dentalhygiene (DH) und Zahn-
medizinische Verwaltungsassistenz (ZMV). 
Die besten Abschlüsse wurden zudem mit 
dem Meisterpreis der Bayerischen Staats-
regierung ausgezeichnet. Stellvertretend 
für das Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege war Ministerial-
dirigentin Gabriele Hörl bei der Preisver-
leihung vor Ort, ebenso wie Dr. Barbara 
Mattner, Vizepräsidentin der BLZK. Ein  
ausführlicher Bericht zur Preisverleihung 
folgt in der Dezemberausgabe des BZB.

„Prof. Dieter Schlegel 
Wissenschaftspreis“ mit  
vier Preisträgern

Für herausragende zahnmedizinische Dis-
sertationen an bayerischen Hochschulen 
vergibt der Verein zur Förderung der wis-
senschaftlichen Zahnheilkunde in Bayern 
(VFwZ) jedes Jahr den „Prof. Dieter Schle-
gel Wissenschaftspreis“ – 2023 erneut 
im Rahmen des zahnärztlichen Kongres-
ses. Dieses Jahr wurden vier Preisträger 
geehrt, die an der Ludwig-Maximilians-
Universität München und an der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg disser-
tiert hatten.

Redaktion

FOTOS UND BERICHTE IM NETZ
Weitere Fotos von der Eröffnung des 64. Bayerischen Zahnärztetages und 
den beiden anschließenden Fortbildungstagen finden Sie auf der Web-
site der BLZK:
www.blzk.de/blzk/site.nsf/id/pa_bayerischer_zahnaerztetag_2023.html

Ausführliche Beiträge über den wissenschaftlichen Kongress für Zahn-
ärzte und den Kongress für das Praxispersonal lesen Sie in der nächsten 
Ausgabe des BZB und ab 15. Dezember im Internet:
www.bzb-online.de

Zwischen den Referaten nutzten viele Teilneh-

mende die Gelegenheit zum Besuch der Dental-

ausstellung.

Beim gut besuchten Kongress Zahnärztliches 

Personal am Freitag ging es ebenfalls um den 

„kleinen (großen) Unterschied“ in der Zahn-

arztpraxis.

politik BLZK
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Auf landespolitischer Ebene engagiert sich
seit Kurzem der Präsident der Bayerischen 
Landeszahnärztekammer, Dr. Dr. Frank 
Wohl. Der Kammerpräsident wurde in 
diesem Jahr in den Landesvorstand des 
Gesundheits- und P� egepolitischen Ar-
beitskreises der CSU (GPA) aufgenommen. 

„Als kooptiertes Mitglied sehe ich die
Chance, meine langjährige Erfahrung im 
Gesundheitswesen in die Arbeit des GPA 
einzubringen und die Interessen der Zahn-
ärzteschaft in diesem Gremium zu ver-
treten“, freute sich Wohl in einer ersten 
Reaktion über seine Berufung.

Gesundheitswesen an aktuelle
Anforderungen anpassen

Der GPA setzt sich dafür ein, das Gesund-
heitswesen ständig zu verbessern und an 

die aktuellen Anforderungen anzupassen,
damit die Menschen im Freistaat auch in 
Zukunft auf eine angemessene medizini-
sche und p� egerische Versorgung ver-
trauen können. Vorsitzender des Arbeits-
kreises ist der CSU-Landtagsabgeordnete 

Bernhard Seidenath, der in der vergange-
nen Legislaturperiode auch Vorsitzender 
des Ausschusses Gesundheit und P� ege 
im Bayerischen Landtag war.

Redaktion

Dr. Dr. Frank Wohl gehört dem GPA an
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Dr. Dr. Frank Wohl (links) ist kooptiertes Mitglied im Landesvorstand des Gesundheits- und P� ege-

politischen Arbeitskreises der CSU (GPA). Geführt wird das Gremium von Bernhard Seidenath, MdL.
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Nachdem die Ampelkoalition im März 
2023 die komplette Neuausrichtung der 
Unabhängigen Patientenberatung be-
schlossen hatte, geht es mit der Umset-
zung weiterhin nur schleppend voran. Erst
bremsten ein längeres Gerangel und eine 
Uneinigkeit um die Finanzierung und Gre-
mienbesetzung. Nun scheint der nahtlose 
Übergang gefährdet und Ratsuchende 
Patienten sollten sich schon mal auf län-

gere Wartezeiten einstellen, bis sie ihr An-
liegen klären können. Fest steht: Anfang
Dezember gehen die Lichter aus. Die Tele-
fonhotline der UPD wird gekappt, die 
Beratungsstellen vor Ort geschlossen und 
auch einen Internetauftritt wird es ab die-
sem Zeitpunkt erstmal nicht mehr geben. 
Die Unionsfraktion im Deutschen Bundes-
tag befürchtet „eine mehrmonatige Un-
terbrechung der Beratungstätigkeit“ wie 

auch den „dauerhaften Verlust bewähr-
ter Fachkräfte“, der nicht ohne Weiteres 
kompensiert werden könne. Ähnlich äu-
ßerte sich auch Noch-UPD-Geschäfts-
führer Thorben Krumwiede in einem „zm 
Online“-Interview. Inhalt und Umfang des 
zukünftigen Beratungsangebotes seien 
völlig offen, und auch die Mitarbeiter 
seien angesichts der Unklarheit, wie es 
konkret weitergeht, verunsichert. „Die 

Wird die UPD jetzt wirklich unabhängig?
Stiftung hängt am Tropf der Krankenkassen – Beratungslücke ab Dezember

Ende August gab der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes (GKV-SV) nach langem Hin und Her grünes Licht für die 
Umwandlung der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) in eine Stiftung bürgerlichen Rechts. Doch schon
jetzt ist klar, dass der Zeitplan nicht umsetzbar ist. Ab 1. Dezember drohen „Beratungslücken“, wie auch die Bundes-
regierung einräumt.
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Bundesregierung hat weder Ein� uss auf 
den Zeitpunkt der Beendigung des Bera-
tungsbetriebs der derzeitigen UPD noch 
auf die Dauer des Aufbaus neuer Bera-
tungsstrukturen der zukünftigen Stiftung“,
äußerte sich Sabine Dittmar, Staatssekre-
tärin im Bundesgesundheitsministerium 
(BMG), laut dem „Ärzteblatt“. Konkrete 
Aussagen darüber, wie lange es eine Be-
ratungslücke geben soll – und ab wann es 
diese geben wird, machte Dittmar nicht. 
Die Staatssekretärin ließ Nachfragen des 
Deutschen Ärzteblattes unbeantwortet. 

Dass die Zeit drängt, ist den Beteiligten 
bewusst. Die Unionspolitiker forderten 
einem Bericht der „ÄrzteZeitung“ zufolge 
dennoch eine einjährige Übergangsrege-
lung, eine Art mehrstu� ges Verfahren, 
um die offenen Punkte zu klären und ei-
nen ruhigen und soliden Neuanfang zu 
sichern. Unterstützung kam auch von der 
Fraktion der Linken im Bundestag, die 

sich laut „Ärzteblatt“ ebenfalls für einen 
um ein Jahr späteren Start der neuen 
UPD-Stiftung ausgesprochen hatten. Zeit 
also, um den Satzungsentwurf, der vom 
GKV-SV in Abstimmung mit dem Bundes-
ministerium für Gesundheit (BMG) erstellt 
worden war, in verschiedenen Punkten 
zu optimieren. Von mehreren Seiten hatte 
es nochmals Kritik und Änderungswün-
sche gegeben. Laut dem „Ärzteblatt“ 
handelt es sich hier unter anderem um 
die Regelungen für die Besetzung des 
Stiftungsvorstands, nachträgliche Ände-
rungen am Zweck der Stiftung sowie den 
dortigen Mehrheitsverhältnissen. Der in-
haltliche Grundtenor müsse jedoch bei-
behalten bleiben. Kritik kommt auch von 
Geschäftsführer Krumwiede: „In dem ver-
abschiedeten Satzungsentwurf fällt der 
Ein� uss der gesetzlichen Krankenkassen 
noch größer aus, als bisher bekannt. Der 
GKV-SV hat sich nicht nur umfassenden 
Ein� uss auf Haushalt und Personalent-
scheidungen der Stiftung gesichert, son-
dern wird aktiv auf die inhaltliche Arbeit 
und Ausrichtung der UPD einwirken kön-
nen. Eine ‚unabhängige‘ Patientenbera-
tung ist damit mehr als fraglich.“

Auch das Thema Finanzierung sorgt wei-
terhin für Kritik. Zum Plan, dass dies zu 
klar festgelegten Teilen von den gesetz-
lichen und privaten Krankenkassen (GKV 
und PKV) übernommen werden soll, hat-
ten sich Vertreter aus nahezu allen Lagern 
sehr kritisch geäußert. Hauptargument 
war die Gefährdung der erforderlichen
und gewünschten Neutralität der künfti-
gen Patientenberatung. Die Krankenver-
sicherer müssten auch weit mehr in die 
UPD stecken, als bis dato der Fall. Die bis-
lang jährlich neun Millionen Euro Budget, 
von denen, basierend auf einer freiwilli-
gen Abmachung, die GKV den Löwen-
anteil übernommen hatte, sollen nun fest 
aufgestockt werden auf 15 Millionen Euro
GKV-Anteil und eine Million der PKV. So 
habe bereits die Anhörung im Ausschuss 
für Gesundheit bei der großen Mehrheit 
der Verbände und Sachverständigen ver-
fassungsrechtliche Bedenken gegen die 
Finanzierung der UPD als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe aus Mitteln des GKV-
Spitzenverbandes und der privaten Kran-
kenversicherung aufgezeigt, berichtet 
das „Ärzteblatt“ aus dem Unionsantrag. 
„Praktisch alle bei der Anhörung vertrete-

nen Verbände befürworteten eine Steuer-
� nanzierung.“

Kritik übte die Union auch daran, dass
das BMG dem GKV-Spitzenverband Ein-
� uss auf die Mittelverwendung zugesi-
chert und zugelassen habe, dass die Sat-
zung den Schwerpunkt der Beratungen 
auf das Sozialgesetzbuch V (SGB V) fest-
legt, so das „Ärzteblatt“ weiter. Dies 
entspreche einem praktischen Ausschluss 
von P� egethemen, die jedoch in den ge-
genwärtigen UPD-Beratungen eine wich-
tige und zunehmende Rolle einnehmen 
würden.

Die neue UPD-Stiftung war bis Redaktions-
schluss dieses BZB jedenfalls noch nicht 
gegründet. Wie das „Ärzteblatt“ berich-
tet, befänden sich die zum 15. Septem-
ber bei der Stiftungsaufsicht der Berliner 
Senatsverwaltung für Justiz und Verbrau-
cherschutz eingereichten Unterlagen wei-
terhin in Prüfung.

Ingrid Scholz

„Die Bundesregierung hat weder Ein� uss auf 

den Zeitpunkt der Beendigung des Beratungs-

betriebs der derzeitigen UPD noch auf die

Dauer des Aufbaus neuer Beratungsstruktu-

ren der zukünftigen Stiftung“, sagte Sabine 

Dittmar, Staatssekretärin im Bundesgesund-

heitsministerium, dem „Ärzteblatt“.
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BZB: Am 31. Dezember gehen acht
Jahre „Sanvartis-UPD“ zu Ende. Welche
Bilanz ziehen Sie aus der Vergabe der 
Patientenberatung an eine gGmbH, 
die zu einem Wirtschaftsunterneh-
men gehört?
Sraier: Die Unabhängige Patientenbera-
tung Deutschland an eine Holding GmbH 
aus dem Bereich der Pharmaindustrie zu 
vergeben, war keine gute politische Ent-
scheidung. Für die Vertrauensbildung der 
Ratsuchenden ist die Unabhängigkeit der 
Patientenberatung von zentraler Bedeu-
tung – damals und heute. Die maßgeb-
lichen Patientenorganisationen kritisierten 
im Jahr 2015 die Auftragserteilung an 
die Sanvartis Careforce Holding und ha-
ben deren Tätigkeit in der gesamten Zeit 
kritisch beobachtet. 

Der Bundesrechnungshof hatte 2019 kri-
tisiert, dass bis zu 20 Millionen Euro an 
angeschlossene Unternehmen der Sanvar-
tis abfl ossen und nicht in das Beratungs-

angebot investiert wurden. Außerdem ist 
es nicht gelungen, eine stabile regionale 
Verankerung der UPD umzusetzen und 
vor Ort ein wichtiger Ansprechpartner für 
Ratsuchende zu sein.

BZB: Der Bundestag hat am 16. März 
2023 beschlossen, dass die UPD künf-
tig als Stiftung bürgerlichen Rechts 
„verstetigt“ werden soll. Wird nun 
alles besser?
Sraier: Die BAGP fordert bis heute, eine 
Patientenstiftung zu gründen, die nicht 
nur die UPD verantwortet, sondern auch 
andere patientenrelevante Aufgaben wie 
die Patientenvertretung und patienten-
zentrierte Forschungsfragen zusammen-
fasst. Diese Vision der Patientenstiftung 
als eine zentrale Stelle für Patientenan-
liegen war bis heute nicht durchsetzbar, 
sodass nunmehr eine Stiftung gegründet 
wird, die nur die UPD betreiben soll. Be-
dauerlicherweise wurde auch unsere For-
derung nach fi nanzieller Unabhängigkeit 

mittels eines Steuerzuschusses nicht ge-
setzlich verankert. Die Politik hat den
§ 65b SGB V neu gefasst und festgelegt, 
dass die bisherige Befristung der UPD 
beendet, eine UPD-Stiftung gegründet 
wird und die Finanzierung weiterhin 
durch den GKV-Spitzenverband (GKV-SV)
und die private Krankenversicherung si-
chergestellt werden soll. Gerade der 
letzte Punkt ist besonders schwierig für 
die zukünftige Glaubwürdigkeit der UPD, 
denn sie wird gegen das Bild ankämpfen 
müssen: „Wes Brot ich ess‘, des Lied ich 
sing‘.“ 

Die maßgeblichen Patientenorganisatio-
nen haben in der künftigen UPD-Stiftung 
tragende Aufgaben übertragen bekom-
men, wie zum Beispiel das Vorschlags-
recht für den Stiftungsvorstand. Im Stif-
tungsrat haben die Patientenverbände 
sieben Stimmen erhalten, gemeinsam mit 
dem Patientenbeauftragten haben sie die 
Mehrheit im Stiftungsrat. Der GKV-SV ist 

„Die GKV hat erheblichen Ein� uss 
auf die Beratung“
Patientenberaterin Carola Sraier sieht neue UPD kritisch

Carola Sraier ist die Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen (BAGP). Wir sprachen mit ihr darüber,
wie die Beratung wirklich unabhängig sein kann.
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ebenfalls im Stiftungsrat mit einem quasi 
Vetorecht im Bereich Finanzierung und 
Stimmrecht bei Grundsatzfragen. 

Ob der Gestaltungsspielraum der Pa-
tientenorganisationen im Sinne der Rat-
suchenden genutzt werden kann, ist der-
zeit nicht absehbar. Wir hoffen sehr, dass 
wir unsere Konzepte umsetzen, starke
Präsenz in den Regionen zeigen und so 
ein Angebot machen können, das durch-
gängig hilfreich und glaubwürdig für die 
Ratsuchenden ist. 

Der Satzungsentwurf des Stifters liegt der-
zeit der Aufsicht in Berlin vor, wir werden 
die Ausschreibung für die Vorstände auf 
den Weg bringen und das Realisierungs-
konzept bearbeiten, damit der neue Stif-
tungsrat zügig den Neustart beschließen 
kann. Eine konstituierende Sitzung ist für 
Anfang November geplant.

BZB: Die alte UPD stellt die persönliche
Beratung am 30. November ein, die 
neue ist noch nicht handlungsfähig. 
Selbst die Bundesregierung räumt ein,
dass es „Beratungslücken“ geben wird.
Was bedeutet das für die Patienten?
Sraier: Die gesetzliche Rahmung des 
§ 65b SGB V hat sich sehr lange hingezo-
gen und wurde im März 2023 verabschie-
det. Eine Stiftungsgründung ist sehr kom-
plex, und es verlangt das Engagement
und Know-how vieler Akteure in unter-
schiedlichen Settings wie Ministerien, 
Verbänden und Politik. Einen fl ießenden 
Übergang von der Sanvartis-UPD zur Stif-
tungs-UPD herzustellen, ist vermutlich nicht
realistisch und wird eine Einschränkung 
des Beratungsangebotes verursachen.

BZB: Wann wird die neue UPD Ihrer 
Einschätzung nach die Arbeit auf-
nehmen?
Sraier: Die UPD-Stiftung wird ihre Arbeit 
Anfang 2024 aufnehmen. Dann können 
zeitnah die Verträge zur Umsetzung der 
Beratung in den Regionen geschlossen 
werden. Vor Sommer 2024 ist nicht mit 
einer vollständigen Arbeitsaufnahme der 
Beratungstätigkeit vor Ort zu rechnen. 
Einstweilen müssen die Ratsuchenden zu-
nächst mit einem rein telefonischen Ange-
bot zurechtkommen oder sich an andere 
Beratungsstellen aus den Bereichen Be-
hinderung, Gesundheit, Schulden, Patien-

ten- und Sozialrecht, Beschwerdestellen 
und zahnärztliche Versorgung wenden. 

BZB: Die UPD hängt weiterhin am fi -
nanziellen Tropf der Krankenkassen. 
Damit kann sie ja eigentlich gar nicht 
unabhängig sein.
Sraier: Leider teilen wir diese Sorge. Der 
GKV-SV hat als Finanzierer quasi ein Veto-
recht beim Haushalt und kann damit 
vermutlich erheblichen Einfl uss auf die 
Ausgestaltung des Beratungsangebotes 
nehmen und dadurch die UPD insgesamt 
schwächen. Als Patientenorganisationen 
werden wir mit intensiver Mitarbeit im 
UPD-Stiftungsrat versuchen, unsere Vor-
stellungen von Patientenorientierung der 
UPD einzubringen. Eine Einfl ussnahme des
GKV-SV auf die konkrete inhaltliche Arbeit 
der Beraterinnen und Berater aber ist nicht
möglich, der gesetzliche Auftrag ist hier 
klar und wird im Stiftungszweck verankert.

Selbstverständlich haben die Patienten-
organisationen immer wieder die Finan-
zierung der UPD über Steuermittel oder 
den Gesundheitsfonds gefordert. Viel-
leicht ist es möglich, zu einem späteren 
Zeitpunkt diese Frage erneut aufzuwer-
fen. Derzeit ist keine politische Verhand-
lung mehr möglich.

BZB: Die Patientenorganisationen ha-
ben eine Mitarbeit ausgeschlossen. 
War das die richtige Entscheidung?
Sraier: Das stimmt so nicht. Wir beglei-
ten den Prozess der Neugestaltung der 
UPD seit Jahren sehr intensiv. Die Veran-
kerung der UPD-Stiftung mittels § 65b 
im SGB V bringt Grenzen mit sich, die wir 
derzeit im Sinne der Ratsuchenden aus-
loten. Als maßgebliche Patientenorgani-
sationen ist es unsere Aufgabe, die Inte-
ressen der Betroffenen, der Behinderten, 
der chronisch Kranken, der Patientinnen 
und Patienten sowie der Angehörigen zu 
vertreten. Durch unsere Bereitschaft, trotz
aller Einschränkungen im Stiftungsrat der 
UPD mitzuarbeiten, haben wir signalisiert,
dass wir uns für die Entwicklung der 
Patientenberatung weiterhin einsetzen, 
auch wenn wir uns eine fi nanziell unab-
hängigere UPD gewünscht haben. Ein 
Ausstieg aus der UPD-Stiftung erschien 
uns zum jetzigen Zeitpunkt verkehrt, da 
der vorhandene Spielraum optimal ge-
nutzt werden sollte. 

BZB: Wie hat sich seit der Vergabe der 
UPD an Sanvartis das Beratungsauf-
kommen im Gesundheitsladen Mün-
chen und bei anderen gemeinnüt-
zigen Beratungsstellen entwickelt? 
Sind Sie gut genug aufgestellt, um 
das Aufkommen zu bewältigen?
Sraier: Der Gesundheitsladen München 
e.V. (GL) ist städtisch fi nanziert und für 
Ratsuchende aus München zuständig. 
Zusätzlich verantwortet der GL in Augs-
burg eine Beratungsstelle für den Regie-
rungsbezirk Schwaben, bezuschusst vom 
Staatsministerium für Gesundheit und 
Pfl ege. In der Stadt München kann der 
GL seit drei Jahren zusätzlich in Außen-
stellen einzelner Quartiere nahe an den 
Ratsuchenden sein, was besonders für
vulnerable Patientengruppen wichtig ist. 
Andere Patientenstellen in Deutschland 
haben sehr geringe kommunale Finanz-
mittel, arbeiten häufi g ehrenamtlich wie 
z. B. die Kollegen in Nürnberg. Mit den 
jetzigen Beratungsstellen ist es unmöglich 
und auch nicht sinnvoll, alternativ zur kom-
menden UPD-Stiftung ein konkurrieren-
des Beratungsangebot aufzubauen. Die 
bisherige UPD hat bisher ca. 80 000 An-
fragen jährlich bearbeitet. Es braucht gut 
ausgestattete regionale Beratungsstellen, 
die niedrigschwellig zugänglich, nah am 
Betroffenen und dessen Unterstützungs-
bedarf sind und in der Region gut ver-
ankert und vernetzt.
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Carola Sraier bedauert, dass die Forderung 

nach � nanzieller Unabhängigkeit der neuen 

UPD-Stiftung nicht gesetzlich verankert wurde.
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BZB: Rechnen Sie infolge der Neuver-
gabe mit einer weiteren Zunahme der 
Nachfrage nach wirklich unabhängi-
ger Beratung?
Sraier: Die Patientinnen und Patienten 
stehen durch die sehr unübersichtlichen 
Strukturen im Gesundheitswesen und 
deren zunehmende Ökonomisierung mit 
ihrem Informations-, Beratungs- und  
Beschwerdebedarf häufig allein da. Der 
Wunsch nach unabhängiger kompeten-
ter Beratung und Unterstützung für ge-
sundheitliche und rechtliche Fragen steigt 
daher. Viele unserer Ratsuchenden sind 
sehr froh, wenn sie ihre Anliegen bei uns 
vorbringen können. Und sie haben oft 
mehr als ein gesundheitliches und sozia-
les Problem und brauchen tatkräftige und 
engagierte Berater und Lotsen durch das 
Gesundheitssystem.

BZB: Gibt es Schwerpunkte in Ihrer 
Beratungstätigkeit?
Sraier: Die Information und Beratung zu 
Patientenrechten im Zusammenhang mit 
ärztlichen und zahnärztlichen Behandlun-
gen sind unser Schwerpunkt. Wir kümmern 
uns um Beschwerden, Behandlungsfehler-
verdacht, Widersprüche von Krankenver-
sicherungen zu Leistungs-, Beitrags- und 
Versicherungsfragen. Auch die Beratung 
zu Vorsorgedokumenten und zu zahn-
medizinischen Behandlungen und deren 
Kosten werden sehr häufig nachgefragt.

BZB: Welche Rolle spielen zahnmedi-
zinische Fragen in der Beratung?
Sraier: Für viele Ratsuchende stellen sich 
Fragen in Bezug auf die Kosten der Zahn-
medizin. Ein Grund hierfür ist die Tatsa-
che, dass gesetzlich Versicherte bei der 

sonstigen medizinischen Versorgung in 
der Regel nicht mit Privatleistungen kon-
frontiert werden, die Eigenbeteiligung von 
mehreren Hundert bis Tausenden an Euros 
erfordern. Wir zeigen auf, dass es neben 
hochwertigen und kostspieligen Versor- 
gungen auch andere Möglichkeiten wie 
die Regelversorgung gibt und beraten zum 
Umgang mit Mängeln an Zahnersatz. 

BZB: Die Ampelkoalition versucht, 
das Defizit in der GKV durch Spar- 
gesetze einzudämmen. Ist das der 
richtige Weg?
Sraier: Wir haben große Strukturfragen 
zu klären, um unser Gesundheitssystem 
zukunftsfähig zu machen und eine sichere 
Versorgung zu gewährleisten. Als Patien-
tenorganisation vertreten wir die Inte- 
ressen der Kranken und Betroffenen und 
bringen deren Anliegen in Stellungnah-
men der zahlreichen Referentenentwürfe 
ein. Patientinnen und Patienten brauchen 
keine Strafzahlungen für Leistungsinan-
spruchnahme, keine Kostenverschiebung 
in den Privatbereich, sondern passgenaue 
und effiziente Zuweisung und Unterstüt-
zung im Krankheitsfall, Verantwortungs-
übernahme für das Gesundheitswesen 
von allen Beteiligten, gute analoge und 
digitale Gesundheitskompetenz und eine 
gesamtgesellschaftliche Debatte, wie wir 
als Sozialstaat mit Erkrankten, Behinder-
ten und Alten umgehen wollen. Eine ge-
rechte und sichere Gesundheitsversor-
gung muss für alle Bürgerinnen und Bür- 
ger zentrales Anliegen der Gesetzgebung 
sein.

BZB: Medizinische Versorgungszen- 
tren (MVZ) sind in der ambulanten 

Versorgung auf dem Vormarsch. Spie-
gelt sich das in der Beratung wider? 
Sraier: Die Patientinnen und Patienten 
nehmen die MVZ unterschiedlich wahr. 
Es gibt teilweise Unterschiede zwischen 
inhaber- und investorengetragenen MVZ. 
Aus den Berichten wissen wir, dass sie 
teilweise zu bestimmten Behandlungen 
und Operationen gedrängt werden, dass 
häufig Behandlerwechsel stattfinden und 
es Qualitätsprobleme gibt. In anderen Re-
gionen gibt es keine Alternative vor Ort 
zum MVZ mehr, und das ist problema-
tisch im Sinne der freien Arztwahl.

BZB: Wie stehen Sie als Patienten- 
berater zu einem MVZ-Gesetz? Was 
sollte darin enthalten sein?
Sraier: Grundsätzlich ist die Idee des MVZ 
gut, wenn man damit Medizin aus einer 
Hand und in einem Haus meint. Proble-
matisch wird es, wenn die medizinischen 
Interventionen nicht am Patientenbedarf, 
sondern an den Gewinninteressen der 
Inhaber und dahinterstehenden Investo-
ren ausgerichtet werden. Dies gilt es zu 
verhindern und ist im aktuellen System 
ein erhebliches Problem. 

Aus Sicht der BAGP sollten mit einem 
MVZ-Gesetz Strukturen ermöglicht wer-
den, die am Gemeinwohl orientiert arbei-
ten, übertriebene Gewinne verhindern 
und mit ihrem Angebot und ihrer Quali-
tät so transparent sind, dass die Patien-
ten endlich wirkliche eine Wahl haben.

BZB: Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Leo Hofmeier.

DIE DB PRAXISBÖRSE – 
IHR SCHLÜSSEL FÜR EINE 
ERFOLGREICHE PRAXISSUCHE

ANZEIGE
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BZB: Die zahnärztliche Selbstverwal-
tung lebt vor allem vom ehrenamt- 
lichen Engagement. Wie sind Sie zur 
Standespolitik gekommen und was 
motiviert Sie, sich für Ihren Berufs-
stand einzusetzen?
Güttler: Erste Erfahrungen mit der Stan-
despolitik habe ich bereits als Student in 
der Fachschaft machen dürfen. Ich kann 
mich noch gut erinnern, wie ich damals 
als neuer Student mehrmals im jährlichen 
Turnus nach Bad Godesberg, damals noch 
inmitten der Bundesministerien, einge- 
laden wurde, um an der Gestaltung der 
neuen Approbationsordnung mitzuwir-
ken. Der Aufregung und den großen Er-
wartungen folgte jedoch alsbald die Er-
nüchterung über zu kleine Schritte trotz 
langer Diskussionen. Und trotz dieser 
kleinen Enttäuschung hätte ich mir nie-
mals träumen lassen, dass es noch über 
20 Jahre dauern würde, bis die neue Ap-
probationsordnung endlich Realität wer-
den würde. 

Nach meinem Studium war ich knapp sie-
ben Jahre Assistent in der Prothetischen 
Abteilung an der Freien Universität Berlin. 
Damals waren fast alle meine Oberärzte 
in der Standespolitik verwurzelt, weswe-
gen ich mich Letzterer auch nicht entzie-
hen konnte. So wurde ich 2004 zum eh-
renamtlichen Richter des Berufsgerichtes 
für Heilberufe (Zahnärzte) am Verwal-
tungsgericht Berlin berufen. Aber auch 
meine Zeit als Entlastungsassistent beim 

damaligen Berliner KZV-Vorsitzenden bot 
mir die Möglichkeit, einige interessante 
Blicke hinter die Kulissen zu werfen.

Im Jahr 2006 habe ich mich schließlich  
in Freising niedergelassen und eine eta- 
blierte Praxis übernommen. Nach kurzer 
Eingewöhnung wurde ich in den Folge-
jahren von meinen Kollegen zum Obmann 
des Landkreises gewählt, was mir den 
Einstieg in die bayerische Berufspolitik be-
scherte. Den ZBV Oberbayern habe ich 
im Anschluss einige Jahre als nicht stimm-
berechtigter Obmann besuchen dürfen, 
bis ich 2012 als ordentlicher Delegierter an 
den Versammlungen teilnehmen durfte, 
um anschließend 2018 in den Vorstand 
gewählt zu werden, dessen Mitglied ich 
immer noch bin. Zum Delegierten der 
BLZK wurde ich 2018 und 2022 gewählt. 
Schließlich wurde ich letztes Jahr von 
meinen Kolleginnen und Kollegen in den 
Vorstand der BLZK gewählt. Für dieses 
Vertrauen möchte ich mich auf diesem 
Wege nochmals bedanken.

Ehrenamtlich tätig bin ich weiterhin als 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
ZFA an der Berufsschule Erding. Mein eh-
renamtliches Engagement erstreckt sich 
jedoch, wie bei vielen meiner Kollegen  
in der Standespolitik, auch auf Gebiete 
außerhalb der Zahnmedizin.

Was motiviert mich nun, so viele Wochen-
enden und freie Nachmittage in die Stan-

despolitik zu investieren, zumal Freizeit 
schon aufgrund der Praxistätigkeit ein 
knappes Gut ist? Das ist eine gute Frage, 
die ich zu Hause auch ab und zu gestellt 
bekomme.

Es ist zum einen der erquickende Aus-
tausch zwischen Kollegen und die Ab-
wechslung vom Praxisalltag. Es ist aber 
auch das Wissen, dass man selbst als „klei-
ner“ Zahnarzt gegen die ganz Großen et-
was bewirken kann und muss. Diese Er-
fahrung habe ich gemacht, als mich die 
AOK Bayern wegen eines Zeitungsinter-
views, das ich wegen der damaligen Puf-
fertage gegeben hatte, auf Unterlassung 
verklagte. Den Prozess habe ich durch 
zwei Instanzen hindurch gewonnen. Das 
hat mir gezeigt, dass man manchmal auch 
als David gegen einen Goliath gewinnen 
kann, wenn man nur standhaft bleibt. 
Auch wenn uns Zahnärzte dieser kleine 
Sieg nicht wirklich weitergebracht hat, 
immerhin hat die AOK Bayern deswegen 
nicht ihre Kopfpauschalen erhöht. Es hat 
mir jedoch gezeigt, dass man auch als ein-
zelner Zahnarzt etwas bewegen kann, und 
mir Appetit auf mehr gemacht. Mithilfe 
der Körperschaft möchte ich nun versu-
chen, im Team mit Gleichgesinnten viel 
größeren Einfluss auf die Goliaths des Ge-
sundheitswesens zu nehmen – und zwar 
über viele verschiedene Kanäle. Und wahr-
lich, es gibt viele (Problem-)Felder, auf die 
wir versuchen müssen, Einfluss zu nehmen. 
Denn wenn wir alle nur in unserer Praxis 

Wer sind die „Neuen“ im Vorstand der Bayerischen Landeszahnärztekammer? Warum engagieren sie sich ehrenamtlich 
für ihre Kolleginnen und Kollegen? Welche Lösungsansätze verfolgen sie bei den wichtigsten standespolitischen Pro-
blemfeldern? In unserer Serie „3 Fragen an …“ kommen die neugewählten Vorstandsmitglieder der Berufsvertretung 
der bayerischen Zahnärzte zu Wort – in diesem Monat Dr. Niko Güttler.

Fragen an …
… das neue BLZK-Vorstandsmitglied 
Dr. Niko Güttler
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vor uns hin bohren, werden die Politiker, 
gesetzliche und private Krankenkassen, 
die Beihilfe und diverse andere Stellen mit 
uns umspringen, wie es ihnen beliebt.

In letzter Zeit bewegt sich durchaus et-
was. So war es für mich ein Novum, dass 
der bisherige Bayerische Staatsminister
für Gesundheit und Pfl ege, Klaus Holet-
schek, auf einer seiner Wahlkampfveran-
staltungen in meinem Landkreis in seiner 
Eröffnungsrede von sich aus über die 
Probleme und Nöte der Zahnärzte zu be-
richten wusste. Bisher habe ich persönlich 
noch nie einen Politiker erlebt, der unse-
ren Berufsstand erwähnt oder gar öffent-
lich Partei für uns ergriffen hätte.

Und – um den Kreis zu schließen – es ist 
vor allem die tolle Lobbyarbeit der Ver-
bände und Körperschaften in Bayern, der 
wir es zu verdanken haben, dass der bis-
herige Gesundheitsminister von unseren 
Problemen zu berichten weiß und sich mit 
unserem Berufsstand befasst – und zwar 
so sehr, dass er kürzlich sogar mit uns 
nach Berlin zum Protesttag des Verbandes 
medizinischer Fachberufe gereist ist. Dies 
zu erleben, bringt immense Motivation.

BZB: Der Zahnarztberuf unterliegt 
einem ständigen Wandel. Wo sehen 
Sie momentan die größten Problem-
felder und den meisten Handlungs-
bedarf für die Standespolitik?
Güttler: Während meines Studiums hat 
Horst Seehofer als Bundesgesundheits-
minister deutliche Spuren hinterlassen
und mit seinen Gesetzen die Vorgaben 
für unseren Berufsstand nicht gerade ver-
bessert, um es vornehm auszudrücken. 
Ihm haben wir zum Beispiel die Budge-
tierung von Leistungsausgaben zu ver-
danken, dass wir also oft für erbrachte 
Leistungen nicht bezahlt werden bezie-
hungsweise als Leistungserbringer selbst 
die Zeche zahlen, wenn im Gesundheits-
wesen zu wenig fi nanzielle Mittel bereit-
gestellt werden. Ich kenne keine andere 
Berufsgruppe, bei der es so etwas auch 
gibt. Egal, welchem Nichtzahnarzt ich das 
erzähle, ich ernte nur ungläubiges Kopf-
schütteln. Aber auch Seehofers Nach-
folger haben allesamt erfolgreich daran 
gearbeitet, Kostensteigerungen im Ge-
sundheitswesen zu vermeiden, indem sie 
unsere Gebühren beziehungsweise die 

Punktwerte von GOZ und GOÄ stagnie-
ren ließen.

Die Corona-Pandemie hatte dann zumin-
dest in dieser Hinsicht einen positiven 
Effekt für uns. Das Budget war auf ein-
mal Geschichte. Geht doch, dachte sich 
manch einer. Man hatte zumindest bei 
dieser Geste das Gefühl, dass sich da 
oben doch jemand Gedanken macht um 
uns Leistungserbringer. Umso enttäusch-
ter war ich dann, als der neue Bundes-
gesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauter-
bach rasch wieder zu den alten Gepfl o-
genheiten zurückkehrte. Gerade er, ein 
Arzt, hat uns Zahnärzte nach dem Ende 
der Pandemie wieder ganz schnell zurück 
auf den Boden der Tatsachen geholt und 
budgetiert sogar unsere neu vereinbar-
ten PAR-Leistungen. Ein Blick in die Vita 
von Karl Lauterbach hilft zu verstehen: Er 
ist eben nicht nur Arzt, sondern vor allem 
auch Gesundheitsökonom!

Man muss nicht Referent Betriebswirt-
schaft und Praxismanagement der Baye-
rischen Landeszahnärztekammer sein, 
um zu verstehen, dass bei stagnierenden 
Einnahmen und davongaloppierenden 
Kosten irgendwann der Gewinn schwin-
det. Unser größtes Problemfeld sind die 
seit Jahrzehnten stagnierenden bezie-
hungsweise nicht mit der Infl ation mit-
haltenden Einnahmen. Man kann noch so 
viele Stellschrauben an einer Praxis ver-
stellen, es ist nur eine Frage der Zeit, wann
es unwirtschaftlich wird, eine Praxis zu 
führen. Denn die Ausgaben halten sehr 
wohl mit der Infl ation der letzten Jahr-
zehnte mit und sind sogar wegen immer 
mehr Aufl agen, Prüfungen und überbor-
dender Bürokratie sehr stark gestiegen.

Nicht ohne Grund fi nden viele niederge-
lassene Kollegen letzten Endes keinen 
Nachfolger, und nicht wenige Praxen – 
gerade auf dem Land – müssen für immer 
ihre Pforten schließen. Dieser Trend wird 
sich in naher Zukunft noch verstärken. 
Der demografi sche Wandel betrifft auch 
die Kollegenschaft. In den nächsten Jah-
ren steht bei überdurchschnittlich vielen 
Praxisinhabern der verdiente Ruhestand 
an. Die mittlerweile zumeist weiblichen 
Uniabsolventen sind jedoch wenig an 
einer Praxisübernahme interessiert. Wer 
kann es ihnen auch verdenken? Die golde-

nen Zeiten der 1970er-Jahre sind vorbei, 
wir sind schon lange keine Topverdiener 
mehr – auch wenn das Politiker und Presse
immer wieder gerne verlautbaren, allen 
voran unser Bundesgesundheitsökonom.
Die Übernahme einer Zahnarztpraxis ist 
wirtschaftlich nicht mehr so attraktiv, und 
daher wird das Produkt Zahnarztpraxis 
immer mehr zum Ladenhüter. Wenn wir 
nicht demnächst Verhältnisse wie in Groß-
britannien beim NHS haben wollen, muss 
hier bald von der Politik korrigierend ein-
gegriffen werden. Die Übernahme einer 
Praxis und deren Führung muss auch wie-
der fi nanziell attraktiv werden.

An eine baldige Umsetzung unserer For-
derungen durch die Politik, insbesondere 
mit Karl Lauterbach als Bundesgesund-
heitsminister, glaube ich allerdings nicht – 
jedenfalls nicht, wenn wir keinen harten 
Widerstand beziehungsweise ordentliche 
Standespolitik leisten. In anderen Fach-
arztgruppen ist die Situation teilweise 
noch prekärer, was sich oft in langen 
Wartezeiten auf einen Termin beziehungs-
weise auf dem Land in langen Wegen zum
Facharzt widerspiegelt. Oder denken wir 
an den Mangel an Standardmedikamen-
ten wie Antibiotika, Schmerzmittel und 
sogar Medikamente für Kinder in den
Apotheken. Was unternimmt die Bundes-
regierung dagegen? Außer palliativen und
wenig Erfolg versprechenden Maßnahmen
herzlich wenig. Doch mittlerweile wer-

Dr. Niko Güttler gehört dem neuen Vorstand 

der BLZK an und ist Referent Betriebswirtschaft

und Praxismanagement.
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den die Presse und die Bevölkerung hell-
hörig. Die Probleme im Gesundheits- 
wesen treten immer häufiger ans Licht, 
die Leistungserbringer fangen an, zu pro- 
testieren und auf sich aufmerksam zu 
machen. So zum Beispiel die Apotheker, 
die schon mehrfach Protesttage hatten 
mit medienwirksamen Schließungen von 
Apotheken, teilweise im Pressejargon 
„Streik“ genannt, oder auch jüngst die 
Ärzte. Dies erfordert jedoch einen star-
ken Zusammenhalt in der Kollegenschaft, 
den Willen, gemeinsam etwas zu errei-
chen und dabei auch mal auf einige Tage 
Umsatz zu verzichten.

BZB: Ihre Amtszeit geht vorerst bis 
2026. Welche Ziele möchten Sie bis 
dahin erreichen?
Güttler: Als Referent für Betriebswirt-
schaft und Praxismanagement möchte 
ich versuchen, auch durch das Angebot 
des ZEP (Zentrum für Existenzgründer und 
Praxisberatung) viele Kollegen zu ermuti-
gen, sich niederzulassen. Denn trotz aller 
Probleme, mit denen wir Praxisinhaber 
uns täglich herumschlagen müssen, ist 
das Unternehmertum als niedergelassener 
Zahnarzt auch etwas sehr Erfüllendes. 
Die Freiberuflichkeit ist nach der Approba-
tion sozusagen die nächste große Stufe, 

die es zu erklimmen gibt. Es ist ein schwer 
zu beschreibendes Gefühl, sein eigener 
Chef zu sein. Man ist dann nicht nur 
stolz auf die hochwertige Zahnmedizin, 
die man anbietet, sondern auch darauf, 
ein Unternehmen zu führen, Angestellte 
zu haben, deren Gehälter zu zahlen und 
somit auch Verantwortung für diese zu 
übernehmen. Sicherlich ist das Rad, das 
ein Selbstständiger zu drehen hat, größer 
als das eines Angestellten. Jedoch kenne 
ich kaum einen Kollegen, der diesen 
Schritt bereut hat und wieder zurück in 
das Angestelltenverhältnis wollte.

Als Mitglied des Vorstands der BLZK und 
somit als Teil der Selbstverwaltung möchte 
ich mithelfen, die Situation für uns Zahn-
ärzte in jeglicher uns beziehungsweise 
mir möglichen Weise zu verbessern. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn auch un-
ser Berufsstand sich zusammenraufen 
und nach dem Vorbild der Apotheker und 
Fachärzte unserem Bundesgesundheits-
minister mal so richtig die „Rote Karte“ 
zeigen würde. Wir Zahnärzte müssen un-
bedingt auf diesen Zug aufspringen und 
Druck auf die Bundesregierung ausüben. 
Auch wenn viele gerne schwarzmalen 
und mit dem Damoklesschwert des Kas-
senzulassungsentzuges argumentieren: 

Ist den Apothekern oder Ärzten bei de-
ren Protesttagen etwas passiert? Kann 
es sich die Politik überhaupt leisten, ei-
nen solchen Schritt zu gehen – sowohl 
moralisch als auch praktisch? Wer soll 
dann Kassenpatienten behandeln, wenn 
einem Großteil der Kollegen die Zulassung 
entzogen wird, nur weil sie protestiert 
haben? Die Versorgung würde in kürzes-
ter Zeit kollabieren. Keine KZV oder MVZ-
Kette könnte einspringen und den Si-
cherstellungsauftrag gewährleisten. Doch 
dieser Protest muss von allen Akteuren 
der Standespolitik außerhalb der Körper-
schaften gemeinsam und fraktionsüber-
greifend initiiert und organisiert werden. 
Weiterhin würde die Unterstützung der 
Basis, also der Zahnärzteschaft, benötigt 
werden. Wenn nur Ehrenamtsträger auf 
die Straße gehen, wird wenig passieren. 
Nur gemeinsam sind wir stark. Und nur 
gemeinsam können wir etwas erreichen. 
Mit gutem Zureden wie in den letzten  
35 Jahren kommen wir offenbar nicht 
weiter. Ich hoffe, dass dieses Ziel nicht zu 
ambitioniert ist!

BZB: Vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Dr. Güttler!

Die Fragen stellte Thomas A. Seehuber

Die BLZK wird nachhaltiger: Zukünftig 
sollen Mitgliederrundschreiben der Kam-
mer nicht mehr per Post, sondern digital 
versendet werden. Der neue Service der 
BLZK unter https://digital.blzk.de bietet 
Zahnärztinnen und Zahnärzten die Mög-
lichkeit, sich für das BLZK-Rundschreiben 
per E-Mail anzumelden. Dies hat viele 
Vorteile: Informationen können zukünftig 
wesentlich schneller als auf dem Postweg 
versendet werden, außerdem kann die 
BLZK damit flexibler auf Themen reagie-
ren und zeitnah über aktuelle Inhalte  
informieren. Ein erheblicher Punkt ist 
auch die Schonung von Ressourcen: 
Durch die Wahl der E-Mail-Registrierung 

können Zahnärzte dazu beitragen, Pa-
pier, kostbare Ressourcen und damit die 
Umwelt erheblich zu schonen. 

So funktioniert die Registrierung
für das Rundschreiben

1. Besuchen Sie die Web- 
site https://digital.blzk.de 
oder nutzen Sie den 
abgebildeten QR-Code.

2. Wählen Sie das 
Rundschreiben aus.

3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse,  
Ihren Namen und die  
BLZK-Nummer ein.

Neuer Spezial-Newsletter zur GOZ

Zusätzlich können Zahnärzte über die Lan-
dingpage den „Newsletter für Zahnärzte“ 
und den „Newsletter für ZFA“ abonnieren. 
Im Rahmen des Zahnärzte-Newsletters 
wird es zukünftig einen regelmäßig er-
scheinenden Spezial-Newsletter zur GOZ 
geben. So können mit nur einer Eingabe 
alle digitalen Versandmedien der BLZK ge-
nutzt werden. Eine Abmeldung von den 
einzelnen Medien ist jederzeit möglich. Die 
BLZK freut sich, wenn Zahnärzte den digi-
talen Versandservice der BLZK abonnieren.

Redaktion

Umstellung auf digitalen Versand
Rundschreiben kommt künftig per E-Mail
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Gabriele Regina Overwiening (Präsidentin 
der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände), Dr. Andreas Gassen 
(Vorstandsvorsitzender der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung [KBV]) sowie 
Martin Hendges (Vorstandsvorsitzender 
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung [KZBV]) riefen die Politik im Allge-
meinen und Bundeskanzler Olaf Scholz 
im Besonderen in der Bundespressekon-
ferenz zum schnellen Handeln auf. 

Ein überbordendes Maß an Bürokratie, 
eine seit Jahren unzureichende � nanzielle 
Ausstattung zur Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten, eine Digitalisierung, 
bei der die Heilberu� er in wichtigen Fra-
gen außen vor gelassen werden, ein be-
lastender Fachkräftemangel, wenig Ver-
ständnis für eine präventive Versorgung 
sowie die durch den Sparwahn der Kran-
kenkassen ausgelöste Krise der Arznei-
mittel-Lieferengpässe drohen die von der 
Bevölkerung hochgeschätzte Versorgung 
mit der Apotheke und Praxis vor Ort un-
wiederbringlich zu zerstören. Damit werde
zugleich eine mittelständisch geprägte
Struktur mutwillig gefährdet, die für rund 
eine Million wohnortnahe Arbeitsplätze 
stehe und einen sozialen Stabilitätsfaktor 
darstelle, so die Spitzen von ABDA, KBV 
und KZBV. All das droht Bundesgesund-
heitsminister Karl Lauterbach mit seiner 
Politik zu zerstören. Alle drei Berufsgrup-
pen berichten, dass der Minister in den 
bisherigen Gesprächen kein Verständnis 
für die Probleme und Sorgen der Freibe-
ru� er gezeigt habe.

Dazu erklärte ABDA-Präsidentin Gabriele 
Regina Overwiening: „In der Liefereng-
pass-Krise beweisen die Apotheken er-
neut, wie wichtig sie für die Daseinsvor-
sorge sind. Im Auftrag der Politik über-
nehmen sie immer mehr Aufgaben in der 
wohnortnahen Versorgung – doch trotz 
steigender Kosten wurde unsere Vergü-
tung seit elf Jahren nicht angepasst. In-
folgedessen be� ndet sich die Apotheken-
zahl im Sink� ug. Die Bundesregierung 

muss das � ächendeckende Apotheken-
netz schnellstmöglich stabilisieren!“ 

Der KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas
Gassen sagte: „Wir wissen, dass viele der 
niedergelassenen Kolleginnen und Kolle-
gen schon jetzt die Notwendigkeit sehen, 
ihr Leistungsangebot einzuschränken. Mi-
nister Lauterbach hat seinerzeit verspro-
chen, unter ihm werde es keine Leistungs-
kürzungen geben. Tatsächlich läuft seine 
ganze Politik aber genau darauf hinaus, 
wenn er die ambulanten Strukturen mit 
selbstständigen Freiberu� ern als Rückgrat 
der Versorgung zerstört.“ 

Martin Hendges, Vorstandsvorsitzender 
der KZBV, führte aus: „Die Kostendämp-
fungspolitik der Bundesregierung und
insbesondere die im GKV-Finanzstabili-
sierungsgesetz verankerte strikte Budge-
tierung haben schon jetzt verheerende 
Folgen für die zahnärztliche Patienten-
versorgung – insbesondere für die neue 
präventionsorientierte Parodontitisthera-
pie. Parodontitis ist eine komplexe Ent-
zündungserkrankung des Menschen und 
steht in direkter Wechselwirkung mit Dia-
betes mellitus und nimmt zudem Ein� uss 
auf weitere schwere Allgemeinerkrankun-
gen. Im Sinne einer präventionsorientier-
ten Patientenversorgung ist es zwingend 
erforderlich, die Leistungen der Parodon-
titistherapie von der Budgetierung noch 
in diesem Jahr auszunehmen!“

Redaktion 

Heilberufe bitten 
Bundeskanzler um Hilfe
Ärzte, Zahnärzte und Apotheker sehen Versorgung gefährdet

Das hat es so noch nie gegeben: Vertreter der wichtigsten Heilberufe warnten am 19. Oktober gemeinsam vor einer schon
bald drohenden Verschlechterung der � ächendeckenden und wohnortnahen Versorgung. 
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Ärzte, Zahnärzte und Apotheker sehen die 

� ächendeckende Versorgung gefährdet und 

bitten nun Bundeskanzler Olaf Scholz direkt 

um Unterstützung. Bundesgesundheitsminister

Karl Lauterbach habe kein Verständnis für die 

aktuellen Probleme des Gesundheitswesens.
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Der britische Premierminister Rishi Sunak 
verspricht zwar wie all seine Vorgänger 
eine Verbesserung der Zustände in Klini-
ken und Arztpraxen. Doch die Realität ist 
eine andere, wie das „Ärzteblatt“ berich-
tet. Die Situation vor Ort eskaliert nämlich 
zusehends. 

Ärzte, Pfl egekräfte und Rettungspersonal 
gehen seit Monaten auf die Straße, um 
auf die Misere beim NHS aufmerksam zu 
machen. Sie fordern mehr Lohn, bessere 
Arbeitsbedingungen und vor allem auch 
politische Weichenstellungen, damit im 
Gesundheitssystem endlich wieder die 
vielen vakanten Stellen besetzt werden 
können – auch mit Fachkräften aus dem 

Ausland. Um die medizinische Versorgung
während der Streiks aufrechtzuerhalten, 
haben einige Kliniken mittlerweile hohe 
Summen für eine Schicht von unbestimm-
ter Dauer bezahlt, so das „Ärzteblatt“. 
Die Rede ist von bis zu 7.900 Pfund. Ins-
gesamt seien auf diese Weise bis Anfang 
August insgesamt mehr als eine Milliarde 
Pfund Kosten für Streikschichten aufge-
laufen. Bis Redaktionsschluss dieses BZB 
war noch keine Einigung und damit ein 
Ende der Streiks in Sicht.

Weiterhin lange Wartezeiten

Für Patienten bedeutet all dies nichts Gu-
tes. Sie müssen weiterhin lange Warte-

zeiten auf einen Behandlungstermin beim 
Arzt in Kauf nehmen. Klinische Routine-
eingriffe werden verschoben, es kam zu 
einem „historisch hohen Rückstau von 
OP-Terminen“, berichtet das „Ärzteblatt“ 
weiter. „Eine Rekordzahl von Patienten 
wartet auf medizinische Versorgung und 
muss unannehmbar lange warten, sei es 
bei einer Operation, einem Krankenwa-
gen oder in der Notaufnahme“, wird der 
gesundheitspolitische Sprecher der La-
bour-Partei, Wes Streeting, im „Ärzte-
blatt“ zitiert. Ende Juli habe man knapp 
7,7 Millionen Menschen gezählt, die auf 
eine Routinebehandlung warteten – so 
viele wie nie zuvor. Für sie wie auch für 
alle anderen sei der NHS ganz offensicht-

Ein System im freien Fall
Großbritanniens NHS nicht reformierbar – Versorgung kollabiert

„Ich will keine englischen Verhältnisse“, sagte der KZVB-Vorsitzende Dr. Rüdiger Schott beim Festakt zur Eröffnung 
des Bayerischen Zahnärztetages. Noch ist das deutsche Gesundheitssystem vergleichsweise besser aufgestellt als der 
marode National Health Service (NHS). Doch die Sparpolitik der Ampelkoalition mit ihrem Gesundheitsminister Karl 
Lauterbach könnte auch hierzulande zu langen Wartezeiten und weiten Wegen führen. 
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lich nicht mehr da – dann nämlich, wenn 
sie ihn dringend bräuchten. 

Der britische Gesundheitsdienst wird größ-
tenteils über Steuern finanziert. Er ist eine 
nationale Einheitsorganisation mit regio-
nalen Untergliederungen und unterschei-
det sich somit elementar vom deutschen 
Gesundheitswesen. Der Zugang zur me-
dizinischen Versorgung soll für alle nie-
derschwellig sein – soweit die Theorie. 
Einen Wettbewerb unter den Kranken-
kassen und Leistungserbringern wie hier-
zulande gibt es nicht. Prof. Thomas Ger-
linger von der Universität Bielefeld, der 
Gesundheitssysteme erforscht und ver-
gleicht, formulierte es in einem „Tages-
schau“-Beitrag so: „In einem staatlichen 
Gesundheitssystem ist natürlich die Höhe 
der Finanzmittelzuweisung fürs Gesund-
heitssystem ganz stark an den Willen des 
Gesetzgebers gebunden, der Regierungs-
mehrheit im Parlament.“ 

Brexit verschärft Probleme

Und genau hieran krankt es. Seit 2010 
wird beim NHS eine rigide Sparpolitik 
gefahren. Schon vor der Corona-Krise 
gab es viel zu viele offene Stellen, die nur 
mühsam nachbesetzt werden können. 
Der Brexit verschärfte die Probleme. Weit 
mehr als 4 000 Ärzte und über 40 000 
Pflegekräfte aus der EU haben Großbri-
tannien deswegen verlassen.

Die staatliche Grundversorgung des NHS 
ist vor allem für diejenigen gedacht, die 
sich nicht privat versichern oder medizi-
nische Privatleistungen finanzieren kön-
nen. Die Schere zwischen Arm und Reich 
klafft in Großbritannien deshalb immer 
weiter auseinander. Haushalte mit gerin-
gem Einkommen müssen zusehen, wie 
sie ihre Lebenshaltungskosten finanzie-
ren können. Im Oktober 2022 hatte die 
Inflation in Großbritannien mit 11,1 Pro-
zent ihren Spitzenwert erreicht. Im Au-
gust 2023 lag sie bei 6,7 Prozent. 

Arme sterben früher

Damit ist die Teuerungsrate noch immer 
die höchste unter den G7-Staaten. Laut 
dem „Ärzteblatt“ gibt es klare Anzeichen 
dafür, dass die wirtschaftliche Situation 
der Briten auch die Todesrate beeinflusst. 

Das Wissenschaftsmagazin „BMJ Public 
Health Service“ hatte hierzu eine Unter-
suchung veröffentlicht. Dieser zufolge 
würden bei den ärmsten Haushalten die 
Menschen vier Mal häufiger früher ster-
ben als bei den wohlhabendsten. Dies 
betrifft vor allem ein vorzeitiges Ableben 
vor dem 75. Geburtstag. 

Fazit: Die Zustände im NHS zeigen auf 
dramatische Art und Weise, wozu ein 
rein staatliches Gesundheitssystem führt. 
Wenn Ärzte, Zahnärzte und Kranken-
häuser zu 100 Prozent am Tropf des Staa-
tes hängen, gibt es keinerlei Leistungs-
anreize. Hinzu kommt die chronische 
Unterfinanzierung des Systems. Die Ge-
sundheitspolitik der Berliner Ampelkoa-
lition geht in die gleiche Richtung. Die 
Wiedereinführung der Budgetierung führt 
zwangsläufig auch hierzulande zu Leis-
tungskürzungen und Knappheit. Doch 
anders als die britischen NHS-Zahnärzte 
sind die deutschen Zahnärzte Freiberuf-
ler, die ihren Patienten auch Privatleis-
tungen anbieten können und dürfen. 
Fatal wäre jedoch die Einführung einer 
Bürgerversicherung, die SPD, Linkspartei 
und Grüne weiterhin fordern (siehe BZB 
10/2023). 

„Die Abschaffung der PKV und der GOZ 
würde binnen kürzester Zeit auch hierzu-
lande zu britischen Verhältnissen führen. 
Die vom linken Lager propagierte Gleich-
heit ist eine Utopie. Sie wird durch einen 
zweiten Gesundheitsmarkt ausgehebelt, 
auf dem sich wohlhabende Selbstzahler 
Leistungen beschaffen können, die die Ein-
heitsgebührenordnung nicht oder nicht 
ausreichend vergütet“, so Dr. Rüdiger 
Schott, Vorsitzender des Vorstands der 
KZVB. 

Dr. Jens Kober, Mitglied des Vorstands der 
KZVB, sieht durch die Bürgerversicherung 
sowohl den medizinisch-technischen Fort-
schritt als auch die flächendeckende Ver-
sorgung gefährdet. Auch das zeige der 
Blick nach Großbritannien. In struktur-
schwachen Gegenden seien die Warte-
zeiten für einen Behandlungstermin noch 
länger als im wohlhabenden London.

Ingrid Scholz

Leo Hofmeier
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Doch das ist nicht der einzige bayerische 
Erfolg: Jasmin Mansournia, Mitglied der 
Bezirksgruppe München, wurde ebenfalls
in den Bundesvorstand des FVDZ gewählt.
Aurora Fratila, ebenfalls Bezirksgruppe 
München, ist die neue 1. Vorsitzende des 
Studentenparlamentes. Dr. Manfred Kinner,
bis 2022 Mitglied des Vorstands der KZVB,
erhielt das Goldene Ehrenzeichen des FVDZ
für sein standespolitisches Lebenswerk. 

Öttl hielt eine emotionale Bewerbungs-
rede: Der Dreiklang aus Freiem Verband, 
Kammern und KZVen müsse wiederher-
gestellt werden. Eine Zersplitterung der 
Standespolitik schade dem Berufsstand. 
„Mein erklärtes Ziel ist es, die jungen Kol-
legen für die Freiberu� ichkeit zu begeis-
tern. Das gelingt am besten, wenn man 
weiß, wo es langgeht. Ein Kompass war 
und ist das Praxishandbuch. Sie haben 
die Transformation zum Onlinehandbuch 
mitbekommen. Ich denke, das ist eine Er-
folgsstory. Wir müssen den Kollegen den 
gangbaren Weg aufzeigen. Die Kommuni-
kation muss besser werden, auf allen Ebe-
nen. Das schafft ein neues „Wir-gefühl“ 

im Verband, und das brauchen wir auch. 
Am Freien Verband darf kein Weg vorbei-
führen. Das beginnt schon an den Hoch-
schulen. Auch durch das Existenzgründer-
programm konnten wir viele neue Mitglie-
der gewinnen. Diesen erfolgreichen Weg 
werden wir fortsetzen“, so Öttl. Diese 
Aussagen kamen bei den Delegierten gut 
an. Fast 80 Prozent stimmten für ihn. 

Die KZVB gratulierte dem Kollegen herz-
lich zu seiner Wahl. Öttl engagiert sich 
seit Langem in verschiedenen Gremien 
der zahnärztlichen Selbstverwaltung. Von 
2017 bis 2022 war er stellvertretender 
Vorsitzender der Vertreterversammlung 
der KZVB. Seit 1. Januar 2023 ist er Vor-
sitzender der KZVB-Bezirksstelle München-
Stadt und -Land. Zudem ist er ein gefrag-
ter Experte zu allen Fragen rund um die 
vertragszahnärztliche Abrechnung. Sein 
Wissen gibt er bei zahlreichen Fortbil-
dungen an die Kollegen und das Praxis-
personal weiter. „Es freut uns sehr, dass 
in politisch schwierigen Zeiten ein Kollege 
aus Bayern den größten berufspolitischen 
Verband für Zahnärzte führt. Gerade die 

Flächenstaaten sind besonders betroffen 
von der Sparpolitik der Berliner Ampel-
koalition. Die Budgetierung zahnmedizi-
nischer Leistungen in der gesetzlichen
Krankenversicherung macht es zuneh-
mend schwieriger, die � ächendeckende 
Versorgung aufrechtzuerhalten“, betont 
der KZVB-Vorsitzende Dr. Rüdiger Schott.

„Dr. Christian Öttl kennt die Probleme in 
den Praxen aus eigener Erfahrung. Ne-
ben seiner Praxis in München betreibt er 
seit Kurzem auch eine Praxis im ländlichen 
Raum und leistet damit einen Beitrag 
zum Sicherstellungsauftrag. Er weiß, wie 
schwierig es aktuell ist, Fachkräfte zu ge-
winnen. Auch die Bürokratiebelastung, 
die viele junge Kollegen vom Schritt in 
die Niederlassung abhält, ist ihm wohl 
vertraut. Ich bin überzeugt, dass er diese 
Themen auf die bundespolitische Agenda 
setzen wird“, ergänzt Vorstandsmitglied 
Dr. Jens Kober.

Der Präsident der Bayerischen Landeszahn-
ärztekammer (BLZK), Dr. Dr. Frank Wohl, 
nutzte die Eröffnungsrede zum Festakt 
des 64. Bayerischen Zahnärztetages, um 
Dr. Christian Öttl persönlich zu seiner Wahl
zu gratulieren. „Ich kenne und schätze 
Dr. Christian Öttl seit vielen Jahren, er ist 
für die neue Aufgabe mehr als prädesti-
niert. Ich freue mich sehr auf die zukünf-
tige Zusammenarbeit“, betonte Wohl.

Der bisherige Bundesvorsitzende Harald 
Schrader hatte auf eine erneute Kandi-
datur verzichtet. Zu stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden wurden in Lübeck Prof. 
Thomas Wolf und Jeannine Bonaventura 
gewählt. Weitere Mitglieder des Bundes-
vorstands sind Kai-Peter Zimmermann, 
Frank Wuchold, Gudrun Kaps-Richter, Hu-
bertus van Rijt, Elisabeth Triebel, Damian 
Desoi, Jasmin Mansournia und Anne Sza-

Ein Bayer für Berlin
Dr. Christian Öttl neuer FVDZ-Bundesvorsitzender

Der Münchner Zahnarzt Dr. Christian Öttl ist neuer Bundesvorsitzender des Freien Verbands Deutscher Zahnärzte e.V. 
(FVDZ), des größten standespolitischen Berufsverbands in Deutschland. Bei der Hauptversammlung in Lübeck wurde 
der 59-Jährige mit einem überzeugenden Votum an die Spitze gewählt.

Der neue FVDZ-Bundesvorstand besteht aus (v. l.) Dr. Gudrun Kaps-Richter, drs. (NL) Hubertus van Rijt,

Prof. Dr. Thomas Wolf, Damian Desoi, Dr. Christian Öttl, Dr. Elisabeth Triebel, Dr. Jeannine Bona-

ventura, Dr. Frank Wuchold, Jasmin Mansournia, Dr. Kai-Peter Zimmermann, Anne Szablowski.
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blowski. Damit wird der Bundesvorstand 
nicht nur deutlich jünger, sondern auch 
deutlich weiblicher. Möglich wurde das, 
weil die Versammlung nach zeitweise 
kontroverser Debatte dem Vorschlag Öttls
zugestimmt hatte, zur satzungsgemäß 
vorgesehenen Anzahl von acht Beisit-
zern zurückzukehren. Die von der letzten 
Hauptversammlung aus Kostengründen 
vorgenommene Reduzierung auf fünf
Beisitzer habe sich nicht bewährt, erklärte 
Öttl. So könne die Arbeit nicht nur auf 
mehr Schultern verteilt, sondern eine brei-
tere Beteiligung jüngerer Mitglieder rea-
lisiert werden. „Der neue Bundesvorstand 
ist eine gute Mischung aus erfahrenen 
Kolleginnen und Kollegen und jungen 
Talenten. Ich freue mich auf die Zusam-
menarbeit und die Pluralität“, erklärte 
Öttl nach der Wahl. Auch Versammlungs-
leiter Konrad Koch und seine Stellvertre-
ter Thomas Schlachta und Dimitri Geor-
galis wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Neue Finanzierungswege

Die inhaltliche Debatte der Hauptver-
sammlung begann mit einer Podiumsdis-
kussion über die aktuelle Situation der 
Zahnheilkunde im System GKV. In seinem 
einführenden Vortrag zur „Ökonomischen 
Situation der Zahnmedizin“ präsentierte 
der Volkswirt und Medizinökonom Prof. 
Thomas Drabinski eine Analyse der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen und 
Vorschläge für neue Finanzierungswege 
ambulanter zahnärztlicher Leistungen. 
„Ich glaube, dass wir das System neu den-
ken müssen. Eine Weiterentwicklung des 
Bestehenden wird nicht funktionieren“, 
erklärte Drabinski. Sein Vorschlag: Aus-
gliederung der Zahnmedizin aus der Sach-
leistung und Finanzierung über ein Prä-
mienmodell. Die erforderliche Pro-Kopf-
Prämie von etwa 33 Euro zur Absicherung 
des bisherigen Leistungsniveaus (inklusive 
Zahnersatz) entspreche in etwa dem ak-
tuellen Zusatzbeitrag in der GKV, der ent-
fallen könne. Dadurch werde es für die 
Versicherten zwar „unterm Strich“ nicht 
billiger, sie erhielten aber mehr Autono-
mie, ebenso wie die Leistungserbringer. 

In der anschließenden Diskussion unter 
der Moderation von Joachim Hüttmann 
zeigte sich der Vorstandsvorsitzende der 
IKK-Innovationskasse, Ralf Hermes (er 

hatte zuletzt mit dem Vorschlag „Zahn-
heilkunde raus aus der GKV“ für Furore 
gesorgt), angetan von den Ideen. Seine 
Kasse erarbeite bereits einen Wahltarif 
für Zahnbehandlung mit Selbstbeteiligung
und Kostenerstattung. Die Beiträge im-
mer weiter anzuheben, sei keine Lösung. 
Damit würden Reformen eher verhindert. 
So käme man seiner Ansicht nach auch 
mit der Hälfte der derzeit noch 96 ge-
setzlichen Krankenkassen aus. KZBV-Chef
Martin Hendges hielt die Vorschläge im 
derzeitigen politischen Umfeld für nicht 
umsetzbar. Für einen Systemwechsel brau-
che es politische Partner, die in der der-
zeitigen Regierung nicht auszumachen 
seien. Im Übrigen sei der zahnmedizini-
sche Bereich nicht Ursache der Finanz-
probleme der GKV. Daher sei die Budge-
tierung der Mittel für die PAR-Behandlung 
medizinisch eine Katastrophe und führe 
langfristig zu mehr Krankheit und höhe-
ren Kosten. Der Bundesvorsitzende Harald
Schrader sprach sich dafür aus, offen für 
alle Optionen zu bleiben. Ein Systemwech-
sel könne auch schrittweise erfolgen. 
„Das Geld im Gesundheitsfonds geht zu 
Ende. Die Politik wird Leistungskürzun-
gen vermeiden wollen und daher unsere 
Honorare deckeln.“ Darauf müsse sich 
der Berufsstand einstellen und Gegenstra-
tegien entwickeln. Das könne innerhalb 
oder auch außerhalb des bestehenden 
Systems geschehen.

Die 139 Delegierten aus 17 Landesver-
bänden tagten drei Tage und gaben dem 
neuen Vorstand einen großen Strauß an 
Arbeitsaufträgen mit in die neue Amts-
periode. So wurden nicht weniger als 30 
politische Beschlüsse und Arbeitsaufträge 
verabschiedet – eine Herausforderung 
für die Versammlungsleitung und die
Antragskommission. Unter anderem wird 
der Bundesvorstand aufgefordert, sich für 
den Erhalt der Therapiefreiheit des Arztes 
und der freien Therapiewahl der Patien-
ten sowie für die komplette Übernahme 
der bereits entstandenen und noch ent-
stehenden Kosten im Rahmen der ge-
setzlich verp� ichtenden TI-Anwendungen
einzusetzen. Außerdem soll sich der Bun-
desvorstand gegen die Einführung von 
Regelungen im geplanten Gesundheits-
datennutzungsgesetz einsetzen. Mit Blick 
auf die weitere Digitalgesetzgebung for-
dert die Hauptversammlung die strikte 

Beachtung des Datenschutzes auch im 
europäischen Datenraum und die Rück-
nahme aller Sanktionsmaßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Zwangseinführung 
neuer Anwendungen der Telematik-Infra-
struktur der gematik. An die Politik rich-
tet sie die Forderung nach Anerkennung 
der freiberu� ich selbstständigen Praxis als 
tragende Säule der ambulanten zahnärzt-
lichen Versorgung, nach ungekürzter Ver-
gütung aller erbrachten zahnärztlichen 
Leistungen, nach dem Erhalt von Nieder-
lassungs- und Therapiefreiheit und einer 
von staatlichen Ein� üssen befreiten Selbst-
verwaltung. Ein deutliches Signal geht 
an die Praxismitarbeiterinnen: Deren For-
derungen nach angemessenen Gehalts-
steigerungen seien berechtigt, diese Kos-
ten müssten bei den Honoraren im BEMA
und in der GOZ berücksichtigt werden.

Redaktion 

Dr. Christian Öttl überzeugte die Delegierten 

durch eine emotionale Bewerbungsrede.

Dr. Manfred Kinner (rechts), langjähriges Mit-

glied im Vorstand der KZVB, erhielt das Gol-

dene Ehrenzeichen des FVDZ.
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Es wurde schnell klar, dass das GKV-Fi-
nanzstabilisierungsgesetz weitreichende 
Auswirkungen auf die Arbeit der Vertre-
terversammlungen hat. Schließlich müs-
sen sie den Honorarverteilungsmaßstab 
beschließen, der bei Budgetüberschrei-
tungen zur Anwendung kommt. Er ist 
also eine Art Airbag, von dem man hofft, 
dass er eigentlich nie ausgelöst werden 
muss. Doch das ist dank Lauterbachs Kos-

tendämpfungsgesetz bereits in mehreren 
KZVen der Fall. In Bayern wird es zwar 
dieses Jahr noch keine Rückbelastungen 
auf den Abrechnungskonten geben, aber 
das könnte sich schon 2024 ändern. Über 
den aktuellen Stand der Budgetausschöp-
fung informiert das Budgetradar im inter-
nen Bereich von kzvb.de. Bei ihrem nächs-
ten Treffen wollen die VV-Vorsitzenden 
die unterschiedlichen HVM und deren 

Auswirkungen auf die Honorarverteilung 
intensiver evaluieren. Doch klar ist: Jeder 
HVM ist letztlich eine Verwaltung des
politisch verursachten Mangels. In meh-
reren Bundesländern be� nden sich KZVen 
mit verschiedenen Krankenkassen in Ver-
fahren vor den Landesschiedsämtern.

Rolle der Aufsicht

Kritisch sehen die VV-Vorsitzenden auch 
die sich wandelnde Rolle und die Ein� uss-
nahme der Aufsichtsbehörden auf Ent-
scheidungen der Selbstverwaltung. Dr. Jür-
gen Welsch verwies auf das traditionell 
gute Verhältnis, das in Bayern zwischen 
der KZV und der Aufsicht gep� egt werde. 
Dies habe beispielsweise zum Entschlie-
ßungsantrag für ein MVZ-Gesetz geführt, 
den der damalige bayerische Gesundheits-
minister Klaus Holetschek im Mai 2023 in 
den Bundesrat eingebracht hat. 

Weitere Themen der Tagung waren die 
Ausgestaltung der Prüfung der Geschäfts-,
Rechnungs- und Betriebsführung nach 
§ 274 SGB V sowie Baumaßnahmen der 
Körperschaften in den Ländern und im 
Bund.

Redaktion

Wenn der Airbag ausgelöst werden muss
VV-Vorsitzende kritisieren politisch verursachte Mangelverwaltung

Die Vorsitzenden der Vertreterversammlung (VV) aller deutschen KZVen treffen sich zwei Mal jährlich, um aktuelle 
Themen zu diskutieren. Im September fand die Tagung auf Einladung der KZV BW in Wangen im Allgäu statt.
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Die VV-Vorsitzenden kritisierten die politisch verursachte Mangelverwaltung, die nun in den 

KZVen herrsche.

Die Vorsitzenden der Vertreterversammlungen aller deutschen KZVen tagten im September in Wangen im Allgäu.
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Das E-Rezept ist die digitale Form der 
bisherigen papiergebundenen ärztlichen 
Verordnung. Neben dem elektronischen 
Heil- und Kostenplan (EBZ) ist es ein wei-
terer wichtiger Schritt in Richtung Digita-
lisierung des Gesundheitswesens.

Habe ich bereits die notwendige 
Technik in meiner Praxis? 

Jeder Behandler, der E-Rezepte ausstellt, 
benötigt einen elektronischen Zahnarzt-
ausweis (auch Heilberufsausweis oder ab-
gekürzt eHBA). Die Verantwortung für 
die Verordnung trägt derjenige, der das 
E-Rezept signiert. Weiterbildungsassisten-
ten dürfen E-Rezepte nur dann ausstel-
len, wenn sie selbst einen eHBA haben. 
Wichtig: Die Person, die die Verordnung 
erstellt, muss mit der signierenden Person 
übereinstimmen. Das gilt auch für das 
Ausstellungs- und das Signaturdatum,
beispielsweise wenn E-Rezepte an einem 
Tag vorbereitet, aber erst am Folgetag ab-
geholt werden. Herausgeber des eHBA ist 
die Bayerische Landeszahnärztekammer 
(BLZK). Auch hier ist wichtig zu wissen: 
Das Signieren des E-Rezeptes mit dem 
Praxisausweis (SMC-B) ist – entgegen 
einer weitverbreiteten Meinung – nicht 
erlaubt! 

Um die Komfortsignatur durchzuführen, 
ist ein Konnektor der Version PTV4+ oder 
höher erforderlich. Die bayerischen Zahn-
arztpraxen sind mittlerweile zu 96 Pro-
zent mit einem PTV5-Konnektor ausge-
stattet und damit auf dem aktuellen 
Stand. Der Dienstleister vor Ort bzw. der 
Anbieter kann Auskunft zum Stand des 
Konnektors und des Praxisverwaltungs-
systems (PVS) geben. Für das PVS ist das 
E-Rezept-Modul und, wenn gewünscht, 
die Aktivierung der Komfortsignatur not-
wendig. Da Patienten einen rechtlichen 
Anspruch auf den Ausdruck des E-Rezep-
tes haben, benötigt man einen entspre-
chend guten Drucker mit einer Au� ösung 
von mindestens 300 dpi, da andernfalls 
der Code nicht korrekt eingelesen werden
kann. 

Was ändert sich bei 
der Ausstellung? 

Das E-Rezept wird wie gewohnt im
Praxisverwaltungssystem ausgestellt. Die 
Vorbereitung dafür kann weiterhin durch 
das Praxispersonal erfolgen. Sind alle Da-
ten eingetragen, erscheint in der Rezept-
vorschau nun anstelle der Druck- eine 
Signierfunktion. Für die elektronische 
Signatur wird der eHBA in das Karten-

lesegerät gesteckt und die Signatur-PIN 
eingegeben, egal, ob die Einzel-, Stapel- 
oder Komfortsignatur genutzt wird. Im 
Anschluss wird es automatisch an den 
E-Rezept-Fachdienst übermittelt. 

Wie lässt sich das E-Rezept 
einlösen? 

Der Patient entscheidet selbst, auf welchem
Weg er das E-Rezept einlösen möchte: 
per Smartphone-App, per Papierausdruck 
und seit Kurzem � ächendeckend verfüg-
bar und im Alltag bewährt, auch per elek-
tronischer Gesundheitskarte (eGK). Die 
Karte muss hierfür nur in ein Kartenlese-
gerät in der Apotheke gesteckt werden. 
Damit wird die Apotheke für den Zugriff 
auf die im Fachdienst gespeicherten of-
fenen E-Rezepte autorisiert.

Das E-Rezept lässt sich auch weiterhin aus-
drucken, dann allerdings nicht mehr wie 
bisher auf einem rosafarbenen, sondern 
nur noch auf normalem weißen Papier. 
Eine händische Unterschrift ist nicht mehr 
notwendig. Der Ausdruck enthält alle
wichtigen Informationen zur Verordnung 
sowie einen E-Rezept-Code. Dieser wird 
von der Apotheke gescannt und für den 
Zugriff auf den Fachdienst benötigt. 

Das E-Rezept kommt 
Jetzt muss gehandelt werden!

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hat der bundesweite Roll-out des elektronischen Rezeptes (E-Rezept) im Juli 
begonnen. In wenigen Wochen, ab 1. Januar 2024, ist es für alle verp� ichtend. Wer sich bislang nicht damit befasst hat, 
der sollte nun schleunigst alle notwendigen Vorbereitungen treffen. Unser Beitrag gibt einen Überblick, was zu tun ist.
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Ein weiterer nach wie vor recht aufwendiger Weg ist die Ver-
waltung des E-Rezeptes via App auf dem Smartphone. Hierfür 
ist neben einem NFC-fähigen Smartphone auch eine NFC-
fähige elektronische Gesundheitskarte (eGK) notwendig. NFC
ist die Abkürzung für Near Field Communication und steht für 
Kontaktlos-Funktion, die der ein oder andere durch bargeld-
loses Zahlen bereits kennt. Für das Registrieren in der E-Rezept-
App ist eine PIN notwendig, die der Patient, ebenso wie die 
NFC-fähige eGK, von seiner gesetzlichen Krankenkasse erhält. 
Dem App-Nutzer bieten sich einige Vorteile: Er kann vorab 
online die Verfügbarkeit des Medikamentes prüfen und in der 
Apotheke vorbestellen. Auch die Verwaltung (Erhalt und 
Einlösung) der E-Rezepte von Familienmitgliedern (Kindern, 
p� egebedürftigen Angehörigen) ist mit der App möglich.

Kann ich das E-Rezept testen? 

Um die Funktionalität des E-Rezepts testen zu können, hat 
die Techniker Krankenkasse ein Test-E-Rezept bereitgestellt. 
Und so funktioniert es: Die � ktiven Patientendaten (siehe 
Kasten unten) werden zunächst im Praxisverwaltungssystem 
angelegt. Hierfür wird eine Freitextverordnung verwendet, 
anschließend das E-Rezept elektronisch signiert. Nach dem 
Einstecken des persönlichen elektronischen Heilberufsaus-
weises (eHBA) in das Kartenlesegerät und der PIN-Eingabe 
ist das E-Rezept nun im Fachdienst gespeichert. Mit dem 
Ausdruck des Rezept-Codes kann man nun in einer beliebi-
gen Apotheke das Test-E-Rezept einlösen.

Exkurs Komfortsignatur

Mit der Komfortsignatur können bis zu 250 Dokumente in-
nerhalb von 24 Stunden ohne wiederholte PIN-Eingabe 
freigegeben werden. Dazu wird der eHBA am Morgen ins 
Kartenlesegerät gesteckt und verbleibt dort für die Dauer, 
in der die Komfortsignatur angewendet wird. Es emp� ehlt 
sich hierfür die Anschaffung eines weiteren stationären 
Kartenterminals, welches vor Zugriffen Dritter geschützt 
aufgestellt werden kann. Je nach Praxissystem erteilt man 
nur noch die Freigabe der Dokumente, beispielsweise durch 
Bestätigung mit Passwort oder Fingerabdruck.

Eileen Andrä 

Leiterin Organisationseinheit Telematik-Infrastruktur

TESTDATEN FÜR DAS E-REZEPT
IK der TK: 101575519 
Versichertennummer: T555558879 
Vorname: Max 
Nachname: TK-Mustermann 
Geburtsdatum: 01.01.1995 
Straße: Bramfelder Straße 140 
PLZ: 22305 
Ort: Hamburg 
Versichertenstatus: 1
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Verordnungsvorschlag zu Substanzen
menschlichen Ursprungs

Das EU-Parlament hat in Straßburg seine Beratungen über den 
im Juli 2022 vorgelegten Verordnungsvorschlag für Substanzen 
menschlichen Ursprungs (Substances of Human Origin, kurz: 
SoHO) in erster Lesung abgeschlossen. Mit der Verordnung sol-
len die geltenden EU-Regelungen für menschliches Blut, Gewebe 
und Zellen aktualisiert werden. Die Europaabgeordneten verab-
schiedeten mit großer Mehrheit Korrekturen, die darauf abzielen, 
dass Spenden von Substanzen menschlichen Ursprungs immer 
freiwillig und unentgeltlich sein müssen, um so eine Kommerzia-
lisierung zu verhindern.

Aus zahnärztlicher Sicht ist erfreulich, dass das EU-Parlament, 
einer Forderung der Bundeszahnärztekammer folgend, den 
Vorschlag konkretisiert hat. Demnach sollen SoHO, die für die 
körpereigene Anwendung bestimmt sind, nicht als Verarbeitung 
im Sinne des Verordnungsentwurfes angesehen werden. Kriti-
ker hatten befürchtet, dass ohne eine solche Präzisierung be-
stimmte Eigenbluttherapien in der Zahnmedizin künftig nur
noch unter verschärften Vorgaben möglich gewesen wären.
Abzuwarten bleibt, wie sich die im Rat versammelten Mitglieds-
staaten in dieser Frage positionieren und welchen Verlauf die 
anstehenden Trilogverhandlungen nehmen werden. Beobachter 
rechnen jedoch damit, dass das Gesetzgebungsverfahren recht-
zeitig vor den Europawahlen im Juni 2024 abgeschlossen wer-
den wird.

EU-Kommission emp� ehlt leichtere Anerkennung
von Quali� kationen aus Drittstaaten

Um die Europäische Union in Zeiten des wachsenden Fachkräfte-
mangels für quali� zierte Drittstaatsangehörige attraktiver zu 
machen, will die EU-Kommission empfehlende Leitlinien zur
Vereinfachung und Beschleunigung der Anerkennung von in 
Nicht-EU-Ländern erworbenen Quali� kationen präsentieren.

Nach Einschätzung der Brüsseler Behörde sind komplexe Aner-
kennungsverfahren sowie eine mangelnde Transparenz bei der 
Anerkennung von Quali� kationen ein wesentlicher Grund dafür, 
dass Fachkräfte aus Drittstaaten nicht in die EU kommen. Die 

EU-Mitgliedsstaaten sollen angehalten werden, ihre Anerken-
nungsverfahren für Quali� kationen, die in Drittstaaten erworben 
wurden, an das in der Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG 
festgelegte System der Anerkennung von Berufsabschlüssen aus 
EU-Staaten auszurichten, die Verfahren insgesamt zu vereinfa-
chen, Bearbeitungszeiten zu verkürzen und darüber hinaus den 
Zugang zu elektronischen Verfahren zu ermöglichen.

Beratungsausschuss für Notfälle
im Bereich der öffentlichen Gesundheit

Die EU-Kommission hat eine neue Expertengruppe eingerichtet, 
die künftig bei schwerwiegenden grenzüberschreitenden Be-
drohungen der öffentlichen Gesundheit aktiv werden soll. Die 
Gründung der Gruppe ist eine unmittelbare Reaktion auf die 
Covid-19-Pandemie und die in diesem Zusammenhang fest-
gestellten Probleme. Der aus 51 unabhängigen Experten be-
stehende Ausschuss soll interdisziplinär arbeiten und die EU-
Kommission im Falle einer Gesundheitskrise beraten. Er soll ins-
besondere Ratschläge geben, welche Maßnahmen zu ergreifen 
sind und wann diese auch wieder aufgehoben werden sollten.

Beratungen über Gesundheitsdatenraum
gehen in die entscheidende Phase

Die Beratungen über den Vorschlag der EU-Kommission zur 
Schaffung eines Europäischen Gesundheitsdatenraumes (EHDS) 
gehen sowohl im EU-Parlament als auch bei den im Rat versam-
melten Mitgliedsstaaten in die entscheidende Phase. Die amtie-
rende spanische Ratspräsidentschaft hat bereits einen neuen 
Kompromisstext angekündigt, und der federführende Gesund-
heitsausschuss des EU-Parlamentes wird in den kommenden
Wochen über mehr als 2 000 Änderungsanträge abstimmen. Ziel 
des EHDS ist es, die nationalen Gesundheitssysteme auf Grund-
lage interoperabler Austauschformate digital miteinander zu ver-
binden und den Zugriff auf bestimmte Patientendaten grenz-
überschreitend zu ermöglichen.

Dr. Alfred Büttner

Leiter des Brüsseler Büros der BZÄK

Nachrichten aus Brüssel
@ greens87 – stock.adobe.com
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Sinuslift Kurs

5.April 2024 / Wien

1-Tages Kurs am Anatomischen Institut in Wien

Reelle Übungssituation aufgrund frischer (nicht xierter!) 
Präparate - ca. 5h Hands-on Zeit!

Lateraler / transkrestaler Sinuslift / Implantation
Piezotechnik, rotierende Instrumente, Osteotome, Magnetic 
Mallet, etc.

fab2dent

Alle Informationen und 
Anmeldungsmöglichkeiten nden sie unter: 

https://www.fab2dent.com/
scheduled-courses/

Mit Unterstützung durch

Prof. DDr. Christian Ulm

Prof. Dr. Andreas Stavropoulos, PhD, dr. odont.

Priv. Doz. Dr. Kristina Bertl, PhD, MBA, MSc

Institute for Anatomy

Medical University of Vienna, Austria

Bone Augmentation

Focus on Sinus Lift
1-day hands-on course using fresh human cadaver heads

     5th of April 2024

                                                            Vienna
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Stimmung unter Niedergelassenen
erreicht Negativrekord

Die wirtschaftliche Stimmung der niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzte in Deutschland ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Am 
deutlichsten verschlechterte sie sich im abgelaufenen Quartal 
bei Zahnärztinnen und Zahnärzten.

Mit minus 38,7 Punkten erreichte das wirtschaftliche Stimmungs-
barometer der Stiftung Gesundheit im dritten Quartal 2023 
den niedrigsten Wert aller Zeiten. Selbst inmitten der Corona-
Pandemie lag der Wert bei minus 28,9. Am meisten verschlech-
terte sich die wirtschaftliche Stimmung in der Berufsgruppe der 
Zahnärzte (minus 14,7 Punkte), die nun auch insgesamt an letzter
Stelle rangiert. Bei den Fachärztinnen und Fachärzten ließ die 
Stimmung ebenfalls deutlich nach (minus 8,3 Punkte). Leichtere 
Einbußen zeigten sich bei den Psychologischen Psychothera-
peutinnen und -therapeuten (minus 3,8 Punkte) sowie bei den 
Hausärztinnen und Hausärzten (minus 3,2 Punkte).

tas/Quelle: Stiftung Gesundheit

Bewährtes Solidarsystem:
BÄV feiert 100. Geburtstag

Mit einem Festakt hat die Bayerische Ärzteversorgung zusam-
men mit der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versor-
gungseinrichtungen e.V. (ABV) am 6. Oktober ihr 100-jähriges 
Bestehen gefeiert. Dies ist zugleich das Gründungsjubiläum
der berufsständischen Altersversorgung in Deutschland. Rund 
500 Gäste folgten der Einladung auf den Nockherberg in Mün-
chen, um gemeinsam diesen Anlass zu würdigen.

Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern, für 
Sport und Integration, hob in seiner Festrede die beeindrucken-
den Meilensteine des größten und ältesten Versorgungswerkes 
in Deutschland hervor. Als Erfolgsgeheimnis sieht er eine „Mi-
schung aus Anpassungsfähigkeit an die Gegenwart und eine 
langfristige Ausrichtung in die Zukunft“. Die Bayerische Ärzte-
versorgung wie das gesamte berufsständische Versorgungswe-
sen hätten sich, so Herrmann, über einen Zeitraum von 100 Jah-
ren hinweg als eigenständiges System auf landesgesetzlicher 
Grundlage ohne staatliche Zuschüsse hervorragend bewährt. 
Zugleich bekräftigte Herrmann in seiner Ansprache, dass die 
Bayerische Staatsregierung ausdrücklich zur berufsständischen 
Altersversorgung steht.

Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses der Bayerischen 
Ärzteversorgung und Vorsitzende des Kammerrates der Bayeri-
schen Versorgungskammer, Dr. Lothar Wittek, ging in seiner An-
sprache auf bedeutende Weichenstellungen der Vergangenheit 
ein, die ganz wesentlich dazu beigetragen hätten, die berufs-
ständische Altersversorgung zukunftsfest auszugestalten.

Christine Draws, Mitglied des Vorstands der Bayerischen Versor-
gungskammer und Leiterin des Bereiches Bayerische Ärztever-
sorgung, nahm die Zukunft in den Blick. Als vordringliche Auf-
gabe sieht sie es an, die Potenziale des digitalen Wandels zum 
Wohle der Mitglieder zu nutzen. „100 Jahre Erfolgsgeschichte 
sind Ansporn, mit Weitblick und Innovationen die Herausforde-
rungen der Zukunft zu gestalten“, so Draws in ihrer Ansprache.

tas/Quelle: Bayerische Versorgungskammer

Bundesweites Forschungsprojekt:
Machen Sie mit!

Das erste nationale Forschungsprojekt zur Früherkennung von 
Mundhöhlenkarzinomen haben Wissenschaftlerinnen der Uni-
versität Kiel in Zusammenarbeit mit den Landeszahnärztekam-
mern gestartet. Die Ergebnisse sollen in eine bundesweite Prä-
ventionskampagne ein� ießen.

Zahnärztinnen und Zahnärzte können sich aktiv an
der Präventionsstudie beteiligen. Über den Online-
Link https://t1p.de/mundkrebs gelangen Zahn-
mediziner zunächst zu einer Online-Befragung. 
Auf Basis der Ergebnisse wird für sie anschließend 
ein sechsmonatiges kostenloses Fortbildungsangebot erstellt. 
Danach werden die Teilnehmenden gebeten, erneut an einer 
Online-Befragung mitzuwirken. Unabhängig vom kostenfreien 
Fortbildungsangebot werden die Ergebnisse in die Entwicklung 
eines Konzeptes ein� ießen, das die Berufsgruppe der Zahnärzte 
in eine mögliche Aufklärungskampagne angemessen integrie-
ren wird. Die Teilnahme an der Online-Befragung erfolgt über 
eine anonymisierte Identi� kationsnummer. Dadurch ist gewähr-
leistet, dass Kammer und Projektgruppe nicht 
erkennen können, wer an der Befragung teil-
genommen hat. Weitere Informationen � nden 
Interessenten im Internet:
www.uksh.de/mkg-kiel/NaPrae_Mundkrebs

tas/Quelle: Universität Kiel

@ Tierney – stock.adobe.com
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In der Serie „GOZ aktuell“ veröffentlicht das Referat Hono-
rierungssysteme der Bayerischen Landeszahnärztekammer
Berechnungsempfehlungen und Hinweise zur GOZ 2012. 
Zur Weitergabe innerhalb der Praxis und zum Abheften 
können die Beiträge aus dem Heft herausgetrennt wer-
den. Sie sind auch auf www.bzb-online.de abrufbar.

Die Abrechnung von parodontologischen Leistungen bei Privat-
patienten hat in den vergangenen beiden Jahren für Furore ge-
sorgt. Mit dem Inkrafttreten der Richtlinie zur systematischen 
Behandlung von Parodontalerkrankungen wurde das Leistungs-
angebot im GKV-Bereich erheblich gestärkt. Allerdings sind
keine der BEMA-Leistungen, die auf der S3-Leitlinie „Die Be-
handlung von Parodontitis Stadium I bis III“ basieren, mit den in 
der Gebührenordnung im Kapitel E (Leistungen bei Erkrankun-
gen der Mundschleimhaut und des Parodontiums) verfügbaren 
Leistungen vergleichbar. Dies ist auch ein Ausdruck dessen, dass 
die GOZ im Vergleich zum BEMA in zunehmendem Maße ins 
Hintertreffen gerät.

Um diesem Umstand entgegenzuwirken, veröffentlichte die 
Bundeszahnärztekammer dazu im September 2021 ein Positions-
papier und im April 2022 ein weiteres, in dem sie entgegen 
ihres bisherigen Grundsatzes abwich und konkrete Analog-
ziffern als unverbindliche Beispiele benannte. Im Mai 2022 
publizierte die Bayerische Landeszahnärztekammer eine „Über-
setzung“ der BEMA-Positionen in Analogleistungen. Erwar-
tungsgemäß widerstrebten die Vorschläge von BZÄK und BLZK 
sowohl den privaten Krankenversicherungen als auch den Bei-
hilfestellen. 

Als politischer Kompromiss wurden schließlich von der Bundes-
zahnärztekammer mit den Vertretern der privaten Krankenver-
sicherung und der Beihilfe eine Reihe von Beschlüssen zur Ana-
logberechnung von Leistungen der Parodontaltherapie gefasst, 
die im Dezember 2022 bekanntgegeben wurden. 

Das Referat Honorierungssysteme der Bayerischen Landeszahn-
ärztekammer befasst sich im Folgenden mit den Beschlüssen und 
den Gebühren zur Berechnung von parodontalen Leistungen.

Beschlüsse

GOZ aktuell
Parodontologie

Nr. 54: Die Erhebung eines Gingivalindex und/oder eines Paro-
dontalindex (z. B. des Parodontalen Screening-Index PSI) im 
Rahmen einer unterstützenden Parodontitistherapie (UPT)

Die Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines 
Parodontalindex (z.B. des Parodontalen Screening-Index PSI) im 
Rahmen einer unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) – im 
Einklang mit der Empfehlung aus der S3-Leitlinie „Die Behandlung 
von Parodontitis Stadium I bis III“ zur Häufi gkeit der Durchführung 
der UPT – mehr als zweimal im Jahr ist in der GOZ nicht beschrieben. 
Die BZÄK, der PKV-Verband und die Beihilfeträger sehen die 
GOZ-Nr. 4005 zusätzlich zur originären Leistung bis zu i.d.R. 
zweimal analog innerhalb eines Jahres als berechnungsfähig an.

GOZ 4005a 
Gingival-/Parodontalindex mehr 
als zweimal innerhalb eines Jahres
10,35 €
(Faktor 2,3)

Bema-Nr. 04 
Erhebung Parodontaler 
Screening-Index
14,68 € 
(Punktwert 1,2230)

Nr. 55: Die subgingivale Instrumentierung (AIT) 
in der 2. Therapiestufe

Die subgingivale Instrumentierung in der 2. Therapiestufe gemäß 
der S3-Leitlinie „Die Behandlung von Parodontitis Stadium I bis III“ 
der DG PARO und DGZMK ist aufgrund der darin nicht enthaltenen 
Weichgewebskürettage nicht in der GOZ beschrieben. Die BZÄK, 
der PKV-Verband und die Beihilfeträger empfehlen als Analog-
gebühren für die subgingivale Instrumentierung am einwurzeligen 
Zahn die GOZ-Nr. 3010a und am mehrwurzeligen Zahn die GOZ-
Nr. 4138a. Um Erstattungsschwierigkeiten vorzubeugen, ist ver-
pfl ichtend auf der Rechnung anzugeben: „GOZ-Nr. 3010a“ bzw. 
„4138a“ mit der Beschreibung „Subgingivale Instrumentierung – 
PAR (AIT)“. Die GOZ-Nrn. 4070 bzw. 4075 sind daneben nicht 
berechnungsfähig. Die Entfernung der gingivalen/supragingivalen 
weichen und harten Beläge ist originär nach der GOZ zu berechnen.

GOZ 3010a 
Subgingivale Instrumentierung – 
PAR (AIT), einwurzeliger Zahn 
14,23 € 
(Faktor 2,3)

Bema-Nr. AITa 
Antiinfektiöse Therapie, je be-
handeltem einwurzeligen Zahn 
17,12 € 
(Punktwert 1,2230)

GOZ 4138a
Subgingivale Instrumentierung – 
PAR (AIT), mehrwurzeliger Zahn
28,46 € 
(Faktor 2,3)

Bema-Nr. AITb
Antiinfektiöse Therapie, je be-
handeltem mehrwurzeligen Zahn
31,80 € 
(Punktwert 1,2230)

@ kamiphotos – stock.adobe.com
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Nr. 56: Lokalisierte subgingivale Instrumentierung bei Rest- 
taschen in der Unterstützenden Parodontitistherapie (UPT)

Die subgingivale Instrumentierung bei Resttaschen im Rahmen 
einer unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) gemäß der 
S3-Leitlinie „Die Behandlung von Parodontitis Stadium I bis III“  
der DG PARO und DGZMK ist eine selbstständige, nicht in der  
GOZ beschriebene Leistung. Die Leistung ist gemäß § 6 Abs. 1  
GOZ analog zu berechnen. Die BZÄK, der PKV-Verband und die 
Beihilfeträger empfehlen als Analoggebühr die GOZ-Nr. 0090a  
für den einwurzeligen Zahn und die GOZ-Nr. 2197a für den  
mehrwurzeligen Zahn. Um Erstattungsschwierigkeiten vor- 
zubeugen, ist verpflichtend auf der Rechnung anzugeben:  
GOZ-Nr. „0090a“ bzw. „2197a“ mit der Beschreibung „Subgingi-
vale Instrumentierung – UPT“. Die GOZ-Nrn. 4070 bzw. 4075 sind 
daneben nicht berechnungsfähig. Die Entfernung der gingivalen/
supragingivalen weichen und harten Beläge ist originär nach der 
GOZ zu berechnen.

GOZ 0090a 
Subgingivale Instrumentierung –  
UPT, einwurzeliger Zahn

7,76 € 
(Faktor 2,3)

Bema-Nr. UPTe
Subgingivale Instrumentierung bei 
Sondierungstiefen von 4 mm oder 
mehr und Sondierungsbluten 
sowie an allen Stellen mit einer 
Sondierungstiefe von 5 mm oder 
mehr, je einwurzeligem Zahn
6,12 € 
(Punktwert 1,2230)

GOZ 2197a
Subgingivale Instrumentierung – 
UPT, mehrwurzeliger Zahn

16,82 € 
(Faktor 2,3)

Bema-Nr. UPTf
Subgingivale Instrumentierung bei 
Sondierungstiefen von 4 mm oder 
mehr und Sondierungsbluten 
sowie an allen Stellen mit einer 
Sondierungstiefe von 5 mm oder 
mehr, je mehrwurzeligem Zahn
14,68 € 
(Punktwert 1,2230)

Nr. 58: Qualifiziertes parodontologisches Aufklärungs- und 
Therapiegespräch (ATG) zum personalisierten Behandlungsplan

Das qualifizierte parodontologische Aufklärungs- und Therapie-
gespräch zum personalisierten Behandlungsplan in der 1. Therapie-
stufe gemäß der S3-Leitlinie „Die Behandlung von Parodontitis 
Stadium I bis III“ der DG PARO und der DGZMK ist analog 
berechnungsfähig. Die Leistung umfasst die Aufklärung über: 

 Diagnose, 
 Gründe der Erkrankung, 
 Risikofaktoren, 
 Therapiealternativen, 
 zu erwartende Vor- und Nachteile der Behandlung, 
 die Option, die Behandlung nicht durchzuführen, 

sowie die Erläuterung des personalisierten Therapieplanes einschließ-
lich notwendiger Verhaltensänderungen und allgemeinmedizinischer 
Wechselwirkungen. Die BZÄK, der PKV-Verband und die Beihilfe-
träger empfehlen als Analoggebühr die GOZ-Nr. 2110. Die Leistung 
ist einmal je Parodontitis-Behandlungsstrecke berechnungsfähig. 
Um Erstattungsschwierigkeiten vorzubeugen, ist verpflichtend auf 
der Rechnung anzugeben: GOZ-Nr. „2110a“ mit der Beschreibung 
„Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG)“. 
Andere Gesprächs- und Beratungsleistungen sind daneben nicht 
berechnungsfähig.

GOZ 2110a 
Parodontologisches Aufklärungs- 
und Therapiegespräch (ATG)
41,26 € 
(Faktor 2,3)

Bema-Nr. ATG 
Parodontologisches Aufklärungs- 
und Therapiegespräch
34,24 € 
(Punktwert 1,2230)

Nr. 59: Befundevaluation (BEV)

Die parodontologische Reevaluation ist nach medizinischer Notwen-
digkeit je nach Schwergrad bis zu dreimal innerhalb eines Jahres 
berechnungsfähig. Sie umfasst die erneute Dokumentation des 
klinischen Befundes, einschließlich der Bestimmung der Sondierungs-
tiefen und Sondierungsblutung, der Zahnlockerung, des Furkations-
befalles, des röntgenologischen Knochenabbaus sowie die Angabe 
des Knochenabbaus in Relation zum Patientenalter (%/Alter). Die 
individuelle Reaktion auf die 2. bzw. 3. Therapiestufe und die unter- 
stützende Parodontitistherapie (UPT) wird bestimmt, indem die 
erhobenen Befunddaten mit den Daten der Eingangsdiagnostik bzw. 
der vorangegangenen Befundevaluation (BEV) verglichen werden. 
Die Leistung enthält auch die Aufklärung des Patienten über die 
Maßnahmen der UPT und über die weiteren geplanten Interventio-
nen. Die BZÄK, der PKV-Verband und die Beihilfeträger empfehlen 
als Analoggebühr die GOZ-Nr. 5070. Um Erstattungsschwierig- 
keiten vorzubeugen, ist verpflichtend auf der Rechnung anzugeben: 
GOZ-Nr. „5070a“ mit der Beschreibung „Befundevaluation – PAR“. 
Die GOZ-Nrn. 4000, 4005(a) und weitere Gesprächs- und 
Beratungsleistungen sind daneben nicht berechnungsfähig.

GOZ 5070a 
Befundevaluation – PAR

51,74 € 
(Faktor 2,3)

Bema-Nr. BEVa/BEVb
Befundevaluation nach AIT/ 
nach CPT
39,14 € 
(Punktwert 1,2230)

Patientenindividuelle Mundhygieneunterweisung

Die Leistung beinhaltet Mundhygieneaufklärung, Bestimmung des 
Entzündungszustandes der Gingiva, Anfärben von Plaque, individuelle 
Mundhygieneinstruktion und praktische Anleitung zur risikospezi-
fischen Mundhygiene. Sie erfolgt im zeitlichen Zusammenhang mit 
Bema-Nr. AIT.

Nr. 57: Parodontale Diagnostik einschließlich Staging und 
Grading des Parodontitisfalles und Dokumentation auf 
Formblatt

Die parodontale Diagnostik einschließlich Staging und Grading gemäß 
der S3-Leitlinie „Die Behandlung von Parodontitis Stadium I bis III“ 
der DG PARO und der DGZMK ist analog berechnungsfähig. Die 
Ergebnisse sind auf einem wissenschaftlich anerkannten Formblatt* 
vollständig zu dokumentieren. Dieses Formblatt ist dem Zahlungs-
pflichtigen auf dessen Verlangen zu überreichen. Die BZÄK, der 
PKV-Verband und die Beihilfeträger empfehlen für die parodontale 
Diagnostik einschließlich Staging und Grading und Dokumentation 
als Analoggebühr die GOZ-Nr. 8000. Die Leistung ist einmal je Paro- 
dontitis-Behandlungsstrecke berechnungsfähig. Um Erstattungs-
schwierigkeiten vorzubeugen, ist verpflichtend auf der Rechnung 
anzugeben: GOZ-Nr. „8000a“ mit der Beschreibung „PAR-Dia- 
gnostik, Staging/Grading, Dokumentation“. Die GOZ-Nr. 4000 ist 
daneben nicht berechnungsfähig. Die Ausfertigung des Formblattes 
für den Zahlungspflichtigen kann nach Auffassung der BZÄK, des 
PKV-Verbandes und der Beihilfeträger mit der GOZ-Nr. 4030 analog 
berechnet werden. Um Erstattungsschwierigkeiten vorzubeugen, 
ist verpflichtend auf der Rechnung anzugeben: GOZ-Nr. „4030a“ 
mit der Beschreibung „Ausfertigung PAR-Formblatt“.

* Anmerkung der BLZK: Als „wissenschaftlich anerkanntes 
Formblatt“ kann das in der gesetzlichen Krankenversicherung 
verwendete Formblatt angesehen werden. 

GOZ 8000a 
PAR-Diagnostik, Staging/
Grading, Dokumentation
64,68 € 
(Faktor 2,3)

Bema-Nr. 4 
Befunderhebung und Erstellen 
eines Parodontalstatus
53,81 € 
(Punktwert 1,2230)

Leistungen der PAR-Behandlungsstrecke, die bei 
den Beschlüssen nicht berücksichtigt wurden
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Bema-Nr. MHU
55,04 € 
(Punktwert 1,2230)

Weder GOZ 1000 (Mundhygienestatus), GOZ 1010  
(Kontrolle des Übungserfolges) noch GOZ 4005 (Gingival- und/
oder Parodontalindex) bilden die einzelnen Bestandteile der 
Bema-Nr. MHU ab.

GOZ 1000 
25,87 € 
(Faktor 2,3) 

GOZ 1010 
12,94 € 
(Faktor 2,3)

GOZ 4005 
10,35 € 
(Faktor 2,3)

Chirurgische Therapie, 
je behandeltem einwurzeligen Zahn

Die chirurgische Therapie umfasst die Lappenoperation  
(einschließlich Naht und/oder Schleimhautverbände) sowie das 
supra- und subgingivale Debridement. Sie erfolgt im Rahmen  
eines offenen Vorgehens.

Bema-Nr. CPTa
26,91 € 
(Punktwert 1,2230)

GOZ 4090 (Lappenoperation, Frontzahn) beinhaltet vor allem die 
Entfernung der Konkremente sowie die Reinigung und Glättung 
der Wurzeloberfläche. Darüber hinausgehende Maßnahmen 
werden nicht genannt.

GOZ 4090 + Zuschlag 0500 
45,78 € 
(Faktor 2,3 + 1,0) 

Supragingivale und gingivale Reinigung aller Zähne  
von anhaftenden Biofilmen und Belägen, je Zahn

Die Gebühr beinhaltet das Entfernen sowohl von Belägen als auch 
von anhaftendem Biofilm. Die Leistung kann nur im Rahmen einer 
systematischen PAR-Behandlung berechnet werden.

Bema-Nr. UPTc
3,67 € 
(Punktwert 1,2230)

GOZ 1040 (Professionelle Zahnreinigung) stellt keine therapeutische 
Leistung dar – sie ist der Prävention zuzuordnen. 

GOZ 1040
3,62 €
(Faktor 2,3) 

Einschleifen des natürlichen Gebisses zum Kauebenen- 
ausgleich und zur Entlastung, je Sitzung

Für das Einschleifen des natürlichen Gebisses zum Kauebenenaus-
gleich oder zur Entlastung. Nicht berechenbar im Zusammenhang 
mit konservierenden, prothetischen und chirurgischen Leistungen.

Bema-Nr. 108
7,34 € 
(Punktwert 1,2230)

Untersuchung des Parodontalzustandes

Die hierzu notwendige Dokumentation des klinischen Befundes 
umfasst die Sondierungstiefen und die Sondierungsblutung, die 
Zahnlockerung, den Furkationsbefall, den röntgenologischen 
Knochenabbau sowie die Angabe des Knochenabbaus in Relation 
zum Patientenalter (%/Alter). Die erhobenen Befunddaten werden 
mit den Befunddaten der Untersuchung nach Nr. BEV oder nach 
Nr. UPTd verglichen. Dem Versicherten werden die Ergebnisse 
erläutert und es wird mit ihm das weitere Vorgehen besprochen. 
Die Leistung nach Nr. UPTg ist ab dem Beginn des zweiten Jahres 
der UPT einmal im Kalenderjahr abrechenbar.

Bema-Nr. UPTg
39,14 € 
(Punktwert 1,2230)

GOZ 4000 (Erstellen und Dokumentieren eines Parodontalstatus) 
beinhaltet weder die Sondierungsblutung, die Zuordnung zu einem 
Erkrankungsstadium, die patientenindividuelle vergleichende Aus- 
wertung der Befunde mit der vorangegangenen Befundevaluation, 
die Erläuterung der Befunde noch die Besprechung eines weiteren 
Vorgehens.

GOZ 4000
20,70 €
(Faktor 2,3) 

Chirurgische Therapie, 
je behandeltem mehrwurzeligen Zahn

Die chirurgische Therapie umfasst die Lappenoperation  
(einschließlich Naht und/oder Schleimhautverbände) sowie das 
supra- und subgingivale Debridement. Sie erfolgt im Rahmen  
eines offenen Vorgehens.

Bema-Nr. CPTb
41,58 € 
(Punktwert 1,2230)

GOZ 4100 (Lappenoperation, Seitenzahn) beinhaltet vor allem die 
Entfernung der Konkremente sowie die Reinigung und Glättung 
der Wurzeloberfläche. Darüber hinausgehende Maßnahmen 
werden nicht genannt.

GOZ 4100 + Zuschlag 0500 
58,07 € 
(Faktor 2,3) 

Mundhygienekontrolle

Die Leistung beschreibt alleinig die Mundhygienekontrolle  
im Rahmen einer unterstützenden Parodontitistherapie.

Bema-Nr. UPTa
22,01 € 
(Punktwert 1,2230)

Weder GOZ 1000 (Mundhygienestatus) noch GOZ 1010  
(Kontrolle des Übungserfolges) sind mit Bema-Nr. UPTa identisch. 
Sie sind auch nicht nur auf parodontale Erkrankungen beschränkt.

GOZ 1000 
25,87 € 
(Faktor 2,3)

GOZ 1010 
12,94 € 
(Faktor 2,3)

Mundhygieneunterweisung – soweit erforderlich

Die Leistung beschreibt allein die Mundhygienekontrolle  
im Rahmen Unterstützenden Parodontitistherapie (UPT).

Bema-Nr. UPTb
29,35 € 
(Punktwert 1,2230)

Weder GOZ 1000 (Mundhygienestatus) noch GOZ 1010  
(Kontrolle des Übungserfolges) sind mit Bema-Nr. UPTb identisch. 
Sie sind auch nicht nur auf parodontale Erkrankungen beschränkt.

GOZ 1000
25,87 €
(Faktor 2,3) 

GOZ 1010
12,94 €
(Faktor 2,3)
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Nachbehandlung im Rahmen der systematischen Behandlung 
von Parodontitis und anderen Parodontalerkrankungen, 
je Sitzung

Die postoperative Nachbehandlung in einer gesonderten Sitzung 
nach der antiinfektiösen (AIT) bzw. chirurgischen Therapie (CPT). 
Die alleinige Nachkontrolle bedingt nicht zur Abrechnung der 
Bema-Nr. 111. Die Leistung wird je Sitzung berechnet.

Bema-Nr. 111
12,23 € 
(Punktwert 1,2230)

Der Begriff Systematische Behandlung von Parodontal-
erkrankungen weist auf eine umfassende Behandlung der 
Parodontitis in mehreren Behandlungsphasen hin. GOZ 4150 
(Kontrolle/Nachbehandlung nach parodontalchirurgischen 
Maßnahmen) hat dahingehend keine Einschränkung. 
Die Leistung wird je Zahn berechnet. 

GOZ 4150
0,91 €
(Faktor 2,3) 

Nach Ansicht der Bayerischen Landeszahnärztekammer muss 
die gesamte Behandlungsstrecke analogisiert werden, damit 
auch Privatversicherten eine zeitgemäße Parodontitistherapie 
angeboten werden kann, die den Leitlinien der Deutschen Ge-
sellschaft für Parodontologie (DG PARO) entspricht.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass nach § 6 Abs. 1 GOZ 
die Auswahl der Analogposition dem Zahnarzt obliegt. Aller-
dings wurde mit den Beschlüssen des Beratungsforums für
Gebührenordnungsfragen die größtmögliche Erstattungswahr-
scheinlichkeit für Zahnarztpraxen beziehungsweise für die Ver-

sicherten gegenüber ihrer Versicherung oder Beihilfestelle ge-
schaffen.

Delegieren von Leistungen 
der PAR-Behandlungsstrecke

Im Zahnheilkundegesetz § 1 Abs. 5 werden die Leistungen, die 
approbierte Zahnärzte in den Bereichen Prophylaxe und Paro-
dontalbehandlung delegieren können, genau aufgelistet:

• Herstellung von Röntgenaufnahmen
• Entfernung von weichen und harten 

sowie klinisch erreichbaren subgingivalen Belägen
• Füllungspolituren
• Legen und Entfernen provisorischer Verschlüsse
• Herstellung provisorischer Kronen und Brücken
• Herstellung von Situationsabdrücken
• Trockenlegen des Arbeitsfeldes relativ und absolut
• Erklärung der Ursache von Karies und Parodontopathien
• Hinweise zu zahngesunder Ernährung
• Hinweise zu häuslichen Fluoridierungsmaßnahmen
• Motivation zu zweckmäßiger Mundhygiene
• Demonstration und praktische Übungen zur Mundhygiene
• Remotivation
• Einfärben der Zähne
• Erstellen von Plaque-Indizes
• Erstellung von Blutungs-Indizes
• Kariesrisikobestimmung
• Lokale Fluoridierung, z. B. mit Lack oder Gel
• Versiegelung von kariesfreien Fissuren 

Die persönlichen Leistungen des Zahnarztes 
umfassen insbesondere:

• Untersuchung des Patienten
• Diagnosestellung und Aufklärung
• Therapieplanung
• Entscheidung über sämtliche Behandlungsmaßnahmen
• Invasive diagnostische und therapeutische Eingriffe
• Injektionen
• Sämtliche operativen Eingriffe

Folgende Grundsätze sind zu beachten:

• Die Mitarbeiterin ist zur Erbringung der Leistung qualifi ziert
• Der Zahnarzt überzeugt sich persönlich von der Qualifi kation 

der Mitarbeiterin
• Der Zahnarzt ordnet die konkrete Leistung an (Anordnung)
• Der Zahnarzt erteilt die fachliche Weisung (Weisung)
• Der Zahnarzt überwacht und kontrolliert die Ausführung 

(Aufsicht)
• Dem Patienten ist bewusst, dass es sich um eine delegierte 

Leistung handelt
• Der Zahnarzt ist für die delegierte Leistung in gleicher 

Weise persönlich verantwortlich und haftet für diese in 
gleicher Weise wie für eine persönlich erbrachte Leistung 
(Verantwortung)

GOZ 4040 (Beseitigung grober Vorkontakte der Okklusion und 
Artikulation durch Einschleifen des natürlichen Gebisses oder 
bereits vorhandenen Zahnersatzes, je Sitzung) ist nicht auf 
parodontale Behandlungen beschränkt.

GOZ 4040
5,82 €
(Faktor 2,3) 

© Serhii – stock.adobe.com

Einzelne Leistungen der PAR-Behandlungsstrecke können an zahnärzt-

liches Personal delegiert werden.
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MANUELA KUNZE
Referat Honorierungs-
systeme der BLZK

DR. DR. FRANK WOHL
Präsident und Referent Ho-
norierungssysteme der BLZK

Gegenüberstellung einer PAR-Behandlungsstrecke BEMA/GOZ
(unter Anwendung der Beschlüsse Nr. 54 bis Nr. 59 des Beratungsforums für Gebührenordnungsfragen)

Der Patient hat 28 Zähne (Weisheitszähne fehlen)
Grading B

Leistung BEMA Anz. Pkt. Betrag GOZ Anz. Faktor Betrag Faktor Betrag

Befunderhebung 4 1 1,2230 53,81 € 8000a 1 2,3 64,68 € 3,5 98,42 €

Aufklärungs- u. Therapie-
gespräch

ATG 1 1,2230 34,24 € 2110a 1 2,3 41,26 € 3,5 62,79 €

Mundhygieneunterweisung MHU 1 1,2230 55,04 € 1000
1010
4005

1
2
1

2,3
2,3
2,3

25,87 €
25,88 €
10,35 €

3,5
3,5
3,5

39,37 €
39,36 €
15,75 €

Antiinfektiöse Therapie, 
einwurzelig

AITa 18 1,2230 308,16 € 3010a
plus

1040

18

18

2,3

2,3

256,14 €

65,16 €

3,5

3,5

389,70 €

99,18 €

Antiinfektiöse Therapie, 
mehrwurzelig

AITb 10 1,2230 318,00 € 4138a
plus

1040

10

10

2,3

2,3

284,60 €

36,20 €

3,5

3,5

433,10 €

55,10 €

Kontrolle/Nachbehandlung 111 2 1,2230 24,46 € 4150
plus

4060

28

28

2,3

2,3

25,48 €

25,48 €

3,5

3,5

38,64 €

38,64 €

Befundevaluation BEVa 1 1,2230 39,14 € 5070a 1 2,3 51,74 € 3,5 78,74 €

Mundhygienekontrolle UPTa 4 1,2230 88,04 € 1000 1 2,3 25,87 € 3,5 39,37 €

Mundhygieneunterweisung UPTb 4 1,2230 117,40 € 1010 4 2,3 51,76 € 3,5 78,72 €

Indexerhebung 4005a 4 2,3 41,40 € 3,5 63,00 €

PZR UPTc 112 1,2230 411,04 € 1040 112 2,3 405,44 € 3,5 617,12 €

Subgingivale Instrumen-
tierung, einwurzelig

UPTe 72 1,2230 440,64 € 0090a 72 2,3 558,72 € 3,5 850,32 €

Subgingivale Instrumen-
tierung, mehrwurzelig

UPTf 40 1,2230 587,20 € 2197a 40 2,3 672,80 € 3,5 1.023,60 €

Kontrolle/Nachbehandlung 111 8 1,2230 97,84 € 4150
plus

4060

112

112

2,3

2,3

101,92 €

101,92 €

3,5

3,5

154,56 €

154,56 €

Messung Sondierungs-
bluten/-tiefen

UPTd 2 1,2230 36,70 € 5070a 2 2,3 103,48 € 3,5 157,48 €

Untersuchung PAR-Zustand UPTg 1 1,2230 39,14 € 5070a 1 2,3 51,74 € 3,5 78,74 €

2.650,85 € 3.027,89 € 4.606,26 €

Fazit

Es gibt durchaus Möglichkeiten, die parodontale Therapie bei 
Privatpatienten unter Anwendung der auf den vorherigen 
Seiten aufgeführten Beschlüsse in Verbindung mit den zur 
Verfügung stehenden Leistungen der Gebührenordnung zu 
berechnen oder die Behandlungsstrecke komplett zu analo-
gisieren. 

Beide Varianten werden von der Bayerischen Landeszahnärzte-
kammer unterstützt. In jedem Fall sollten die Optionen der 
Gebührenordnung für Zahnärzte genutzt und § 5 (Steigerungs-
faktor) und § 2 (Freie Vereinbarung des Honorars) verwendet 
werden.
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Bereits bei den bayernweiten Infover-
anstaltungen der KZVB im vergangenen
Sommer gab es hitzige Diskussionen über 
den Umgang mit der Sparpolitik der Am-
pelkoalition. Welche Möglichkeiten ha-
ben die Praxen, um ihre wirtschaftliche
Existenz zu sichern? Und wie geht man 
mit dem Anspruch der Patienten auf Sach-
leistungen um? Die Virtinar®-Reihe „Bema
und/oder GOZ“ gab Antworten auf diese 
Fragen.

Die Referenten Irmgard Marischler, Corina
Palmer, Barbara Zehetmeier und Dr. Chris-
tian Öttl gingen in wechselnder Beset-
zung diesen Themen auf den Grund. Start-
schuss der sieben Online-Module war im 
September. Dass hier buchstäblich ein 
Nerv getroffen wurde, lässt sich an der 
hohen Beteiligung ablesen. 

Am Ende einer jeden Veranstaltung gab es
Gelegenheit, das zuvor Gehörte nochmals

zu vertiefen und an einer Live-Umfrage 
teilzunehmen. Verlinkungen in den Skripts, 
die den Teilnehmern zum Download zur 
Verfügung gestellt wurden, führten di-
rekt zu den entsprechenden Beispielstel-
len in der digitalen Abrechnungsmappe 
der KZVB oder auf den Websites der Bun-
deszahnärztekammer und der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung.

Mehr GOZ, weniger 
Bema – aber richtig!
KZVB führte Virtinar®-Reihe zur korrekten Abrechnung durch

Die Wiedereinführung der Budgetierung zwingt die Zahnärzte, neue Wege zu beschreiten. „Mehr GOZ, weniger 
Bema“ – das kann eine mögliche Antwort auf die Begrenzung der Mittel in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
sein. Die KZVB unterstützt die Praxen in vielfältiger Weise bei der rechtssicheren Abrechnung.

© alexkich – stock.adobe.com

Virtinar®-Reihe Bema und/oder GOZ – Die KZVB als Wegweiser

In Teil 1 – „Rechtliche Grundlagen“ (13.9.
2023) ging es um den Bürokratismus der 
Formulare und Paragrafen, mit denen 
sich Zahnarztpraxen heute befassen müs-
sen. Dabei wurden auch Begriffe wie 
Sachleistung, außervertragliche Leistung, 
Mehrkosten sowie Kostenerstattung er-
läutert. 

In Teil 2 – „Die KZVB als Wegweiser – 
Paragrafen der GOZ“ (20.9.2023) führ-
ten die Referenten durch den Paragrafen-
dschungel der GOZ. In welchem Paragra-
fen ist die Vereinbarung zur abweichen-
den Gebührenhöhe verankert? Wie groß 
ist der Gebührenrahmen? Was ist eine 
Verlangensleistung und was bedeutet 
Zielleistungsprinzip? 

In Teil 3 – „Prophylaktische Leistungen“ (27.9.2023) erläuterten die KZVB-
Experten, wie man Patienten in ein Prophylaxe-Programm einbindet. Welche
Formulare werden benötigt, um eine professionelle Zahnreinigung rechts-
sicher zu vereinbaren? Ist mit der PZR nach GOZ-Ziffer 1040 wirklich alles 
abgedeckt?  Welche Leistungen können zusätzlich zur GOZ-Ziffer 1040 ver-
einbart werden? 

In Teil 4 – „Füllungstherapie“ (4.10.2023) führten die Referenten durch die 
konservierenden Leistungen des Bema und der GOZ. Insbesondere ging 
es dabei darum, die Grenze zwischen Bema und GOZ zu verdeutlichen. 
Wie sieht die rechtssichere Vereinbarung von Mehrkosten bei der Füllungs-
therapie aus? Dürfen weitere Leistungen zusätzlich vereinbart werden und 
welche Paragrafen kommen zum Tragen? Wann kann die Füllungstherapie 
als reine Privatleistung vereinbart werden? Wie der Abrechnungsweg und 
die wichtigsten Arbeitsschritte in der Praxis verlaufen, wurde in übersicht-
lichen Diagrammen verdeutlicht. Fehler können passieren, doch wie man 
diese vermeidet, erläuterten die Referenten anhand anonymisierter Origi-
nalfälle aus der Patientenberatung.

praxis KZVB
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In Teil 5 – „Endodontische Leistungen“ (11.10.2023) ging es 
um die Vorgaben der Behandlungsrichtline des Gemeinsa-
men Bundesausschusses für die Wurzelkanalbehandlung 
und die sich daraus ergebenden Schnittstellen zu Privatleis-
tungen. Mit schematischen Darstellungen der Leistungen 
aus Bema und GOZ wurden der Abrechnungsweg und die 
wichtigsten Arbeitsschritte, unter Berücksichtigung der 
Richtlinien und Abrechnungsbestimmungen, in der Praxis 
dargestellt. Für den Praxisalltag gab es auch diesmal viele 
nützliche Tipps und Hinweise für die korrekte Abrechnung 
des zahnärztlichen Honorars einschließlich der möglichen 
Analogpositionen.

In Teil 6 – „Parodontalchirurgische Leistungen“ (25.10.2023) 
führten die Referenten die Teilnehmer entlang der PAR- 
Behandlungsstrecke und gingen auf die entsprechenden 
Bema-Leistungen ein. Sie erläuterten die Möglichkeit vor, 
während und nach der Therapiestrecke private Leistungen 
zu vereinbaren. Die möglichen Privatleistungen wurden den 
Bema-Leistungen gegenübergestellt und die unterstützende 
Parodontitistherapie wurde ebenso ausführlich thematisiert. 
Wie man die Termine für die UPT-Leistungen hinsichtlich 
der unterschiedlichsten Fristen korrekt vergibt, wurde in  
Tabellen schematisiert. Für den Praxisalltag gab es wieder 
viele nützliche Tipps und Hinweise für die Abrechnung des 
zahnärztlichen Honorars einschließlich der möglichen Ana-
logpositionen. 

In Teil 7 – „Funktionsanalytische Leistungen“ (8.11.2023) 
wurde sich der Abrechnung von funktionsanalytischen Leis-
tungen gewidmet. Im Speziellen erläuterten die Referenten, 
wann und wie diese Leistungen mit dem Patienten rechts-
sicher vereinbart werden können.

2020 startete die KZVB mit ihren Virtinaren®, um das kom-
plexe Abrechnungswissen so einfach, aber auch so umfas-
send wie möglich zu erläutern. Die Online-Fortbildungen 
haben sich seitdem als echte Erfolgsgeschichte entpuppt. 
Für die teilnehmenden Zahnärzte und Praxismitarbeiter hat 
dies ebenso wie für die Referenten viele Vorteile: Anreise-
wege entfallen, man spart Zeit und Kosten. Zudem können 
die Referenten sehr schnell auf Neuigkeiten zu dem jeweili-
gen Thema reagieren.

Redaktion
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Vorbild Gruppenprophylaxe

„So etwas habe ich noch nie gesehen“: 
Dr. Jens Kober, Vorstandsmitglied der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bay-
erns (KZVB), war von der Veranstaltung 
in Amberg so angetan, dass er spontan 

einen Zuschuss zusagte. Geld, das in die 
Gruppenprophylaxe investiert werde, sei 
bestens angelegt, sagte er. In seiner Rede 
beim of� ziellen Festakt im König-Ru-
precht-Saal des Landratsamtes Amberg-
Sulzbach übte er gleichzeitig Kritik an den 
politischen Rahmenbedingungen: Dass 
Zahnersatz im Gegensatz zu zahnerhal-
tenden Maßnahmen nicht budgetiert sei, 
beschrieb er als „absoluten Irrsinn“.

Umdenken gefordert

Auch der Präsident der Bayerischen Lan-
deszahnärztekammer (BLZK), Dr. Dr. Frank
Wohl, forderte von der Politik einen Rich-
tungswechsel: „Die zahnmedizinische Ver-
sorgung muss in der Fläche gewährleistet 
sein“, konstatierte er. Gerade in einem 
Flächenland wie Bayern müsse man et-
was für die zahnärztliche Versorgung im 
ländlichen Raum tun. Die Situation dürfe 
sich auf keinen Fall so zuspitzen wie bei 
den Hausärzten. An seine Kollegen, die 
ehrenamtlich als LAGZ-Zahnärzte in Kitas 
und Schulen zahnmedizinische Aufklä-
rungsarbeit leisteten, richtete er ein gro-
ßes Lob: „Ihr macht einen fantastischen 

Job.“ Wohl, der selbst seit 30 Jahren in 
zwei Kindergärten Gruppenprophylaxe 
betreibt, rechnete aus, dass die rund 
2 400 LAGZ-Kollegen, die in Bayern knapp
13 000 Einrichtungen betreuen, dafür 
circa 65 000 Stunden ehrenamtlich tätig 
seien. „Das ist aller Ehren wert“, fand er 
und zückte ebenfalls einen Scheck für die 
Festorganisationskasse. 

Großartiges Orga-Team

Der Kümmersbrucker Zahnarzt und LAGZ-
Arbeitskreisvorsitzende von Amberg-Sulz-
bach, Ulrich Graf, der in den letzten Mo-
naten zusammen mit seinen Kollegen aus 
dem LAGZ-Arbeitskreis und deren Praxis-
teams mit Hochdruck an der Organisa-
tion der Amberger Großveranstaltung
gearbeitet hatte, führte launig durchs 
Festprogramm und leitete mit spannen-
den historischen Fakten aus seiner Heimat 
von einer Festrede zur nächsten über. 

Logistische Glanznummer 

Nicht nur dem Oberbürgermeister der 
Stadt Amberg und Schirmherrn des Kin-

Ein Fest der Superlative
40 Jahre LAGZ: Tag der Zahngesundheit in Amberg 

Die Sonne lachte über dem oberpfälzischen Amberg, als sich rund 1 800 Kita- und Grundschulkinder im Amberger 
Congress Centrum (ACC) vom Thema „Mundgesundheit“ geradezu mitreißen ließen. In Zahlen: 25 Zahnärztinnen und 
Zahnärzte sorgten zusammen mit 45 Zahnmedizinischen Fachangestellten und 20 Azubis zur ZFA an 30 Ständen dafür, 
dass ein zahngesunder Pausensnack plötzlich besser schmeckte als jedes Nougatcreme-Brot – die tägliche Mundhygiene
wurde zur Spaßroutine des Tages. Das bayerische Kinderfest zum Tag der Zahngesundheit im 40. Jubiläumsjahr der 
Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit (LAGZ) in Bayern versetzte sogar die Prominenz in Staunen. 

Viel Prominenz aus der Lokal- und Landespolitik, den Krankenkassen, der BLZK, KZVB sowie der LAGZ fand den Weg in die Oberpfalz.

Dentulus und Goldie waren begehrte Foto-

models.

© Katharina Kapfer
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derfestes, Michael Cerny, zauberte die 
Szenerie ein Lächeln aufs Gesicht: „Wenn 
man sieht, wie 1 800 Kinder durch das 
ACC wuseln und an jedem Stand so viel 
Begeisterung zeigen, dann ist das die 
viele Arbeit wert“, sagte er später. Um 
die vielen Gruppen aus Kitas und Grund-
schulen des Landkreises reibungslos von 
Stand zu Stand zu manövrieren, hatte 
sich das Team um Ulrich Graf eine orga-
nisatorische Finte ausgedacht: Die Infor-
mationsstände rund um die vier Säulen 
der Zahngesundheit gab es jeweils in dop-
pelter Ausführung auf zwei Stockwerke 
verteilt. Dort erfuhren die kleinen und 
größeren Besucher, wie viel Zucker in 
ihrem Pausenbrot steckt, was ein Ei im 
Essigglas mit einem Zahn zu tun hat, wa-
rum nicht nur ein Styroporzahn Löcher 
bekommen kann oder wie man mit der 
KAI-Systematik die Zähne richtig putzt. 
Die passenden Utensilien konnten sich die 
Kinder gleich ins neue LAGZ-Turnsackerl 
packen: die mittlerweile berühmten Gol-
die- und Dentulus-Zahnbecher, bestückt 
mit Kinderzahnbürsten, Kinderzahnpasta 
und einer Zahnputzuhr.

Zauberhafter Spaß für Kinder

Die kleinen Festgäste versammelten sich 
außerdem ums Kasperltheater, wo der
Kasperl dem Krokodil erst einmal beibrin-
gen musste, dass man mit einer Klobürste 
besser keine Zähne putzen sollte. Im gro-
ßen Saal des ACC zauberte der magische 

Clown Fabellini eine Stimmung wie im Zir-
kus herbei. Jeweils 500 Kinder waren voll 
dabei, wenn der Zauberclown um Unter-
stützung aus dem Publikum bat. Im Keller 
gingen die Kinder an mehreren Bastel-
tischen eifrig ans Werk, auf der Bleichwiese
tobten sie sich beim Sackhüpfen und an 
anderen Spielstationen aus. Treffsicherheit
war sowohl an der Ballwurfwand des 
FC Amberg als auch vor dem Tor des ört-
lichen Eishockeyvereins gefragt. Auch hier 
standen die kleinen Besucher Schlange. 

„Ich bin total gerührt“

Beachtliche Trauben bildeten sich wie 
immer um die Maskottchen der LAGZ-
Aktionen Seelöwe und Löwenzahn: Den-
tulus und Goldie posierten für Fotos und 
Sel� es, ließen sich streicheln und kuschel-
ten auch mal mit ihren kleinen Fans. Goldie
musste erstmals sogar Autogramme ge-
ben. Welcher Beliebtheit sich die plüschi-
gen LAGZ-Botschafter bei der Zielgruppe 
erfreuen, zeigten auch die Geschenke 
zum 40-jährigen Jubiläum. Kindergarten-
gruppen hatten ein Plakat gestaltet und 
einen Dentulus und eine Goldie gebas-
telt. „Ich bin total gerührt, das kommt 
von Herzen und von unserer Zielgruppe, 
den Kindern“, so Dr. Brigitte Herrmann. 
In ihrer Festrede blickte die erste Vorsit-
zende der LAGZ Bayern zurück auf 40 
erfolgreiche Jahre im Zeichen eines zahn-
gesunden Kinderlächelns. „Mit einfachen 
Dingen kann man Riesiges bewirken.“

Dank für großes Engagement

Ambergs Oberbürgermeister Michael 
Cerny begann seine Rede mit einem Dank 
an den Landtagsabgeordneten Dr. Harald 
Schwartz, dessen Anwesenheit er als „be-
sonderes Zeichen der Wertschätzung“ für 
diese Veranstaltung einordnete. Schwartz 
selbst dankte den Zahnärztinnen und 
Zahnärzten, die das Fest auf die Beine 
gestellt hatten: „Bitte nehmen Sie meine 
Wertschätzung dafür entgegen, dass Sie 
als selbstständige Unternehmer hier Ihre 
Freizeit eingebracht haben.“ Kultusmi-
nister Prof. Michael Piazolo und Gesund-
heitsminister Klaus Holetschek (beide
zum Zeitpunkt noch in ihren bisherigen 
Funktionen; Anm. d. Red.) waren selbst 
zwar nicht in Amberg, meldeten sich aber 
per Videobotschaft lobend zu Wort. „Mit 
der Arbeit für die Gruppenprophylaxe 
haben Sie ein festes Fundament für die 
Gesundheitsvorsorge in Bayern geschaf-
fen. Nur wenige Programme gibt es schon 
so lange und nur wenige sind so erfolg-
reich“, sagte Holetschek. 

Zahnarztbesuch erstrebenswert 
gemacht

Wie gut Prävention funktioniert, bestä-
tigte auch der stellvertretende Landrat 
von Amberg-Sulzbach, Stefan Braun. Er 
kenne die LAGZ-Gruppenprophylaxe aus 
seiner Schulzeit und pro� tiere noch als 
Erwachsener. „Ich hatte noch nie Angst 
vor dem Zahnarzt und gehe auch heute 
noch zwei Mal im Jahr gerne hin“, be-
kannte er. Auch Beatrix Hilburger, Direk-
torin des Schulamtes Amberg-Sulzbach, 
lobte den Einsatz der LAGZ, Wissen zur 
Mundgesundheit, Fertigkeiten der richti-
gen Zahnhygiene und ein gutes Gefühl für
den Zahnarztbesuch zu vermitteln. Mehr 
noch: „Der Zahnarztbesuch wird dank 
der LAGZ zum erstrebenswerten Ziel“, so 
Hilburger. Mit den Sammelkarten der Ak-
tionen Seelöwe und Löwenzahn, die jeden
Zahnarztbesuch dokumentieren, sei für 
die Kinder ein starker Anreiz geschaffen 
worden. Auch in ihrem Landkreis seien 
mehrere Einrichtungen mit der goldenen 
Löwenmedaille für viele abgegebene Sam-
melkarten ausgezeichnet worden. 

Katharina Kapfer

Pressereferentin der LAGZ Bayern

Zuckerwürfelspiel: Zahnärztin Dr. Birgit Braun 

ließ die Kinder raten, wie viel Zucker in ver-

schiedenen Lebensmitteln steckt.

Mit Feuereifer widmeten sich die Kinder ihren 

Zeichnungen und Basteleien rund um das 

Thema „Gesund beginnt im Mund“.
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Vielleicht haben Sie das auch schon in Ihrer bisherigen beruf-
lichen Laufbahn erlebt: Diverse Versicherungsvermittler infor-
mieren Sie über vermeintlich notwendige Versicherungen. Aber 
werden diese wirklich alle benötigt? Was ist wichtig und auf was 
kann möglicherweise verzichtet werden?

Berufshaftpfl ichtversicherung

Zahnärzte benötigen ein besonders hohes Maß an Risikoabsiche-
rung, da sie bei der täglichen Arbeit mit dem kostbarsten Gut 
überhaupt zu tun haben – der Gesundheit des Menschen. Trotz 
größter Umsicht können dabei Fehler unterlaufen, für die dann 

die Haftung übernommen werden muss. Behandler sind gesetz-
lich verpfl ichtet, den Schaden zu ersetzen, den sie einer Person 
zufügen. Hinzu kommt, dass nicht nur für das eigene Handeln, 
sondern auch für das der Mitarbeitenden die Verantwortung zu 
tragen ist.

Die Berufshaftpfl ichtversicherung ist eine der wichtigsten Policen 
für den Zahnarzt und deshalb auch verpfl ichtend. Die Versiche-
rung übernimmt berechtigte Ansprüche und wehrt unberech-
tigte ab. Im Falle einer Klage des Anspruchstellers führt der 
Haftpfl ichtversicherer den Rechtsstreit auf eigene Kosten und im 
Namen des Versicherungsnehmers.

Unternehmen Zahnarztpraxis
Teil 12: Versicherungsschutz für die Praxis

Wer eine Zahnarztpraxis erfolgreich führen will, braucht mehr als nur zahnmedizinisches Fachwissen. Fast genauso wichtig
ist betriebswirtschaftliches und rechtliches Know-how. Das BZB beleuchtet in der Serie „Unternehmen Zahnarztpraxis“ 
die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Aspekte, auf die es bei der Gründung und Führung einer Praxis ankommt. Im 
zwölften Teil geht es um das Thema Versicherungen. Der folgende Beitrag von Michael Weber, Versicherungs- und 
Vorsorgeberater Heilberufe des ZEP Zentrum für Existenzgründer und Praxisberatung der BLZK, soll einen Überblick 
geben. Er basiert auf einem Vortrag für das „Kursprogramm Betriebswirtschaft“ der eazf.

KURSPROGRAMM BETRIEBSWIRTSCHAFT
Um Zahnärzte bei unternehmerischen Herausforderungen zu unterstützen, hat die eazf ein betriebswirtschaftliches 
Kursangebot für Assistenten, Angestellte und Praxisinhaber zusammengestellt, das speziell auf die Anforderungen des 
Unternehmens Zahnarztpraxis zugeschnitten wurde. Das Programm wird von der Bayerischen Landeszahnärztekammer
und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns im Rahmen ihrer Kooperation gemeinsam getragen. Das BZB be-
richtet in diesem Jahr über thematisch ausgewählte Vorträge einzelner Referenten und veröffentlicht im Rahmen der 
Serie „Unternehmen Zahnarztpraxis“ die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Tipps für Zahnarztpraxen. 
Weitere Informationen zum Kursangebot fi nden Sie auf der Website der eazf:
www.eazf.de/sites/bwl-curriculum
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Kostenfrei mitversichert sind medizinisches und sonstiges Hilfs-
personal sowie Vorbereitungs- und Weiterbildungsassistenten. 
Angestellte Zahnärzte müssen eigenständig versichert werden. 
Diese Absicherung sollte über die Police des Inhabers erfolgen.

Die Pfl ichtversicherungssumme beträgt mindestens drei Millio-
nen Euro, zweifach maximiert pro Jahr. Wer angestellte Zahn-
ärzte beschäftigt (Vorbereitungsassistenten ausgenommen), be-
nötigt eine Deckungssumme in Höhe von mindestens fünf Millio-
nen Euro, dreifach maximiert pro Jahr. Gute Anbieter verlangen 
etwa 300 bis 400 Euro Prämie für eine Einzelpraxis.

Privathaftpfl ichtversicherung als wichtige Ergänzung

Unerlässlich ist auch die Privathaftpfl ichtversicherung. Sofern sie 
nicht über die Berufshaftpfl icht bereits mit abgesichert ist, was 
häufi g nicht der Fall ist, bedarf es einer eigenen Absicherung. 
Empfehlenswert ist eine Deckungssumme von mindestens zehn 
Millionen Euro.

Praxisinventarversicherung

Die Praxisinventarversicherung übernimmt ähnlich wie eine Haus-
ratversicherung die Absicherung der gesamten Praxiseinrich-
tung. Nicht selten stecken Investitionen von mehreren Hundert-
tausend Euro in der Praxis. Diese Investitionen sollten gegen die 
Risiken Feuer, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
und Sturm abgesichert sein. Je nach Lage der Praxis ist zudem 
eine Elementarschadenversicherung sinnvoll.

Gängige Policen bemessen die Prämie nach dem Neuwert der 
Praxiseinrichtung. Da dieser nicht immer ganz genau feststell-
bar ist und somit im Schadensfall das Risiko einer Unterversiche-
rung und Leistungskürzung droht, sind Konzepte zu empfehlen, 
die nach Umsatz tarifi eren. Der Vorteil: Gerade in der Startphase 
einer Praxis sind diese Absicherungen zumeist günstiger. Zudem 
wird die Gefahr einer Unterversicherung bei korrekter Eingabe 
der Daten minimiert. Über einen besonderen Rahmenvertrag 
der Bayerischen Landeszahnärztekammer ist bei korrekter Um-
satzangabe (ohne Fremdlabor) eine Absicherung des Praxiswer-
tes von bis zu 1,5 Millionen Euro möglich.

Mit eingeschlossen ist in den meisten Verträgen die Betriebs-
unterbrechungsversicherung. Diese übernimmt die Praxiskosten 
einschließlich des Gewinnes des Inhabers, wenn die Praxis wegen 
eines versicherten Schadens (z. B. einem Brand) längere Zeit ge-
schlossen bleiben muss.

Elektronikversicherung

Die Elektronikversicherung kann im Einzelfall sinnvoll sein. Sie 
übernimmt Schäden nach Überspannung oder unsachgemäßer 
Handhabung elektronischer Einrichtungsgestände wie zum Bei-
spiel dem Röntgengerät oder dem CEREC. Überspannungsschä-
den durch Blitz sind allerdings oft bereits (teilweise) über die 
Inventarversicherung abgedeckt. Daher stellt sich die Frage, ob 
sich eine Elektronikversicherung nur für die Absicherung von 

Schäden durch Netzschwankungen oder unsachgemäße Hand-
habung wirklich lohnt. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
in fast allen Angeboten eine Selbstbeteiligung von mindestens 
250 Euro als vereinbart gilt, ist die Notwendigkeit einer Elektro-
nikversicherung kritisch zu prüfen. Oftmals lassen sich Geräte 
auch einzeln kostengünstig absichern.

Rechtsschutzversicherung

Wie oben erläutert übernimmt die Berufshaftpfl icht die Rechts-
anwaltskosten bei Berufshaftpfl ichtfällen. Im privaten und arbeits-
rechtlichen Bereich muss man sich jedoch selbst um die Kosten-
übernahme des Anwaltes bei rechtlichen Auseinandersetzungen 
zum Beispiel mit Angestellten, dem Finanzamt oder mit dem 
Depot kümmern. Eine Rechtsschutzversicherung ist für Freibe-
rufl er daher absolut empfehlenswert.

Gute Absicherungen bieten Sondertarife, die das komplette
Spektrum abdecken (Verkehrs-, Berufs-, Privatrechtsschutz und 
Rechtsschutz für gemietete Wohnungen bzw. für privat und ge-
werblich selbst genutzte Objekte). Mit eingeschlossen sein soll-
ten unbedingt der Praxis-Vertragsrechtsschutz sowie der Spezial-
Straf-Rechtsschutz. Vermietete Wohnungen und Häuser müssen 
jedoch eigenständig versichert werden. Rahmenverträge der 
BLZK bieten Sonderkonditionen und ergänzende Leistungen wie 
zum Beispiel die Kostenübernahme bei Erstellung einer Vorsor-
gevollmacht oder die Überprüfung unberechtigter Bewertungen 
bei jameda, Google und Co.

Michael Weber ist Versicherungs- und Vorsorgeberater Heilberufe des 

ZEP Zentrum für Existenzgründer und Praxisberatung der Bayerischen 

Landeszahnärztekammer.
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Cyber-Versicherung

Die Cyber-Versicherung ist inzwischen auch für Zahnarztpraxen 
ein wichtiger Baustein. Gelangt durch eine versehentlich geöff-
nete Mail ein Trojaner oder ein Computervirus auf den Praxis-
rechner, bleibt dies zunächst oft unbemerkt. Doch nach einigen 
Wochen ist der Bildschirm plötzlich schwarz und die Hacker ver-
langen eine Zahlung in Bitcoin, damit der Rechner wieder frei-
geschaltet wird. Will man dieses „Lösegeld“ nicht bezahlen – 
Forderungen bei Praxen lagen teilweise bei 50.000 Euro – und 
darauf hoffen, dass die Erpresser tatsächlich nach der Zahlung 
die Systeme freischalten, bedarf es zur Entschlüsselung eines Spe-
zialisten. Dessen Kosten liegen zwischen 1.000 und 2.000 Euro 
pro Tag und Arbeitskraft. Mehrere Tage Arbeit für die Bereini-
gung der Daten sind keine Seltenheit. Das Hauptproblem wird 
jedoch darin liegen, kurzfristig überhaupt einen Spezialisten zu 
finden. 

Eine Cyber-Versicherung schützt nicht vor dem Angriff selbst. 
Hierzu ist Vorsicht und eine gute Absicherung der Systeme mit 
Firewall, regelmäßigen Updates und Virenscannern erforderlich. 
Die Cyber-Versicherung verfügt allerdings über einen Pool an 
Spezialisten und übernimmt die Kosten für deren Arbeit. Kön-
nen auch Experten den Trojaner nicht entfernen oder den Virus 
finden, werden die Kosten für eine neue EDV übernommen. Im 
Versicherungsumfang eingeschlossen ist die Verteidigung ge-
gen Ansprüche aus einer möglichen Datenschutzverletzung.

Krankentagegeld zur Einkommensabsicherung

Für niedergelassene Zahnärzte ist der Praxisgewinn als Einkom-
men Existenzgrundlage. Daher ist es unerlässlich, für den Krank-
heitsfall eine ausreichende Absicherung vorzuhalten. Hierbei ist 
zwischen gesetzlich und privat Versicherten zu unterscheiden:

1. Gesetzlich Versicherte
Gesetzlich versicherte Selbstständige erhalten je nach Verein-
barung mit der Krankenkasse von dieser nach einer vier- oder 
sechswöchigen Karenzzeit ein Krankengeld. Dieses bemisst 
sich nach dem Einkommen, das zur Beitragsberechnung he-
rangezogen wird. Allerdings sind von diesem Krankengeld 

noch die anteiligen Beiträge zur Pflegeversicherung und zum 
Versorgungswerk zu entrichten, wodurch sich das effektive 
Krankengeld weiter reduziert. Noch deutlicher wird der Ein-
kommensverlust, wenn das durchschnittliche Bruttoeinkom-
men über der Beitragsbemessungsgrenze liegt (2024 sind das 
5.175 Euro im Monat). In diesem Falle reduziert sich das von 
der Krankenkasse zu zahlende Tagegeld auf einen Höchstsatz, 
der in der Regel unter dem tatsächlichen Einkommen liegt. 
Aktuell beträgt dieser etwa 120 Euro je Tag.

Daher gilt für gesetzlich Versicherte: Ergänzend oder auch 
ausschließlich sollte die im Krankheitsfall entstehende Einkom-
menslücke über eine private Tagegeldversicherung geschlos-
sen werden. Wichtig zu wissen: Bei der privaten Absicherung 
können kürzere Karenzzeiten von 14, 21 oder 28 Tagen ge-
wählt werden. Auch eine Karenzzeit von acht Tagen ist denk-
bar, aber teuer und daher nicht zu empfehlen.

2. Privat Versicherte
Wer als freiberuflicher Zahnarzt privat versichert ist, sollte 
(und muss) das gesamte eigene Einkommen über die private 
Krankenversicherung abdecken. Die gesetzliche Krankenver-
sicherung leistet hier nicht! Ratsam ist es, das private Kranken-
tagegeld beim gleichen Anbieter abzusichern, bei dem man 
auch privat krankenversichert ist. Die Höhe des Tagegeldes 
bemisst sich hierbei nach dem Gewinn abzüglich Steuern. 
Wer bereits aus seiner Angestelltentätigkeit ein Tagegeld ver-
sichert hat, sollte dies nun sowohl in der Höhe als auch hin-
sichtlich der Karenzzeiten anpassen. Wichtig: Prüfen Sie regel-
mäßig die Höhe der Absicherung!

Praxisausfallversicherung

Viele private Krankentagegeldversicherer decken zwar das Ein-
kommen des Praxisinhabers ab, nicht jedoch die laufenden Kosten 
wie Miete, Leasingraten, Zinsen oder Gehälter von Mitarbeiten-
den. Um diese Kosten abzusichern, empfiehlt sich eine Praxisaus-
fallversicherung. Diese übernimmt nach Ablauf der individuell 
vereinbarten Karenzzeit die laufenden Praxisfixkosten. Ob diese 
Absicherung tatsächlich nötig ist, hängt von diversen Faktoren 
ab. Als Mitglied einer Berufsausübungsgemeinschaft, in der sich 

HILFE FÜR EXISTENZGRÜNDER:
DER BERATUNGSSERVICE DES ZEP
Das ZEP Zentrum für Existenzgründer und Praxisberatung der Bayerischen Landeszahnärztekammer bietet niederlas-
sungswilligen Zahnärztinnen und Zahnärzten in Bayern kostenfrei eine unabhängige und individuelle Erstberatung an.
Terminvereinbarung unter folgenden Kontaktdaten:
ZEP Zentrum für Existenzgründer und Praxisberatung der BLZK
Telefon: 089 230211-412, Fax: 089 230211-488
E-Mail: zep@blzk.de
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der BLZK: www.blzk.de/zep
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die Inhaber gegenseitig auch im Krankheitsfall vertreten, kann 
unter Umständen auf eine Praxisausfallversicherung verzichtet 
werden. Gleiches gilt, wenn eine Praxisvertretung auch über 
einen längeren Zeitraum den Betrieb sicherstellen kann. Für 
„Einzelkämpfer“, zum Beispiel in einer ländlichen Region ohne 
Möglichkeit einer Praxisvertretung, ist eine Praxisausfallversi-
cherung hingegen als Ergänzung zum Krankentagegeld emp-
fehlenswert.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Spätestens mit dem Eintritt ins Erwerbsleben – besser bereits 
während des Studiums – sollte eine private Berufsunfähigkeits-
versicherung abgeschlossen werden. Sie greift in denjenigen 
Fällen, in denen der Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann. Die 
Versorgungswerke zahlen zwar eine Berufsunfähigkeitsrente, 
aber zumeist erst dann, wenn die Tätigkeit gar nicht mehr aus-
geübt werden kann. Was aber passiert, wenn noch für ein paar 
Stunden täglich Arbeitsfähigkeit besteht?

Wichtig ist insbesondere, dass der Versicherer auf die soge-
nannte „abstrakte Verweisung auf andere Berufe“ verzichtet. 
Die Laufzeit des Vertrages sollte zudem mindestens das End- 
alter 65, besser noch das Endalter 67 berücksichtigen. Stand 
heute ist kaum zu erwarten, dass die volle Altersrente des Ver-
sorgungswerkes in Zukunft weit vor dem 65. Lebensjahr begin-
nen kann – daher besser auf Nummer sicher gehen.

Oft angeboten wird eine Kopplung an eine sogenannte Rürup- 
oder Basisrente. Als wesentliche Vorteile werden in der Regel 
die steuerliche Absetzbarkeit der Beiträge und der Aufbau einer 
zusätzlichen Altersvorsorge genannt. Was dabei aber vergessen 
wird: Die Beiträge sind zumeist höher als bei einer reinen Risiko-
versicherung und die steuerliche Absetzbarkeit insbesondere zu 

Beginn der beruflichen Tätigkeit (z. B. in der Studien- und Assis-
tentenzeit) eher gering.

Ein weiterer bedeutender Nachteil: Kommt es zur Berufsunfä-
higkeit, ist ein Großteil der Rente zu versteuern. Bei einer reinen 
Risikoabsicherung ist der steuerpflichtige Anteil deutlich niedri-
ger, häufig ist die Leistung sogar komplett steuerfrei. Daher: 
Risiko und Vorsorge besser trennen. Was allerdings sinnvoll sein 
kann, ist, bei einem Altersvorsorgevertrag Beitragsbefreiung bei 
Berufsunfähigkeit zu vereinbaren. Dies bedeutet, dass der Ver-
sicherer die weitere Beitragszahlung für die Altersvorsorge über-
nimmt, sofern der Versicherte berufsunfähig wird. Die Mehr-
kosten für diesen Baustein sind zumeist überschaubar.

Für die Absicherung eigener Kinder bieten viele Versicherer eine 
sogenannte Schüler-BU an, durch die der Nachwuchs zu einem 
sehr günstigen Beitrag bereits über eine Grundabsicherung ver-
fügt. Mit dem Eintritt ins Erwerbsleben kann der Vertrag dann in 
der Regel ohne erneute Gesundheitsprüfung angepasst werden.

Für einen begrenzten Zeitraum haben Mitglieder der BLZK die 
Option, eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit verkürzter Ge-
sundheitsprüfung abzuschließen. Der Tarif bietet neben einem 
hervorragenden Bedingungswerk (keine Verweisbarkeit auf an-
dere Berufe, Leistung bereits ab 50 Prozent Berufsunfähigkeit) 
auch eine günstige Prämie. Eine weitere Besonderheit: Der Ver-
sicherer verzichtet bei der Antragstellung fast ganz auf die sonst 
übliche Gesundheitsprüfung. Lediglich drei Gesundheitsfragen 
müssen, neben den üblichen Fragen nach gefährlichen Hobbys 
und dem versicherbaren Einkommen, bei Antragstellung beant-
wortet werden.

Michael Weber

München
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Die Zahlen sind alarmierend: Bis zu 25 Pro-
zent der in Bayern tätigen Zahnärzte könn-
ten sich in den kommenden fünf Jahren 
in den Ruhestand verabschieden. Nieder-
lassungswilliger Nachwuchs ist kaum in 
Sicht. Denn zwei Drittel der unter 40-
Jährigen arbeiten mittlerweile als Ange-
stellte. Die Sparpolitik der Ampelkoalition 
beschleunigt das Praxissterben.

Die KZVB kann und will dieser Entwick-
lung nicht tatenlos zusehen. Schließlich 
geht es auch um den Erhalt der � ächen-
deckenden Versorgung. Und dafür sind 
laut Gesetz die Kassenärztlichen Verei-
nigungen zuständig. „Wir müssen die
Freude an der Niederlassung wecken.
Wichtig ist dabei, die Perspektiven des Be-
rufsstandes nicht schlechter zu reden, als 

sie tatsächlich sind“, meint Dr. Rüdiger 
Schott, Vorsitzender des Vorstands der 
KZVB. Die goldenen Zeiten der Zahn-
medizin seien zwar vorbei. Mit der richti-
gen Standortentscheidung, Leistungsbe-
reitschaft und betriebswirtschaftlichem 
Denken könne man aber nach wie vor 
gutes Geld verdienen. Auch Steuerberater 
Dr. Ralf Erich Schauer betonte im BZBplus 
9/2023, dass die Einkommen der nieder-
gelassenen Zahnärzte bis zu dreimal höher
seien als die der angestellten Kollegen. 
Zweifellos sind die Gründung und der Be-
trieb einer eigenen Praxis mit hohem bü-
rokratischem Aufwand und erheblichen 
Risiken verbunden. Doch das kann sich loh-
nen. „Betriebswirtschaftlich ist die Frage 
nicht ob, sondern wann man für die Selbst-
ständigkeit bereit ist“, so Schauer. 

Auf kzvb.de sind nun alle Informationen 
gebündelt, die man braucht, um vertrags-
zahnärztlich tätig werden zu können – 
von der Bankverbindung bis zur ABE-
Nummer. Auch die verschiedenen Leis-
tungsbereiche (KCH, KFO, ZE, PAR/KB) 
werden ausführlich erläutert. Die weni-
gen Papierformulare, die noch benötigt 
werden, können bequem online bestellt 
werden. Das amtliche Rundschreiben kön-
nen Zahnärzte bis zu zehn Jahre rückwir-
kend einsehen. Da die Beantragung von 
GKV-Leistungen seit Anfang des Jahres 
nur noch elektronisch erfolgen kann, gibt 
es auch hierzu eine eigene Seite. Diese 
Online-Angebote lösen auch den ein-
gangs erwähnten „Schuhkarton“ ab, den 
Neumitglieder noch bis Anfang des Jah-
res per Post bekamen. „Das Zeitalter des 
Papiers geht in der KZVB allmählich zu 
Ende. Allerdings machen wir eine Digita-
lisierung, die sinnvoll ist und funktioniert“, 
so Schott. „Die gesetzlich vorgeschriebe 
Bürokratie sollte keinen Zahnarzt von der 
Gründung oder Übernahme einer Praxis 
abschrecken. Die KZVB versteht sich als 
Dienstleister und unterstützt ihre Mitglie-
der bestmöglich – sei es bei der Telema-
tik-Infrastruktur oder bei der Berufshaft-
p� ichtversicherung“, ergänzt Vorstands-
mitglied Dr. Jens Kober. 

Weiteres Know-how für die Praxisgrün-
dung können sich Zahnärzte bei zahl-
reichen Fortbildungen aneignen, die die 
zahnärztlichen Körperschaften in Bayern 
anbieten. Eines der erfolgreichsten For-
mate ist das Niederlassungsseminar, das 
die eazf organisiert. Auch der Zahnärzte- 
Unternehmertag liefert wichtige Informa-
tionen für die erfolgreiche Praxisführung.

Leo Hofmeier

Servus, Schuhkarton!
Kein Startpaket mehr für Neumitglieder – Alle Informationen auf kzvb.de

Neumitglieder bekamen von der KZVB bis Anfang 2023 einen grauen Karton zugeschickt. Darin enthalten: Die wichtigs-
ten Unterlagen für die vertragszahnärztliche Tätigkeit. Damit ist jetzt Schluss. Eine neue Seite auf kzvb.de fasst alle 
Informationen zusammen.

Die Nachwuchsarbeit kann nicht früh genug beginnen. Deshalb lädt die KZVB regelmäßig Zahn-

medizin-Absolventen ein – manchmal sogar mit Hund. Viele der Teilnehmer sind mittlerweile 

niedergelassen. 

© KZVB
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Was bedeutet Basis-, Standard- 
oder Notlagentarif? 

Die privaten Krankenversicherungen (PKV)
sind gesetzlich verp� ichtet, einen „bran-
cheneinheitlichen Basistarif“, einen „bran-
cheneinheitlichen Standardtarif“ und ei-
nen „Notlagentarif“ anzubieten. Die Ge-
meinsamkeit der Tarife besteht darin, 
dass ihnen eine gewisse soziale Schutz-
funktion zukommt.

Im Hinblick auf die Art, den Umfang und 
die Höhe des Leistungsangebotes sollen 
Leistungen im Basis- und Standardtarif 
mit dem Leistungsumfang der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) ver-
gleichbar sein. Der Standardtarif kommt 
lediglich für Versicherte in Betracht, die 
ihren Vertrag vor dem 1. Januar 2009 ab-
geschlossen haben. Bei einem späteren 
Vertragsschluss ist den Versicherten aus-
schließlich der Wechsel in den Basistarif 
möglich. Bei beiden Tarifen ist von einer 
� nanziellen Hilfebedürftigkeit der Versi-
cherten auszugehen.

Der Notlagentarif bietet dagegen ledig-
lich einen Mindestversicherungsschutz 

im Rahmen einer nur vorübergehenden 
Ausnahmesituation und soll die Über-
brückung einer � nanziellen Notlage er-
möglichen. Das Leistungsangebot be-
schränkt sich hier überwiegend auf akute 
Erkrankungen und/oder die Schmerzbe-
handlung.

Sicherstellungsauftrag der KZVB

Ungeachtet des Umstandes, dass es sich 
um Tarife der PKV und gerade nicht der 
GKV handelt, müssen die Kassen(zahn)-
ärztlichen Vereinigungen die Versorgung 
von Versicherten im Basis-, Standard- 
oder Notlagentarif sicherstellen (siehe § 75
Abs. 3a SGB V).

Privater Behandlungsvertrag – 
allerdings mit Einschränkungen 

Trotz des Sicherstellungsauftrages analog 
zum System der GKV wird zwischen dem 
Behandler und dem Patienten – wie im 
Rahmen der PKV üblich – ein privater 
Behandlungsvertrag abgeschlossen. Die 
zahnärztlichen Leistungen können daher 
nach der Gebührenordnung für Zahnärzte
(GOZ) abgerechnet werden. Allerdings 

ist zu beachten, dass § 75 Abs. 3a Satz 2 
SGB V in diesem Zusammenhang die 
Vergütung einschränkt. Danach darf der 
Zahnarzt höchstens den 2,0-fachen Ge-
bührensatz der GOZ berechnen. 

Leistungen, die nicht mit dem Leistungs-
angebot der GKV vergleichbar sind, vom 
Patienten allerdings nach einer vollum-
fänglichen Aufklärung ausdrücklich ge-
wünscht werden, können auf Basis der 
GOZ vereinbart werden. Auf das Erfor-
dernis der schriftlichen Einwilligung und 
der Dokumentation wird hingewiesen. 

Kein Kontrahierungszwang

Bekanntlich darf die Schmerzbehandlung 
bzw. die Versorgung im Notdienst und in 
akuten, bedrohlichen Situationen nicht 
verweigert werden. Dieser Grundsatz gilt 
selbstverständlich auch bei Versicherten 
im Basis-, Standard- oder Notlagentarif. 
Darüber hinausgehende Behandlungen 
muss der Zahnarzt aber nicht erbringen, 
da sich für ihn aus § 75 Abs. 3a SGB V 
keine unmittelbare Behandlungsp� icht er-
gibt. Obgleich die freiwillige Bereitschaft 
zur Behandlung sicherlich dazu beiträgt, 
das Vertrauen in den Berufsstand zu stär-
ken und dessen Ansehen zu wahren.

Margalara Nurzai, LL.M.

Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin),

Leitung Mitgliederwesen/Bedarfsplanung

„Der GKV 
vergleichbar“
Hinweise zum PKV-Basis-, Standard- und Notlagentarif 

Obwohl der Basis-/Standardtarif nur in der PKV angeboten wird, müssen die Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen 
auch für diese Patienten die Versorgung sicherstellen. Die KZVB-Bezirksstellen führen Listen von Zahnärzten, die sich 
freiwillig dazu bereit erklären, solche Patienten zu behandeln. Dieser Artikel gibt einen kurzen Überblick, worauf bei 
der Behandlung zu achten ist.
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BEZIRKSSTELLEN
Die Kontaktdaten der für Sie zuständigen Bezirksstelle � nden Sie 
auf kzvb.de/kzvb/bezirke-obleute. Die Kolleginnen dort freuen sich 
über jeden Zahnarzt, der freiwillig Basis-/Standardtarifversicherte 
behandelt. 
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Viele Patienten informieren sich inzwi-
schen überwiegend im Internet. Deshalb 
hat die BLZK auf ihrer Patienten-Website 
www.zahn.de ein großes Informations-
angebot zum Thema Parodontitis. Die Le-
serinnen und Leser erfahren zum Beispiel, 
welche Risikofaktoren es für die Erkran-
kung des Zahnhalteapparates gibt, wie sie
behandelt wird und vor allem, welchen 
Ein� uss sie auf die Allgemeingesundheit 
hat.

Patienten� lm zu Parodontitis

In Zusammenarbeit mit TV-Wartezimmer 
hat die BLZK auch einen Patienten� lm 
zum Thema Parodontitis produziert. Er 
informiert darüber, wie die Erkrankung 
diagnostiziert wird und wie die Therapie 
abläuft. Außerdem erfahren Patientinnen 
und Patienten in dem knapp vierminüti-
gen Film, was sie selbst dafür tun können, 
damit eine Parodontitis erst gar nicht

entsteht – zum Beispiel regelmäßig zur 
professionellen Zahnreinigung gehen und 
Risikofaktoren wie Übergewicht und Rau-

chen vermeiden. Klare und ansprechende 
Animationen vermitteln auf anschauliche 
Weise einen Eindruck von der Diagnostik 
und Therapie der Erkrankung. Sie � nden 
den Patienten� lm in der Mediathek auf 
www.zahn.de. Nutzen Sie ihn gern in 
Ihrer Praxis, indem Sie ihn zum Beispiel 
beim Beratungsgespräch auf dem Tablet 
oder PC zeigen.

Pocket und Infoblatt 
zum Auslegen und Mitgeben

Wer seinen Patientinnen und Patienten
lieber Informationen über Parodontitis in 
gedruckter Form mit nach Hause geben 
möchte, wird bei der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer ebenfalls fündig: Es 
gibt sowohl ein Pocket als auch ein Info-
blatt zum Thema. Im Pocket „Parodonti-
tis“ erfahren sie, was eine Parodontitis ist, 
welche Warnsignale es gibt, wie man der 
Krankheit vorbeugen und sie behandeln 

Patienten für Parodontitis sensibilisieren
BLZK bietet laienverständliche Informationen in Print, Bewegtbild und online

Laut Fünfter Deutscher Mundgesundheitsstudie (DMS V) ist bereits jeder zweite jüngere Erwachsene ab 35 Jahren von 
Parodontitis betroffen. Je früher die entzündliche Erkrankung erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. 
Doch häu� g bleibt sie lange unerkannt – auch weil viele Betroffene die Warnsignale nicht erkennen. Umso wichtiger 
ist es, Patientinnen und Patienten laienverständlich über Parodontitis aufzuklären. Die Bayerische Landeszahnärzte-
kammer bietet hierfür Patienteninformationen in verschiedenen Formaten – Print, Bewegtbild und online.

Der Kurz� lm unter www.zahn.de informiert dank zahlreicher Animationen anschaulich über 

Diagnostik und Therapie der Parodontitis.

HIER FINDEN SIE DIE PATIENTENINFOS ZUR PARODONTITIS 
Auf www.zahn.de informiert die BLZK unter folgendem Link über das 
Thema Parodontitis: 
https://www.zahn.de/zahn/web.nsf/id/pa_parodontitis.html

Den Parodontitis-Film � nden Sie in der Mediathek auf zahn.de: 
https://www.zahn.de/zahn/web.nsf/id/pa_parodontitis_behandlung_
video.html

Das Pocket „Parodontitis“ können Sie für neun Euro inklusive Versand-
kosten im Online-Shop bestellen: 
https://shop.blzk.de/blzk/site.nsf/id/li_parodontitis_pocket.html

Das Infoblatt „Tipps zur Vorbeugung einer Parodontitis“ können Sie im 
Online-Shop kostenlos herunterladen und ausdrucken: 
https://shop.blzk.de/blzk/site.nsf/gfx/infoblatt_parodontitis_
blzk.pdf/$� le/infoblatt_parodontitis_blzk.pdf

© BLZK/TV-Wartezimmer
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kann. Die Infos sind leicht verständlich, 
übersichtlich gestaltet und geben einen 
schnellen Überblick über das Thema. Mit 
dem Infoblatt „Tipps zur Vorbeugung
einer Parodontitis“ können Zahnärztin-

nen und Zahnärzte ihren Patienten acht 
Tipps mit nach Hause geben, was sie
selbst dafür tun können, um die Erkran-
kung zu vermeiden.

Das Pocket können Sie im Online-Shop 
der BLZK bestellen – 50 Exemplare kos-
ten neun Euro (inklusive Versand). Auch 
das Infoblatt ist im Online-Shop zu � nden 
und kann kostenlos heruntergeladen und 

ausgedruckt werden. Pockets und Info-
blätter gibt es übrigens auch zu vielen 
weiteren Themen. Sie eignen sich gut, 
um sie Ihren Patienten im Wartezimmer 
zur Mitnahme anzubieten.

Nina Prell

Referat Patienten und Versorgungsforschung 

der BLZK

Das Pocket bietet die wichtigsten Informatio-

nen zur Parodontitis auf einen Blick im Print-

format.

Patienten, die sich online 

über die Erkrankung infor-

mieren möchten, werden 

auf www.zahn.de fündig.

© BLZK
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Die Berufshaftpfl ichtversicherung ist für Zahnärztinnen und 
Zahnärzte eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt. 
Ohne den Nachweis einer ausreichenden Deckungssumme ist 
eine Zulassung nicht möglich.

Viele Praxisinhaber haben in den letzten Monaten ihre Berufs-
haftpfl ichtversicherungen an die aktuell notwendigen Versiche-
rungssummen angepasst und die entsprechenden Nachweise 
bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns eingereicht. 
Der Freistaat Bayern ist in diesem Zusammenhang vorbildlich – 
fast alle Zahnärztinnen und Zahnärzte haben den Nachweis 
rechtzeitig und ausreichend erbracht.

Starke Prämienunterschiede

Doch was viele hierbei möglicherweise nicht beachten, sind die 
sehr unterschiedlichen Marktpreise für die Absicherung. Diese 
schwanken je nach Anbieter erheblich. So gibt es Versicherer, 
die für die Berufshaftpfl ichtversicherung eines einzelnen Zahn-
arztes 800 bis 1.000 Euro und mehr pro Jahr verlangen. Zum 
Vergleich: Der Rahmenvertrag für die Bayerische Landeszahn-
ärztekammer sieht nur einen Beitrag von etwa 335 Euro vor – 
weitere Rabatte sind dabei möglich.

Sonderkonditionen für Zahnärzte aus Bayern

Grundlage hierfür sind Sonderkonditionen für bayerische Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte, die mit namhaften deutschen Versiche-
rungsunternehmen vereinbart wurden. Neben den attraktiven 
Grundprämien gibt es zum Beispiel für Berufsausübungsgemein-
schaften einen Sondernachlass von 20 Prozent. Wer großen 
Wert auf die schriftliche Aufklärung seiner Patientinnen und Pa-
tienten mit den Fragebögen von Diomed oder synMedico legt, 
kann weitere Nachlässe erhalten. Auch eine längere Laufzeit 
wird mit fünf Prozent Rabatt belohnt.

Ein Wechsel ist ohne Schwierigkeiten möglich. Man muss keine 
Bedenken haben, dass der Versicherer gleich nach dem ersten 

Schadensfall kündigt. Im Gegenteil: Die Partner-Versicherer 
sind auf dem Gebiet der Zahnmedizin sehr erfahren und unter-
stützen im Schadensfall mit Rat und Tat – im Notfall auch vor 
Gericht. Die Kosten trägt der Versicherer. Auch der Versiche-
rungsnachweis für die KZVB wird vom neuen Anbieter auto-
matisch erstellt. 

Vergleichen lohnt sich

Aufgrund der oftmals hohen Beitragsersparnis – beispielsweise 
gegenüber den Prämien von Allianz, Versicherungskammer 
Bayern, R+V, HDI oder der Deutschen Ärzteversicherung – emp-
fi ehlt die eazf Consult einen genauen Vergleich der Konditio-
nen. Die Prüfung Ihrer Versicherung ist dabei ein kostenfreier 
Service: Sie erhalten entweder die Bestätigung, gut und preis-
wert versichert zu sein, oder aber ein günstigeres und verbes-
sertes Angebot, das Sie annehmen können, aber nicht müssen. 
Nutzen Sie diese Möglichkeit!

Die Kündigung des laufenden Vertrages ist übrigens bei einer 
Prämienanpassung zur Hauptfälligkeit möglich. Zahnärztinnen 
und Zahnärzte besitzen in der Regel ein Sonderkündigungsrecht, 
wenn die Beiträge angehoben werden. 

Michael Weber

Geschäftsführer der eazf Consult

Beitragsanpassungen in der Berufshaftp� ichtversicherung

Aktuell passen fast alle Versicherungsunternehmen die Beiträge für Berufshaftpfl ichtversicherungen im Rahmen der 
sogenannten Treuhänderanpassung um fünf Prozent an. Diese Anpassung kann und sollte als Gelegenheit genutzt 
werden, eine Überprüfung des eigenen Versicherungsschutzes vorzunehmen. Es sind so unter Umständen deutliche 
Ersparnisse bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis realisierbar. 

KONTAKT
Weitere Informationen � nden Sie unter www.vvg.de. Bei Interesse 
an einer Analyse und Beratung zur Berufshaftp� ichtversicherung, 
einer Überprüfung anderer Versicherungsverträge oder der Betreu-
ung Ihrer Versicherungen durch die eazf Consult senden Sie bitte 
den Coupon auf Seite 49 an die Faxnummer 089 230211-488. 
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei Michael Weber unter der Tele-
fonnummer 089 230211-492 oder per E-Mail: vvg@eazf.de.

Zahlen Sie (deutlich) zu viel?
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Ich bin  � Zahnarzt/-ärztin  � Assistent/-in  � Angestellte/-r Zahnarzt/-ärztin

Praxisberatungen und -trainings

Ich habe Interesse an den Praxisberatungen, Praxistrainings und Serviceleistungen der eazf und bitte um Informationen  
bzw. unverbindliche Kontaktaufnahme zu folgenden Angeboten:

 � Erfolgreiche Prophylaxe – Individuelle PZR-Schulung für Ihr Team in Ihrer Praxis
 � Notfallsituationen in der zahnärztlichen Praxis – Individuelles Teamtraining in Ihrer Praxis
 � Premium Abrechnung Bayern – Professionelle Abrechnung für Ihre Praxis
 � Business-Coaching: Chef-/Führungskräfte-Coaching, Umgang mit Stress, Einzelcoaching oder Team-Entwicklung
 � Praxis-Check nach den Anforderungen der Gewerbeaufsicht (Hygienemanagement und Arbeitssicherheit)
 � Datenschutz-Check – Externer Datenschutzbeauftragter für Ihre Praxis
 � Praxisdesign – Entwicklung einer Praxismarke, Praxismarketing
 � PraxReviews – Bewertungsmanagement-Tool und Online-Reputation
 � TV-Wartezimmer – Multimediale Patientenkommunikation in Ihrem Wartezimmer 

Ich bitte um Kontaktaufnahme für eine kostenfreie individuelle Erstberatung zu rechtlichen, steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Fragen oder zur Praxisbewertung:

 � Praxisübergabe/-aufgabe  � Praxisübernahme/-gründung  � Allgemeine Praxisberatung

Versicherungsberatung und Gruppenversicherungen

Ich habe Interesse an Versicherungen im Rahmen von Gruppenversicherungsverträgen für Zahnärzte.
Bitte informieren Sie mich unverbindlich über folgende Angebote (bitte ankreuzen):

 � Versicherungspaket für Praxisgründer
 � Berufshaftpflichtversicherung
 � Pflegezusatzversicherung
 � Praxisinventar-/Elektronikversicherung 
 � Zahnarzt-Rechtsschutz-Paket

 � Berufsunfähigkeitsversicherung
 � Pflegezusatzversicherung 
 � Kranken(zusatz)versicherung, Tagegeld
 � Wohngebäude-/Hausratversicherung
 � Private Haftpflichtversicherung

 � Kfz-Versicherung
 � Unfallversicherung
 � Cyber-Versicherung
 � Betriebliche Altersversorgung
 � Betriebliche Krankenversicherung

 �  Ich bin bereits privat krankenversichert und wünsche eine individuelle Beratung zu meinem bestehenden Versicherungsschutz. 
Vertragsnummer: _________________ Versicherungsunternehmen: __________________________________________

 �  Ich bitte um eine unverbindliche Beratung zur Übernahme der Betreuung meiner Versicherungsverträge und/oder eine kosten-
freie Versicherungsanalyse: Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf, um die Konditionen bestehender Versicherungen im Hinblick  
auf Leistungsumfang und Einsparpotenziale zu prüfen und/oder mich zum erforderlichen Umfang meines Versicherungs- 
bedarfes und eines Betreuungswechsels zu beraten.

Informationen unverbindlich  
und kostenfrei anfordern 

eazf Consult GmbH
Fallstraße 34
81369 München

Per Fax: 089 230211-488

Servicepartner für Zahnärzte:

Praxisstempel/-anschrift

Europäische Akademie



Mit der Rechtsmedizin haben die meis-
ten Zahnärzte nach dem Studium nur 
noch wenig zu tun. Dennoch gibt es 
Schnittstellen zwischen den beiden Fach-
gebieten. Die KZVB-Bezirksstellen Mün-
chen und Oberbayern laden deshalb am 
20. November um 18 Uhr zu einer Fort-
bildung ins Institut für Rechtsmedizin der 
LMU ein. Teilnehmen können aber alle 
bayerischen Vertragszahnärzte. Instituts-
leiter Prof. Dr. Matthias Graw und seine 

Mitarbeiter geben einen Einblick in ihre 
tägliche Arbeit. Speziell für die Zahnärzte 
gehen sie zudem auf die Themen: „Neben-
wirkungen von Medikamenten“, „Erken-
nen von häuslicher Gewalt“ und „Biome-
chanik – Wie weit schützt ein Fahrrad- 
helm?“ ein. Organisiert wurde die Veran-
staltung von Dr. Michael Gleau. Die Teil-
nahme ist kostenlos und es gibt drei Fort-
bildungspunkte. Das Anmeldeformular 
finden Sie auf kzvb.de. 

Eine etwas andere Fortbildung
KZVB lädt in die Rechtsmedizin ein

Am 20. November lädt die KZVB zu einer Fortbildung ins Institut für Rechtsmedizin ein.
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Sommerfest und FinissageErfolgreiche Existenzgründungen 

in Freien Berufen 04/23

Verband Freier Berufe in Brüssel

Bayerisches Plädoyer 

Werte in Brüssel

Zu einem informativen Austausch rund um das Thema Fremd-

-

sellschaft hatte der Verband Freier Berufe in Bayern (VFB) zusam-

men mit der Vertretung des Freistaats Bayern nach Brüssel einge-

Das Interesse an diesem Thema war groß und so freute sich VFB-Prä-

sident Dr. Thomas Kuhn bereits im Vorfeld über die große Resonanz 

aus den Reihen der Vertreter der europäischen Institutionen.

Nach Begrüßung durch den Leiter der Vertretung des Freistaates 

Bayern bei der Europäischen Union, Michael Hinterdobler, betonte 

VFB-Präsident Dr. Kuhn in seiner Keynote-Speach, dass sich in der 

EDITORIAL

Ich sehe die Freien Berufe vor 

großen Herausforderungen: 

Staat und Industrie drängen im-

mer weiter auf Felder vor, die 

besser freiberuflich bestellt 

werden. Notwendige Investiti-

onen in Zukunftstechnologien 

werden auch bei den Freibe-

Markt begünstigen. Der Ein-

satz von Künstlicher Intelligenz 

Erbringung unserer Dienstleis-

-

chen Anliegen der Menschen, 

die uns brauchen, nicht entge-

genstehen. Wie will das neue 

Präsidium diese Themen ange-

-

keitsarbeit intensivieren und di-

gitalisieren, unsere Sichtbarkeit 

in der Vereinigung der Bayeri-

-

hen. Mit dem Bundesverband, 

der sich als Partner anbietet, 

werden wir die Zusammenar-

beit verstärken. Weiter werden 

wir die Kommunikation, Diskus-

sion und Zusammenarbeit mit 

und unter den Mitgliedern des 

VFB stärken und Gemeinsames 

in Gesellschaft und Politik tra-

gen. Arbeit gibt es genug, pa-

cken wir es gemeinsam an!  

Podium und Präsidium vlnr:

Dr. Markus Beck, Alexander Lyssoudis, Rudolf Kolbe, Prof. Dr. Angelika 

Niebler, Moderator Peter Klotzki, Dr. Thomas Kuhn, Henning Ehrenstein, 

Christian Schnurer, Franziska Scharpf, Michael Schick, Dr. Bruno Wald- 

vogel, Dr. Andrea Albert, Dr. Fritz Kempter. 

www.freieberufe-bayern.de

Dr. Thomas Kuhn

Präsident 

des Verbandes

Freier Berufe 

in Bayern



heutigen Zeit jeder Beruf verändern muss und verän-

dern wird. Er appelliere aber an alle Verantwortlichen, 

dafür Sorge zu tragen, dass die Rahmenbedingungen 

auch in der Zukunft eine verantwortungsvolle Ausübung 

der Berufsbilder erlauben. Hierzu zähle für die Freien 

Berufe auch ein gewisser Grad an Mindestregulierung, 

zu der auch das in Deutschland bewährte Fremdbesitz-

verbot zähle. Der Verbraucherschutz muss dabei stets 

oberstes Ziel bleiben und darf nicht fremden Kapital-

interessen zum Opfer fallen. »Wenn die Kapitalrendite 

mein oberstes Ziel ist, verliere ich schnell den Fokus auf 

die Bedürfnisse des Verbrauchers«, so Dr. Kuhn. Hier-

aus resultierten die bedauerlicherweise immer stärker 

zunehmenden Missstände der Vergütungsoptimierung 

und der Übernahme ausschließlich ertragsreicher Tätig-

keitsfelder, wie etwa bei von Softwareanbietern betrie-

benen Arztpraxen oder Internetkanzleien bei Verkehrs-

ordnungswidrigkeiten. 

Über das Thema »Fremdbesitzverbot versus Freiheit 

und Eigenverantwortung« diskutieren im Anschluss auf 

dem Podium Frau Prof. Dr. Angelika Niebler, MdEP (EVP), 

Mitglied im Ausschuss für Industrie, Forschung und 

Energie des Europäischen Parlaments und Vorsitzende 

der CSU-Europagruppe, Herr Henning Ehrenstein, Re-

feratsleiter, Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, 

Unternehmertum und KMU (GROW) der Europäischen 

Kommission, Herr Rudolf Kolbe, Stellvertretender Vor-

sitzender der Gruppe III Organisationen der Zivilge-

sellschaft des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-

ausschusses (EWSA) und Mitglied des Präsidiums und 

EU-Beauftragter der Bundeskonferenz der Freien Berufe 

Österreichs sowie Herr Michael Schick, Syndikusrechts-

anwalt und Geschäftsführer des EU-Verbindungsbüros 

Brüssel der Bundessteuerberaterkammer. Moderiert 

wurde die Diskussion von Herrn Peter Klotzki, Haupt- 

geschäftsführer beim Bundesverband der Freien Berufe 

(BFB).  

Dabei legte Frau Prof. Dr. Niebler ihren Standpunkt 

Fremdkapital bei den Freien Berufen sehr kritisch sieht. 

»Die Freien Berufe haben sich immer durch ihre Grund-

werte, insbesondere ihre Gemeinwohlorientierung aus-

gezeichnet. Es fällt mir schwer, diese mit einem Kapital-

geber in Einklang zu bringen, denn dieser hat eben kein 

Interesse am Notdienst«. 

Frau Prof. Dr. Niebler betonte weiter, dass die Freien 

Berufe besonders in der Coronakrise Hilfe vor Ort und 

Dienst am Menschen geleistet hätten. Diesen Realitäts- 

und Praxischeck hätten die Freien Berufe gut bestanden. 

Dies dürfe man nicht leichtfertig durch neue Regularien 

auf den Prüfstand stellen. Vielmehr sei es Aufgabe der 

-

rung sicherzustellen. 

muss gewährleistet sein, stimmte auch Herr Ehrenstein 

zu. Ob es dazu eines Fremdbesitzverbotes bedürfe, hal-

-

rung »Fremdbesitz versus Eigenverantwortung« sowie 

»Fremdbesitz versus Gemeinwohl«. Er stellte klar, dass 

jegliche Regulierungen stets unter Einhaltung der Ver-

hältnismäßigkeit erfolgen müssten. 

Herr Schick beschrieb das besondere Verhältnis des 

deutschen Steuerberaters in Partnerschaft zum Staat, 

das in anderen europäischen Ländern in dieser Form 

unbekannt sei. Die Stellung des Steuerberaters als un-

-

beratergesetz verankert. Durch das Fremdkapitalverbot 

werde die Unabhängigkeit des Steuerberaters abgesi-

chert. Herr Kolbe gab den Teilnehmern einen Einblick 

in die Entwicklung in Österreich, wo die gesetzliche Er-

einer Tierärztegesellschaft keinerlei Steigerung der Wirt-

schaftsleistung erbracht habe und praktisch auch nicht 

wahrgenommen wurde.   

In der sich anschließenden Fragerunde wurde unter 

Ehrenpräsident Dr. Fritz Kempter appellierte daran, an 

die Konsequenzen einer Aufgabe des Fremdbesitzverbo-

tes bei Rechtsanwälten und Steuerberatern zu denken.  

oder Gesellschaftsvertrag geregelt werden, aber beides 

Berufe sei dagegen im Gesetz geregelt und damit vom 

Staat mit Sanktionen bewehrt. »Die core values der Frei-

en Berufe dürfen aber niemals zur privatrechtlichen Dis-

position gestellt werden«, so Dr. Kempter. 

Bei einem Walking Dinner wurden die Gespräche 

noch bis in den Abend hinein fortgesetzt.  
Bilder: Z. Garcia

Michael Hinterdobler Dr. Thomas Kuhn



Landtagswahl in Bayern
Vor den Landtagswahlen in Bayern hatte der VFB die 

Parteien gefragt, wie sie sich zu den Freien Berufen 

-

gen Regierungsparteien in Bayern teilten im Kern mit:

»Die freien Berufe sind eine wichtige Säule unserer Wirt-

schaft und übernehmen Verantwortung für das Ge-

meinwesen. Die Gebühren- und Honorarordnungen 

leisten einen wichtigen Beitrag zum Verbraucherschutz. 

Diese wollen wir erhalten und modernisieren.« (CSU)

»Als FREIE WÄHLER bekennen wir uns ausdrück-

Qualität und Verbraucherschutz. Neben dem Erhalt der 

Berufskammern darf das Fremdkapitalverbot für die 

Freien Berufe nicht in Frage gestellt werden, um den 

-

abhängigkeit in der Ausübung der Freien Berufe zu ver-

meiden.«

die Heilberufe wieder in der Passage:

»Wir gewährleisten weiterhin beste medizinische und 

pharmazeutische Versorgung im ganzen Land. Für uns 

-

torengeführte Medizinische Versorgungszentren wollen 

wir massiv beschränken.«

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Informationen 

stand die Besetzung der Ministerien und deren genauer 

Ressortzuschnitt noch nicht fest. Der VFB wird, sobald 

die neue Regierung ihre Geschäfte aufnimmt, mit den 

für den Verband wichtigen Ministerien in Kontakt tre-

ten, um einen laufenden Austausch zwischen Regierung 

-

gen, dass sowohl die Aussagen vor der Wahl, als auch die 

Festlegungen im Koalitionsvertrag nicht vergessen wer-

den.  

Im September beendete der Künstler Karl Heinz Klos 

aus Kaufbeuren im Rahmen des Sommerempfangs  

des Verbandes Freier Berufe in Bayern mit einer Finis-

-

schäftsstelle des VFB zu sehen war. Viele Mitglieder und 

Freunde des Verbandes nahmen die Gelegenheit wahr, 

neue Kontakte zu knüpfen, alte zu vertiefen und den 

Spätsommerabend zu genießen. Der Verband Freier Be-

rufe in Bayern (VFB) veranstaltet in seinen Verbands-

räumen regelmäßig Kunstausstellungen in Kooperation 

mit dem Berufsverband Bildender Künstlerinnen und 

Künstler (BBK). Gesponsert wurde die Veranstaltung 

von der Apotheker- und Ärztebank.  

Der Vorstand des BBK und VFB-Vizepräsident Christian 

Schnurer im Gespräch mit dem Künstler Karl Heinz Klos 

und seiner Frau.

Dr. Fritz Kempter, VFB-Ehrenpräsident, Dr. Wolfgang 

Heubisch, VFB-Ehrenpräsident, Dr. Thomas Kuhn, VFB-Prä-

sident, Prof. Dr. Hartmut Schwab, VFB-Vizepräsident.

Sommerempfang und Finissage



Erfolgreiche Existenzgründungen in Freien Berufen

»Selbstständigkeit war nie mein Ziel«

-

Was hat Sie dazu bewogen sich selbstständig zu machen 

und die Apotheke zu übernehmen? 

Ich habe nach meiner Approbation in Freiburg die heimi-

zu sammeln. Ich bin ins Berchtesgadener Land gezogen 

und habe dort in einer Landapotheke gearbeitet. Danach 

ging es stetig weiter zu neuen Aufgaben und Herausfor-

derungen. Glücklicherweise wird durch all die Erfahrun-

-

her war mein Ziel nie die Selbstständigkeit, im Gegenteil. 

Aber durch meine Erfahrungen und meinen Werdegang 

hat sich auch meine Sicht auf viele Dinge geändert.

Was machen Sie anders als bisher?

Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass sich nicht jeder 

Mensch als Führungskraft eignet. Dadurch ist mir sehr 

klar geworden, wie ich als Vorgesetzte meinen Mitarbei-

Mensch gesehen wird. Das geht in einem großen Kon-

zern leider oft verloren, aber in der Apotheke habe ich 

-

fühl der Wertschätzung zu geben. Nicht nur ihre Leistung 

zählt, sondern der Mensch dahinter ist auch wichtig.

-

pushen ist einfach ein tolles Gefühl, für beide Seiten. 

Einen Mitarbeiter aus der Komfortzone zu locken und 

-

gefühl. Aber Chefs, die den Mitarbeitern nichts zutrau-

en und die wichtigsten Aufgaben immer selbst machen, 

bleiben für immer »Selbst und Ständig« und verpassen 

-

Das zweite Thema zieht sich durch alle Berufsschich-

ten. Ich sehe, wie sich Apotheken um die wenigen Apo-

theker*innen und PTA/PKAs reißen. Mein Weg sieht 

etwas anders aus. Ich suche die jungen Menschen der 

Umgebung, die nicht mal wussten, dass man für die 

Arbeit in der Apotheke nicht zwingend ein Studium 

braucht, zeige ihnen eine Welt, die sie nicht kannten 

und bilde sie selbst zu bestem pharmazeutischem Per-

die jungen Leute für die Apotheke vor Ort begeistern, 

indem wir ihnen zeigen, was es alles heißt, in der Apo-

theke zu arbeiten und wie vielseitig dieser Beruf ist. 

Was ist anders gekommen als Sie gedacht haben?

Tatsächlich bin ich sehr realistisch an die Übernahme und 

die Selbstständigkeit herangegangen. Ich habe ja auch in 

genügend Apotheken gearbeitet, um zu wissen, was auf 

mich zukommen wird. Dennoch ist das Ausmaß der Büro-

kratie, welche im Hintergrund läuft, erschreckend und in 

den knapp drei Jahren, während ich in der Pharmaindustrie 

arbeitete, hat sich dieser Zustand leider nicht verbessert.  

Würden Sie sich wieder dazu entscheiden?

Auf jeden Fall! Natürlich ist es ein großer Schritt, die Ent-

scheidung für die Selbstständigkeit, den ich jedoch nicht 

einen Tag bereut habe. Es hat seine Vorteile, wenn man 

sein eigener Chef ist, gleichwohl wächst damit natür-

lich auch die Verantwortung. Meine Entscheidungen be-

und den Arbeitsplatz meiner Mitarbeiter*innen. Damit 

wächst natürlich auch der Druck, aber gleichzeitig ist es 

nun an mir, zu entscheiden, wie ich das Team führen will. 

Ich kann meine Erfahrungen der letzten zehn Jahre neh-

men und versuchen die Vorgesetzte zu sein, die ich mir 

gewünscht hätte. 

Haben Sie Angestellte?

Wir sind gewachsen und haben 17 Mitarbeiter*innen und 

-

len, PTA-Berufsschulen und der Fachoberschule. Das 

Team muss harmonisch zusammenarbeiten – wir ge-

meinsam für eine Zukunft von Morgen.  

Apotheke Mammendorf

Augsburger Straße 20

82291 Mammendorf

Telefon: 08145  920 60

Fax: 08145  920 620

info@apotheke-mammendorf.de

Impressum  
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Online-News der BLZK
Was ist neu auf den Websites der Bayerischen Landeszahnärztekammer? 
Unsere aktuelle Übersicht für den Monat November beantwortet diese Frage.

Urlaub, Vertretung, Notdienst

Was ist zu beachten, wenn die Zahnarztpraxis Urlaub 
macht? Und wie ist der zahnärztliche Notdienst in 
Bayern organisiert? Antworten � nden Sie hier:

>  www.blzk-compact.de/blzk/site.nsf/id/
pa_urlaub_vertretung_notdienst.html

BLZK.de

Studium und Hochschule

Studium beendet und jetzt? Auslandsaufenthalt, 
Approbation beantragen, Assistenzzeit, Promotion 
oder eine Weiterbildung? Es gibt viele Möglichkei-
ten, um in den Beruf Zahnarzt zu starten.

>  www.blzk.de/blzk/site.nsf/id/pa_studium_
hochschule.html

Zahnunfälle vermeiden

Zahnunfälle können schnell und überall passieren. 
Auf zahn.de erfahren Patientinnen und Patienten, 
welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sie dann ergreifen 
sollten.

>  www.zahn.de/zahn/web.nsf/id/pa_zahnunfall_
erste_hilfe_tipps.html

De� nition Feuchtarbeit aktualisiert

Die TRGS 401 wurde aufgrund neuer wissenschaft-
licher Erkenntnisse überarbeitet. Welche Dokumente 
dazu im QM Online geändert wurden, lesen Sie hier:

>  https://qm.blzk.de/blzk/web.nsf/id/li_
de� nition-feuchtarbeit.html

QM Online



Langzeitstabilität nach regenerativer  
Parodontalchirurgie bei vertikalen  
Knochendefekten
Priv.-Doz. Dr. Kristina Bertl, Prof. Dr. Andreas Stavropoulos

Das Ziel einer Parodontaltherapie ist die 
langfristige Kontrolle des durch bakteri-
ellen Biofilm verursachten Entzündungs-
geschehens und aus klinischer Sicht eine 

deutliche Reduktion der Sondierungstie-
fen, reduzierte Blutung nach Sondierung 
und eine Verbesserung des klinischen 
Attachmentniveaus mit einem stabilen 

Knochenniveau. Dieses Ziel kann bei ei-
nem Großteil der Patienten durch eine Op-
timierung der häuslichen Mundhygiene 
und einer professionell durchgeführten 

Eine nichtchirurgische Parodontaltherapie, eventuell kombiniert mit einer konventionellen Parodontalchirurgie, kann 
sehr gute Ergebnisse erzielen und diese mithilfe einer regelmäßigen unterstützenden Parodontaltherapie auch über 
Jahrzehnte hinweg stabil halten. Jedoch stößt sie bei Zähnen mit tiefen vertikalen Knochendefekten und/oder Furka-
tionsdefekten an ihre Grenzen und dies kann zu erhöhten Restsondierungstiefen nach der aktiven Therapiephase 
führen. Diese stellen ein erhöhtes Risiko für eine Progression der Erkrankung und parodontal-bedingten Zahnverlust 
dar. Regenerative Parodontalchirurgie kann im Vergleich zur konventionellen Parodontalchirurgie im Speziellen an 
Zähnen mit vertikalen Knochendefekten und/oder nicht durchgängigen Furkationsdefekten signifikant bessere klini-
sche und radiologische Ergebnisse erzielen. Es ist aber wichtig zu beurteilen, ob diese durch regenerative/rekonstruk-
tive chirurgische Verfahren erzielten besseren Ergebnisse auch tatsächlich langfristig stabil bleiben und dadurch mittel- 
bis langfristig auch die Zahnverlustrate reduzieren können. In diesem Beitrag werden die wissenschaftlich belegten 
Langzeitergebnisse nach regenerativen/rekonstruktiven parodontalen Verfahren bei vertikalen Knochendefekten 
diskutiert und die Techniken anhand von Fallbeispielen erläutert.

1a 1b 1c 1d

Abb. 1a–d: Zahn 46 mit einem vertikalen Knochendefekt distal (a) und 8 mm Restsondierungstiefe nach nichtchirurgischer Parodontaltherapie (b). 

Mittels regenerativer parodontaler Verfahren kann sowohl (c) radiologisch als auch (d) klinisch eine deutliche Verbesserung der Situation erzielt 

werden; (c) radiologisch zeigt sich eine Defektauffüllung und (d) klinisch 3 bis 4 mm Sondierungstiefe.

wissenschaft und fortbildung
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nichtchirurgischen Parodontaltherapie 
erreicht werden (Schritt 1 und 2 der The-
rapie nach den S3-Leitlinien zur Behand-
lung von Parodontitispatienten im Sta- 
dium I bis III1); in gewissen Fällen bezie-
hungsweise an gewissen Zähnen kann 
eine zusätzliche konventionelle chirurgi-
sche Therapie (open flap debridement; 
OFD) notwendig sein. Nichtsdestotrotz 
können nach einer derartigen Therapie 
vor allem bei Zähnen mit tiefen vertikalen 
Knochendefekten und/oder Furkations-
defekten noch erhöhte Restsondierungs-
tiefen vorliegen. Im Folgenden werden 
die Behandlungsmöglichkeiten bei tiefen 
vertikalen Knochendefekten mit Fokus auf 
die regenerativen Behandlungsmethoden 
und deren Langzeitergebnisse diskutiert.

Warum sollen regenerative 
parodontale Verfahren 
eingesetzt werden?

Erhöhte Restsondierungstiefen sollten 
nicht ignoriert beziehungsweise unter-
schätzt werden, da sie in der Tat mit ei-
nem erhöhten Risiko für eine Progression 
der Erkrankung und parodontal-beding-
tem Zahnverlust assoziiert sind. Basierend 
auf den Daten einer Langzeitstudie zeigte 
sich, dass erhöhte Restsondierungstiefen 
in der unterstützenden Parodontalthera- 
pie mit einem exponentiell höheren Risiko 
für ein Fortschreiten der Erkrankung und 
auf lange Sicht mit Zahnverlust einher-
gehen. Im Detail hatten Zähne mit einer 
Restsondierungstiefe von ≥ 6 mm im Ver-
gleich zu Zähnen mit einer Sondierungs-
tiefe von ≤ 3 mm ein > 10-fach höheres 
Risiko für Zahnverlust.2 Dies führte 2017 
im Rahmen des internationalen Work-
shops zur Erstellung einer neuen Klassi-
fikation für parodontale und periimplan-
täre Erkrankungen zu einer Definition 
eines erfolgreich therapierten Parodonti-
tispatienten. Dieser sollte maximal 4 mm 
Sondierungstiefe aufweisen und an keiner 
der Stellen mit 4 mm Sondierungstiefe 
sollte eine Blutung nach Sondieren vorlie-
gen; zusätzlich sollte der Prozentsatz an 
Blutung nach Sondieren an allen Zähnen 
10 Prozent nicht übersteigen.3 Es zeigte 
sich bereits, dass diese sehr strikte Defi-
nition oft schwierig zu erreichen ist, aber 
auf lange Sicht einer Krankheitsprogres-
sion und parodontal-bedingtem Zahn-
verlust signifikant vorbeugen kann.4, 5

Ausgedehnte parodontale Defekte müs-
sen daher oft zusätzlich mit resektiven 
oder regenerativen Techniken behandelt 
werden, um das Risiko für Restsondie-
rungstiefen im Vergleich zu einer alleini-

gen nichtchirurgischen Therapie als auch 
im Vergleich zu einer nichtchirurgischen 
Therapie in Kombination mit einem OFD 
zu reduzieren. Resektive Therapieansätze 
haben jedoch den Nachteil, dass sie zu 

2a

2d

2g

2b

2e

2h

2c

2f

2i

Abb. 2a–i: Zahn 15 mit einem vertikalen Knochendefekt mesial (a) und 8 mm Restsondierungs-

tiefe nach nichtchirurgischer Parodontaltherapie (b). Mittels einer Schnittführung zum Erhalt des 

Papillengewebes (c) kann der Defekt minimalinvasiv dargestellt werden (d). Die Wurzelober- 

fläche wurde nach dem Debridement mit EDTA konditioniert (e), EMD appliziert (f) und ein stabiler 

Wundverschluss erzielt (g). Vier Jahre nach regenerativer Parodontalchirurgie mit EMD zeigten 

sich klinisch maximal 3 mm Sondierungstiefe (h) und radiologisch eine vollständige Defektauf-

füllung (i).
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größeren gingivalen Rezessionen, even-
tuell zu einem zusätzlichen Attachment-
verlust und oft zu einem unästhetischen 
Ergebnis führen.6–8 Hier setzen vor allem 
bei Zähnen mit tiefen vertikalen Knochen-
defekten die regenerativen parodontalen 
Verfahren an. Diese Verfahren haben das 
Ziel, durch den Einsatz von Biomaterialien 
(z. B. Membranen, Wachstumsfaktoren, 
Augmentationsmaterialien etc.) signifi-
kant bessere klinische (d. h. größerer At- 
tachmentzugewinn, geringere Restson-
dierungstiefen und geringere gingivale 
Rezessionen) und radiologische Ergeb-

nisse (d. h. größerer Knochenzugewinn 
und geringere Restdefekttiefe) zu erzielen 
(Abb. 1). Regenerative parodontale Ver-
fahren – wie der Begriff schon sagt – füh-
ren auch zu signifikant besseren histolo-
gischen Ergebnissen im Vergleich zu kon- 
ventionellen chirurgischen Verfahren, das 
heißt zu einer vermehrten Neubildung 
von Zement, parodontalem Ligament und 
Alveolarknochen, vorausgesetzt, dass eine 
korrekte Patienten- und Defektauswahl, 
korrekte Durchführung der Behandlung 
und ungestörte Wundheilung gewähr-
leistet sind (zur Übersicht siehe:9, 10).

Welche regenerative parodontale 
Verfahren sollen eingesetzt 
werden?

Die S3-Leitlinien zur Behandlung von Pa-
rodontitispatienten im Stadium I bis III 
geben unter anderem auch einen Über-
blick über die empfohlenen Techniken 
und Materialien für die regenerative pa-
rodontale Therapie von tiefen vertikalen 
Knochendefekten.1, 11 Im Allgemeinen kann 
bei einer geringeren Restsondierungstiefe 
(d. h. < 6 mm) zunächst auch ein erneu-
tes nichtchirurgisches Debridement in 
Betracht gezogen werden; ein regenera-
tives Vorgehen ist für vertikale Knochen-
defekte mit einer Restsondierungstiefe 
von ≥ 6 mm, einer intraossären Defekt-
tiefe von zumindest 3 mm und bei opti-
maler häuslicher Mundhygiene empfoh-
len.1 Zum Einsatz sollten Schmelz-Matrix- 
Proteine (EMD; Abb. 2) oder Membranen 
zur gesteuerten Geweberegeneration 
(GTR; Abb. 3) mit oder ohne Augmenta-
tionsmaterial (autologer Knochen oder 
Knochenersatzmaterial) kommen.1, 11 Der 
Einsatz von Augmentationsmaterial kann 
in Abhängigkeit von der Anatomie und 
Wandigkeit des vertikalen Defektes ge-
wählt werden, wobei Augmentations-
material vor allem bei einem Fehlen von 
ein bis zwei Wänden und/oder sehr wei-
ten Defekten angedacht werden sollte12, 13 
(Abb. 4). 

Basierend auf den Ergebnissen von frü-
heren systematischen Übersichtsarbeiten 
zu präklinischen14 und von humanen his-
tologischen Studien10 zu regenerativen 
parodontalen Verfahren zeigte sich, dass 
die alleinige Verwendung von Augmen-
tationsmaterialien in parodontalen De-
fekten nicht wesentlich zu einer parodon-
talen Regeneration führt; vielmehr bleibt 
ein Teil des Augmentationsmaterials oft 
nur im Bindegewebe eingekapselt. Im 
Gegensatz dazu führt die Kombination 
von Augmentationsmaterial mit GTR oder 
EMD zu größeren und besser vorhersag-
baren klinischen und histologischen Er-
gebnissen. Zusätzlich zur Materialauswahl 
sollte auch die Schnittführung so gewählt 
werden, dass ein vollständiger Erhalt des 
Papillengewebes und maximale Wund-
stabilität nach dem Eingriff gewährleis-
tet sind. Hier entwickelten sich die Tech-
niken in den letzten Jahren weiter bis hin 

Abb. 3a–i: Zahn 36 mit einem vertikalen Knochendefekt mesial (a) und 7 mm Restsondierungs-

tiefe nach nichtchirurgischer Parodontaltherapie (b). Mittels einer Schnittführung zum Erhalt des 

Papillengewebes (c) kann der Defekt minimalinvasiv dargestellt werden (d). Eine resorbierbare 

Membran (e) wurde an die Defektkonfiguration und an den Zahn angepasst (f) und über den 

Defekt gelegt (g) und ein stabiler Wundverschluss erzielt (h). Ein Jahr nach regenerativer Paro-

dontalchirurgie mittels GTR-Technik zeigte sich radiologisch eine deutliche Verbesserung mit 

weitgehender Defektauffüllung (i).
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zum Weglassen einer Inzision an der über 
dem Defekt liegenden Papille („entire 
papilla preservation“15, 16; Abb. 5).

Führen regenerative parodontale 
Verfahren zu einem langfristig 
stabilen Ergebnis?

Das klinische Ergebnis, das nach einer kon-
ventionellen Parodontaltherapie – sei sie 
nun nichtchirurgisch oder chirurgisch – 
erreicht wird, kann über mehrere Jahr-
zehnte stabil bleiben, vorausgesetzt der 
Patient kommt regelmäßig zur unterstüt-
zenden Parodontaltherapie und hält eine 
effiziente häusliche Mundhygiene auf-
recht.2, 4, 17, 18 Wenn nun eine Behandlung 
mit einem finanziellen Mehraufwand – 
wie das bei regenerativer Parodontalchi-
rurgie der Fall ist – als besser als die kon-
ventionelle Parodontaltherapie eingestuft 
wird, sollten diese besseren Ergebnisse 
möglichst auch über einen langen Zeit-
raum hinweg aufrechterhalten werden 
können. Histologische Studien zeigten je-
doch, dass die relative Gewebezusammen-
setzung der verschiedenen Bestandteile 
des Zahnhalteapparates, die nach unter-
schiedlichen regenerativen parodontalen 
Verfahren erzielt werden kann, eine ge-
wisse Variabilität aufweist. Dies scheint 
hauptsächlich abhängig von der Verwen-
dung und Art der Biomaterialien und 
Knochenersatzmaterialien zu sein.10, 19 So 
führt beispielsweise die Verwendung 
von einem nur sehr langsam resorbierba-
ren Knochenersatzmaterial zwar zu einer 
Wiederherstellung des Parodonts, aber 
das neue Knochengewebe enthält nach 
abgeschlossener Heilung eine erhebliche 
Anzahl an Partikeln des verwendeten 
Knochenersatzmaterials.20, 21 Daher ist es 
wichtig, die Langzeitergebnisse der un-
terschiedlichen regenerativen parodon-
talen Verfahren und die möglichen Aus-
wirkungen des Vorhandenseins von Aug- 
mentationsmaterialien im Gewebe zu 
evaluieren.

In einer rezenten systematischen Über-
sichtsarbeit wurde die vorhandene wis-
senschaftliche Evidenz zu den Langzeit-
ergebnissen regenerativer parodontaler 
Verfahren bei vertikalen Knochendefekten 
zusammengefasst.22 In dieser Übersichts-
arbeit wurden nur Publikationen inklu-
diert, die randomisierte klinische Studien 

zu regenerativen parodontalen Verfahren 
mit einem durchschnittlichen Nachbe- 
obachtungszeitraum von ≥ 3 Jahren be-

schrieben. Insgesamt wurden die Ergeb-
nisse von 30 Publikationen mit einem 
mittelfristigen Nachverfolgungszeitraum 

Abb. 4a–q: Zahn 43 (a, b), 42 und 31 (c, d, e) je mit einem vertikalen Knochendefekt und (b) 6 

bis 9 mm Restsondierungstiefe nach nichtchirurgischer Parodontaltherapie. Nach Lappenbildung 

zeigten sich unterschiedliche Defektkonfigurationen: ein 1-wandiger Defekt an Zahn 43 (f), ein 

3-wandiger Defekt an Zahn 42 und ein 2-wandiger Defekt an Zahn 31 (g). Alle drei Defekte 

wurden mit EMD behandelt (h, i) und bei dem 1- beziehungsweise 2-wandigen Defekt wurde 

zusätzlich ein Knochenersatzmaterial eingebracht, während dies bei dem 3-wandigen Defekt 

nicht notwendig war (j, k). Es zeigte sich an allen drei Zähnen zwei Wochen postoperativ eine 

unauffällige Wundheilung (l, m) und zwei Jahre postoperativ eine stabile klinische (n, o) und ra-

diologische Situation (p, q).
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von 3 bis 5 Jahren (19 Studien) sowie ei-
nem langfristigen Nachverfolgungszeit-
raum von > 5 Jahren (elf Studien mit bis 
zu 20 Jahren Follow-up) zusammenge-
fasst. In diesen 30 Studien wurde über 
folgende regenerative/rekonstruktive An-
sätze berichtet: (1) Augmentation, (2) GTR, 
(3) EMD, (4) GTR + Augmentation, (5) EMD 
+ Augmentation und (6) unterschiedliche 
Kombinationen unter anderem mit Wachs-
tumsfaktoren und/oder Blutbestandteilen. 
Am häufigsten wurden die Ergebnisse 
von GTR und EMD ohne zusätzliche Aug-
mentation beschrieben und GTR wurde 
hauptsächlich mit resorbierbaren Mem-
branen durchgeführt. Die am häufigsten 
verwendeten Knochenersatzmaterialien 
waren alloplastische und xenogene. Neun 
Studien lieferten Vergleichsdaten zum 
Langzeitergebnis der konventionellen Pa-
rodontalchirurgie (OFD).

Im Durchschnitt lag die Restsondierungs-
tiefe bei den mit OFD behandelten Zäh-
nen nach 3 bis 5 Jahren Follow-up zwi-
schen 3,9 und 5,6 mm und nach > 5 Jah- 
ren Follow-up zwischen 4,5 und 7,6 mm. 
Die entsprechenden Werte der regene-
rativ/rekonstruktiv behandelten Zähne 
lagen nach 3 bis 5 Jahren Follow-up zwi-
schen 2,1 und 4,7 mm und nach > 5 Jah-
ren Follow-up zwischen 2,9 und 5,8 mm. 
Insgesamt lag somit die durchschnittliche 
Restsondierungstiefe nach regenerativen/
rekonstruktiven Ansätzen in der überwie-
genden Mehrheit der eingeschlossenen 
Gruppen (in 47 von 50 Gruppen; 94%) 
unter 5 mm und somit auf einem Niveau, 
das durch eine regelmäßige unterstüt-

zende Parodontaltherapie stabil gehal-
ten werden kann; dies war jedoch nur in 
vier von neun Gruppen (44 %) mit OFD 
behandelten Zähnen der Fall. Wie bereits 
oben erwähnt, besteht bei tiefen Restson-
dierungstiefen von ≥ 6 mm ein > 10-fach 
höheres Risiko für Zahnverlust im Ver-
gleich zu Zähnen ohne tiefe Sondierungs-
tiefen.2 Ähnlich positive Ergebnisse zeig-
ten sich auch für die regenerativen paro- 
dontalen Verfahren in Bezug auf Zuge-
winn von klinischem Attachment. Dieser 
betrug nach regenerativen/rekonstruk- 
tiven Ansätzen in mehr als der Hälfte der 
Gruppen (in 29 von 54 Gruppen; 54 %) 
im Durchschnitt ≥ 3 mm, während dies 
nur in einer von neun Gruppen (11 %) mit 
OFD behandelten Zähnen der Fall war.

Darüber hinaus wurde in dieser systema-
tischen Übersichtsarbeit22 mithilfe einer 
Netzwerkmetaanalyse versucht, eine Be-
handlungshierarchie zu erstellen, das heißt 
zu ermitteln, welche Behandlungsart in 
Bezug auf Restsondierungstiefe und kli-
nischen Attachmentzugewinn überlegen 
war. Auch hier wurde das alleinige OFD 
eindeutig als die am wenigsten effiziente 
Therapiemethode bestätigt. Innerhalb 
der regenerativen/rekonstruktiven An-
sätze zeigte sich, dass die vermutlich wirk-
samsten Behandlungen Kombinations-
behandlungen mit Augmentationsmate- 
rial sind (z. B. GTR + Augmentation, EMD 
+ Augmentation). Basierend auf der ver-
fügbaren Datenlage wiesen Monothera-
pien im Vergleich zu Kombinationsbehand-
lungen eine höhere Restsondierungstiefe 
und einen geringeren klinischen Attach-

mentzugewinn auf. Folgt man den Schluss- 
folgerungen dieser systematischen Über-
sichtsarbeit sowie den Empfehlungen 
der S3-Leitlinien, kann man selbst bei 
ausgedehnten Defekten bis in die Apex-
region oft als „hoffnungslos“ bezeich- 
nete Zähne doch noch langfristig erhalten 
(Abb. 6).

Führen regenerative parodontale 
Verfahren zu einem langfristige-
ren Zahnerhalt?

Die Parodontaltherapie zielt natürlich da-
rauf ab, so viele Zähne wie möglich und 
so lange wie möglich zu erhalten. Von 
den Studien, die in der oben erwähnten 
Übersichtsarbeit22 inkludiert wurden, be-
richteten 25 Publikationen über Zahnver-
luste. Im Allgemeinen waren Zahnverluste 
selten, und nur ein Bruchteil der Studien 
berichtete den Verlust von mehr als einem 
Zahn; zusätzlich gingen die meisten Zähne 
erst nach > 5 Jahren nach der Behandlung 
verloren. Im Detail gingen nur 0,4 Prozent 
der mit einem regenerativen/rekonstruk-
tiven Ansatz behandelten Zähne auf-
grund einer Progression der parodonta-
len Erkrankung verloren, während in der 
Gruppe mit konventioneller Parodontal-
chirurgie die Zahnverlustrate siebenmal 
höher war (2,8 % der Zähne). Dies bedeu-
tet, dass die besseren klinischen Parame-
ter, die nach einer regenerativen/rekons-
truktiven Behandlung mittel- bis langfristig 
beobachtet wurden, auch tatsächlich in 
einer höheren Überlebensrate der behan-
delten Zähne mündeten. Diese niedrige 
Zahnverlustrate nach regenerativen paro- 

Abb. 5a–d: Neue Schnittführungstechniken, wie die „Entire Papilla Preservation“ Technik, versuchen jegliche Inzision an der über dem vertikalen 

Defekt liegenden Papille zu vermeiden (a, b); mittels Tunnelierungstechnik erhält man guten Zugang zum Defekt, während das gesamte Papillen-

gewebe intakt bleibt (c, d).
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dontalen Verfahren ist unter anderem da-
rauf zurückzuführen, dass nur ein Bruch-
teil der behandelten Zähne einen erneu-
ten Verlust des postoperativ zurückge-
wonnenen Attachments aufwies. Außer-
dem deuten diese Ergebnisse darauf hin, 
dass das bloße Vorhandensein von Par-
tikeln der verwendeten Knochenersatz-
materialien im regenerierten/rekonstruier-
ten parodontalen Geweben per se keine 

negativen Auswirkungen auf die Lang-
zeitstabilität zu haben scheint. Die Lang-
zeitstabilität hängt aber natürlich auch 
von zahlreichen anderen Faktoren ab, wie 
der Compliance der Patienten zur unter-
stützenden Parodontaltherapie und zur 
optimalen häuslichen Mundhygiene, vom 
Tabakkonsum der Patienten, von bereits 
bestehenden oder neu auftretenden sys-
temischen Erkrankungen etc.17, 18, 23

Schlussfolgerung

Regenerative Parodontalchirurgie, insbe-
sondere kombinierte Ansätze mit Aug-
mentationsmaterial, führt bei vertikalen 
Knochendefekten im Vergleich zur kon-
ventionellen Parodontalchirurgie (OFD) 
mittel- bis langfristig zu signifi kant bes-
seren klinischen Ergebnissen; dies wiede-
rum führt langfristig auch zu einer gerin-
geren parodontal-bedingten Zahnverlust-
rate. Dementsprechend ist bei Restson-
dierungstiefen von ≥ 6 mm an vertikalen 
Knochendefekten mit einer intraossären 
Defekttiefe von ≥ 3 mm eine regenerative/
rekonstruktive Parodontalchirurgie vorteil-
haft und zu empfehlen.

Abb. 6a–j: Zahn 33 mit einem vertikalen Knochendefekt mesial bis in die Apexregion (a) und 

15 mm Restsondierungstiefe nach nichtchirurgischer Parodontaltherapie (b). Nach Lappenbildung

zeigt sich ein ausgedehnter Defekt (c), der mittels einer Kombination aus EMD (d, e) und Knochen-

ersatzmaterial (f, g) behandelt wurde (h). Drei Jahre postoperativ zeigte sich klinisch eine stabile 

und deutlich verbesserte Situation mit 5 mm Restsondierungstiefe (i) und radiologisch weit-

gehend eine Defektauffüllung (j).
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Parodontitis und Lebererkrankungen
DDr. Christa Eder

Wissenschaftliche Arbeiten und klinische 
Studien belegen die bidirektionale Bezie-
hung zwischen Erkrankungen der Leber 
und chronischen oralen Entzündungen 
des Zahnhalteapparates.1,2,15 Die Leber ist 
durch ihre Funktion bei der Synthese von 
Proteinen, Hormonen und Gerinnungs-
faktoren sowie der Regulation des Glu-
kosemetabolismus, der Fettsynthese und 
der Galleproduktion das zentrale Stoff-
wechselorgan des Körpers. Darüber hi- 
naus erfüllt sie wichtige Aufgaben bei der 
Immunabwehr, regelt gemeinsam mit den 
Nieren das Renin-Angiotensin-System und 
ist unsere wichtigste Entgiftungszentrale 
beim Abbau von Schadstoffen. Entspre-
chend negativ wirken sich Funktionsmin-
derungen dieses Organs auf die Gesamt-
gesundheit und im Speziellen auch auf 
den oralen Status aus.8,16,21 Umgekehrt 
hat eine floride Parodontitis einen nicht 
zu unterschätzenden Einfluss auf Genese 
und Progression von Lebererkrankungen 
(Abb. 1). 

Die orale Mukosa – ein Prädelik- 
tionsort bei mangelnder Leber-
funktion

Sowohl bei Läsionen der Leber durch In-
fektionserreger wie das Hepatitis-C- (HCV) 
oder -B-Virus (HBV) als auch bei auto- 
immunen und hereditären Erkrankungen 
des Leberparenchyms, der nicht alkoholi-
schen Fettleber (NAFLD) und der Steato-
hepatitis (NASH) sowie der alkoholischen 
Fettleber (AFLD) treten schwere, therapie-
refraktäre Parodontopathien, orale Can-
didose und Karies gehäuft auf.3 Die Ur-
sachen dafür sind eine bei Leberschä- 
digung manifeste Immunschwäche, die 
Einschwemmung proinflammatorischer 
Enzyme in die Blutbahn und eine unzu-
reichende Versorgung der oralen Mukosa 
mit Nährstoffen und Vitaminen. Leber-
schäden verursachen Regenerationsstö-
rungen des oralen Epithels und damit eine 
erhöhte Vulnerabilität der Mukosa. Ge-
steigerte supra- und subgingivale Plaque- 

akkumulation mit Vermehrung parodon-
talpathogener Keime, Zahnsteinbildung 
und Erhöhung des Gingiva-Blutungs-In-
dexes sind die Folgen. 

Bei der alkoholischen Fettleber und der 
Leberzirrhose kommt zu der krankheits-
bedingt reduzierten Organfunktion die 
toxische Wirkung von Alkohol auf die 
Mundschleimhaut hinzu. Alkohol erhöht 
die Durchlässigkeit des Gingivaepithels 
für Schadstoffe und reduziert die Phago-
zytosefähigkeit der neutrophilen Granu-
lozyten.10,20 Je fortgeschrittener die Leber-
erkrankung, desto schlechter ist auch der 
parodontale Status.

Parodontal pathogene Bakterien 
schädigen das Leberparenchym

Gramnegative, meist anaerobe Bakterien 
greifen mittels ihrer potenten Pathome-
chanismen nicht nur die oralen Hart- und 
Weichgewebe an (Abb. 2). Bei Parodon- 
titis entsteht durch die gestörte Balance 
zwischen Produktion und Eliminierung 
von freien Sauerstoffradikalen (ROS) oxi-
dativer Stress. Die ROS zerstören sowohl 
im Gingivaepithel als auch in den Hepa-
tozyten die Integrität der Zellmembranen 
und defragmentieren die DNA.4 Viele 
parodontalpathogene Keime sind ge-
webs- und gefäßinvasiv. Bereits bei ge-
ringer mechanischer Belastung kommt es 
durch Einschwemmung der Mikroorga-
nismen in die Blutbahn zu einer zunächst 
nur passageren Bakteriämie.6 Wird das 
Immunsystem aber überfordert oder ist 
es durch eine vorbestehende Lebererkran-
kung in seiner Wirkung eingeschränkt, 
erreichen die Erreger nahezu alle Organe. 
Die Bakterien und ihre Toxine alterieren 
direkt das Leberparenchym, induzieren 
vor Ort die Freisetzung von Zytokinen 
wie TNFα und Interleukinen, stören durch 
die nun erhöhte Entzündungsbereitschaft 
den Zucker- und Lipidstoffwechsel und 
führen in den Lebergefäßen zu endothe-
lialer Dysfunktion.19 

1

Abb. 1: Entzündungszellen im Sulkus bei florider Parodontitis.
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Erhöhtes Risiko für Fettleber 
und Leberzirrhose

Neben Treponema denticola, Prevotella 
intermedia, Tannerella forsythia und Fu-
sobacterium nucleatum kommt vor allem 
dem mit aggressiver Parodontitis assozi-
ierten Keim Porphyromonas gingivalis 
eine Schlüsselrolle zu. Besonders ein be-
stimmter Genotyp (invasiver Fimbrientyp) 
ist bei Patienten mit NAFLD und NASH 
mit einem Anteil von über 47 % signifikant 
häufiger nachweisbar, als bei Parodon- 
titispatienten ohne Lebererkrankung.24 
Bei vorbestehender Fettleber kommt es zu 
einer vermehrten Expression von toll-like 
receptor 2 (TRL2), welcher der wichtigste 
Rezeptor für die Lipopolysaccharide von 
P. gingivalis ist. Damit wird die Progres-
sion der NAFLD und einer NASH massiv 
gefördert.9 P. gingivalis verursacht eine 
Akkumulation von Lipiden, eine Erhö-
hung der Leberwerte ALT, AST und der 
Triglyzeride. Der Keim induziert so die 
Exazerbation der Fettlebererkrankung mit 
Übergang von einer einfachen Steato- 
hepatitis zu Fibrose und Leberzirrhose 7,14 
(Abb.3). Auch der parodontale Hochrisiko-
keim Aggregatibacter actinomycetemco-
mitans (Aa.) greift mittels endotoxischer 
LPS und Leukotoxinen das Lebergewebe 
an und degradiert die unspezifische Wirts-

abwehr über Einschränkung der Chemo-
taxis der neutrophilen Granulozyten. Aa. 
ist direkt im Lebergewebe nachweisbar 
und entfaltet dort seine pathogene Wir-
kung.12

Eine unbehandelte schwere Parodontitis 
gilt als unabhängiger Risikofaktor für die 
Progression eines vorbestehenden Leber-
zellkarzinoms. Der JIS Score, ein japani-
sches System zur Erfassung prognosti-
scher Faktoren für die Entwicklung eines 
HCC, ergab für Parodontitispatienten ei-
nen deutlich erhöhten Wert gegenüber 
Mundgesunden.18

Keystone-Bakterien alterieren 
die Darmflora

Potenzielle Pathogene können auch über 
die Darm-Leber-Achse die Funktion des 
Stoffwechselorgans schädigen. Bei einer 
täglich verschluckten Speichelmenge von 
500–1 500 ml geraten zahlreiche Bakte-
rien in den Gastrointestinaltrakt. Viele 
zeigen hohe Säuretoleranz und können 
so das an sich keimfeindliche Milieu des 
Magens überwinden. Diese oralen Keime 
modifizieren und alterieren die Darmflora. 
P. gingivalis gilt als „Keystone-Bakterium“, 
was bedeutet, dass er auch bei zahlen-
mäßig geringer Anwesenheit das Mikro-

biom des Darmes in Richtung einer dys-
biotischen und leberschädigenden Bio- 
zönose verändert. Ein weiteres, bei Paro-
dontitis häufig nachweisbares Bakterium, 
Selenomonas noxia, alteriert durch ver-
mehrte Absorption von Monosacchari-
den den Lipidstoffwechsel und begüns-
tigt Entstehung und Progression einer 
Fettleber15,22 (Abb.4).

Orale Pathogene spielen auch bei auto-
immunen Lebererkrankungen wie der 
primären biliären Zirrhose eine wesent- 
liche Rolle.11 Durch Veränderungen des 
Speichelmikrobioms mit einer Reduktion 
grampositiver Streptokokken zugunsten 
von gramnegativen Veilonellaarten ent-
steht eine leberschädigende Dysbiose im 
Darm mit einem erhöhtem Level proin-
flammatorischer Zytokine. Dazu kommt 
ein krankheitsspezifisches Siccasyndrom 
mit allen daraus resultierenden negativen 
Folgen für die orale Gesundheit.

HC-Viren begünstigen Xerostomie 
und orale Präkanzerosen

Die anamnestische Erfassung einer beste-
henden Infektion von Patienten mit dem 
HCV ist für den Zahnarzt schon wegen 
der Vermeidung einer möglichen Über- 
tragung eine Notwendigkeit. Darüber hi- 

2 3 4

Abb. 2: Pigmentierte Anaerobier induzieren hepatale und parodontale Entzündung. – Abb. 3: Hepatozelluläres Karzinom. – Abb. 4: Steatose der Leber.
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naus erfordert die Behandlung dieser Pa-
tienten die Berücksichtigung krankheits-
spezifi scher Risikofaktoren. Gegen die mit 
hoher Gefahr einer Chronifi zierung ein-
hergehende Hepatitis C ist derzeit keine 
Impfung möglich. Die Infi zierten haben 
eine deutlich erhöhte Neigung zu schwe-
ren chronischen Parodontopathien mit 
tiefen Zahnfl eischtaschen und raschem 
Attachmentverlust.3 Virale RNA ist bei 
60 %, Antikörper gegen HCV sogar bei 
84 % der Betroffenen im Sulkusfl uid nach-
weisbar. Die Viruspartikel werden über 
mononukleäre Blutzellen direkt in die Sul-
kusfl üssigkeit eingebracht und ihre Menge
entspricht der aktuellen Virusbelastung 
im Serum. Auch die bei der HCV-Infektion
erhöhten Leberenzyme (ALT, AST) sind 
im Sulkus in ähnlicher Konzentration wie 
im Serum nachweisbar. Die Entzündungs-
aktivität von Hepatitis C verläuft weitge-
hend parallel mit den infl ammatorischen 
Exazerbationen der Parodontitis. Daneben
kann eine Hepatitis-C-Infektion zu einem, 
mit Produktion von Autoantikörpern ge-
gen Speicheldrüsengewebe einhergehen-
dem, sekundären Sjögren-Syndrom füh-
ren.17 Zusätzlich sind Infektionen mit HCV 
mit erhöhtem Auftreten von oralem Lichen
planus (OLP) auf Mundschleimhaut und 
Gingiva assoziiert 13 (Abb. 5). Die Ursachen
dafür sind noch nicht restlos geklärt, aber 
wegen molekularen Übereinstimmungen 
zwischen Epithelien und der Virushülle 

wird sowohl beim Lichen als auch beim 
Sjögren-Syndrom ein sogenannter Mimikry-
Effekt vermutet. Beim inhomogenen ora-
len Lichen planus handelt es sich um eine 
fakultative Präkanzerose, allerdings tritt 
das orale Plattenepithelkarzinom auch 
unabhängig von einem vorbestehenden 
Lichen bei HC-Patienten deutlich häufi -
ger auf als bei Nichtinfi zierten (Abb.6).23

Die Behandlung leberkranker Patienten 
stellt hohe Anforderungen an den Zahn-
arzt und sein Team. So ist bei der Gabe 
oder Applikation von systemischen und 
lokalen Medikamenten Vorsicht geboten, 
da viele Arzneimittel über die Leber me-
tabolisiert werden und dieser Prozess bei 
eingeschränkter Organfunktion nicht
gewährleistet ist. Zudem besteht eine 
erhöhte Blutungsneigung, weshalb vor 
dentalchirurgischen Eingriffen der Quick-
Wert überprüft werden muss. Die oft aus-
geprägten Wundheilungsstörungen bei 
Leberkranken müssen bei der Planung 
von technischen Versorgungen wie Im-
plantaten berücksichtigt werden.

Im Sinne einer individuell angepassten 
und optimalen Therapie dieser Patienten-
gruppe ist interdisziplinäre Zusammen-
arbeit zwischen Zahnarzt und Allgemein-
mediziner bzw. Internisten unbedingt 
erforderlich.

DDR. CHRISTA EDER
Guglgasse 6/3/6/1
1110 Wien, Österreich
Tel.: +43 664 3246661
eder.gasometer@chello.at

LiteraturDDr. Christa Eder

Abb. 5: Oraler Lichen planus. – Abb. 6: Orales Plattenepithelkarzinom.
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Nichtchirurgische Behandlung tiefer  
persistierender Parodontaltaschen 

Dr. Alexander Müller-Busch, Dr. Frederic Kauffmann

Abstract

Persistierende entzündete Parodontal- 
taschen stellen uns in der täglichen Praxis 
vor ein großes Problem, insbesondere 
wenn nichtchirurgische Vorgehensweisen 
versagen. Sowohl für uns Behandler als 
auch für unsere Patienten ist eine chirur-
gische Intervention oftmals unerwünscht. 
Durch das sog. „Clean & Seal“ Konzept, 
das im Rahmen der AIT beziehungsweise 
UPT angewendet werden kann, haben 
wir eine zusätzliche nichtchirurgische 
Behandlungsoption, um die chirurgische 
Parodontaltherapie (CPT) zu vermeiden. 
Das Konzept beruht auf der Kombination 
einer subgingivalen Instrumentierung un-
terstützt durch ein Reinigungsgel auf Hy-
pochlorit-Basis, welches zur besseren Ent- 
fernung von Biofilm und Granulationsge-
webe dient. Diesem initialen Reinigungs-
schritt folgt die Applikation von vernetzter 
Hyaluronsäure, welche die Heilungspro-
zesse unterstützt und zum „Versiegeln“ 
der gereinigten Wundstelle führt und so 
vor einer erneuten Infektion schützt. 

Kombi-Behandlung  
und die neue PAR-Richtlinie

Parodontalerkrankungen sind durch eine 
Biofilm-induzierte Entzündungsreaktion 
gekennzeichnet, die zunächst das paro-
dontale Weichgewebe und im weiteren 
Verlauf auch den Zahnhalteapparat an-
greift.1 Die Bildung von pathogenen  
Biofilmen wird durch tiefe Taschen oder 
Furkationen begünstigt, sodass letztend-
lich das Risiko eines Zahnverlustes erhöht 
wird.2

In 2021 erfolgte die deutsche Implemen-
tierung der EFP-S3-Richtlinie zur Behand-
lung von Parodontitis durch die Deut-
sche Gesellschaft für Parodontologie e.V. 
(DG PARO; https://www.dgzmk.de/Die-
Behandlung-von-Parodontitis-Stadium-I-
bis-III). 

Die Diagnose erfolgt entsprechend den 
Stadien Staging und Grading. Kernele-
mente des stufenweisen Therapiekon-
zeptes ist die aktive Parodontitistherapie 

(APT) sowie die unterstützende Parodon-
titistherapie (UPT).

Falls der Patient auf nichtchirurgische 
Behandlungsansätze nicht anspricht und 
persistierende tiefe Taschen mit Entzün-
dungszeichen verbleiben, ist in der Regel 
eine chirurgische Behandlung vorgese-
hen, um eine effektivere Entfernung von 
Biofilm und Granulationsgewebe „unter 
Sicht“ durchführen zu können.3 Diese pa-
rodontalchirurgischen Maßnahmen sind 
allerdings auch mit einigen Nachteilen 
verbunden. Die CPT ist invasiv und des-
halb von unseren Patienten oftmals un-
erwünscht. Zudem sind sie technisch 
aufwendig und zeitintensiv, und sollten 
deshalb nur von erfahrenen Behandlern 
durchgeführt werden. Durch die kürzlich 
erfolgte Kürzung des GKV-Budgets steht 
die stark reduzierte Vergütung für die chi-
rurgischen Ansätze in keinem Verhältnis 
zum zeitlichen und technischen Aufwand.

Aus diesem Grund sind wir immer auf der 
Suche nach effektiven adjuvanten, nicht- 
chirurgischen Protokollen für subgingivale 
Instrumentierung. Bisher etablierte Pro-
tokolle konnten allerdings bislang keinen 
wesentlichen Vorteil hinsichtlich der Ver-
besserung von Sondierungstiefen und 
des klinischen Attachments im Vergleich 
zur Instrumentierung allein aufzeigen. 

Nichtchirurgische Instrumentie-
rung tiefer Zahnfleischtaschen

Ein erfolgreiches parodontales Gesamt-
konzept kann nur durch Kontrolle und Ent-
fernung des Biofilmes realisiert werden.  
In der neuen Leitlinie stellt die gründliche 
mechanische subgingivale Instrumentie-

Regenerativer Erfolg durch adjuvante Anwendung eines NaOCl-Reinigungsgels 
und vernetzter Hyaluronsäure

Abb. 1: Ausgangssitution
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rung der betroffenen Taschen mit Hand- 
und/oder Ultraschallinstrumenten das 
Kernelement dar. In ausgewählten Fällen 
kann die begleitende systemische Anti-
biotikagabe bzw. die Anwendung von lo-
kalen Adjuvantien in Erwägung gezogen 
werden.2

In unserer Praxis versuchen wir, die Effi-
zienz der nichtchirurgischen Parodontal-
behandlung durch zwei Kernelemente zu 
verbessern, zunächst durch effizientere 
subgingivale Instrumentierung mithilfe 
von geeigneten Adjuvantien. Danach ver-
suchen wir durch „Versiegelung“ der ge-
reinigten Tasche das Risiko einer Rekon-
tamination herabzusetzen und Heilungs- 
vorgänge zu verbessern.4, 5

Wir wenden das sogenannte „Clean & 
Seal“-Konzept an. Dazu wird adjuvant zur 
mechanischen Reinigung ein Reinigungs-
gel auf Hypochlorit-Basis (NaOCl) ange-
wendet, das mit einer speziellen Formu-
lierung mit Aminosäuren gepuffert wird 
(PERISOLV, REGEDENT GmbH). Anschlie-
ßend wird der Defekt mit einer vernetzten 
Hyaluronsäure (hyaDENT BG, REGEDENT 
GmbH) versiegelt, um einer Reinfektion 
der Parodontaltasche vorzubeugen und 
die parodontale Heilung auf Zellebene zu 
fördern.

Das Reinigungsgel ist ein Zweikomponen-
tenpräparat, bestehend aus einer 0,95 % 
NaOCl  und einer Aminosäurelösung. Beide 
Komponenten werden miteinander unmit-
telbar vor Gebrauch gemischt (Abb. 5). 
In In-vitro-Studien zeigte das Gel positive 
antimikrobielle Eigenschaften, insbeson-
dere gegen einen Biofilm bestehend aus 
parodontal pathogenen Krankheitserre-
gern.6 Darüber hinaus weist das Gel eine 
degranulierende Wirkung auf, sodass die 
mechanische Instrumentierung des De-
fektareals unterstützt wird. In der Medi-
zin werden vergleichbare Präparate für 
die erfolgreiche topische Behandlung von 
chronischen diabetischen Wunden und 
Hautulcera7 angewendet. 

Bei der subgingivalen Instrumentierung 
kann durch die wiederholte Behandlung 
mit dem Gel während einer Sitzung ein 
effektives Debridement des Wundareals 
und so eine statistisch signifikant verbes-
serte Wundheilung erfolgen. Durch die 

spezielle Zusammensetzung erfolgt bei 
der subgingivalen Applikation des Reini-
gungsgels eine kontrollierte Wirkung auf 
infiziertes Granulationsgewebe, ohne ei-
nen signifikanten Einfluss auf das um- 
liegende gesunde Gewebe.8 In einer ran-
domisierten, kontrollierten klinischen Stu-
die konnte gezeigt werden, dass die ad-
juvante Anwendung des NaOCl -Gels zu 
einer statistisch signifikanten Verbesse-
rung der parodontalen Messparameter 
führte.9 Nach sechs Monaten wurden in 
der NaOCl -Gruppe im Vergleich zur Kon-
trollgruppe statistisch signifikant weniger 
Stellen mit erhöhten Sondierungswerten 
gemessen und auch weniger Entzün-
dungszeichen (Sondierungsblutung) ver-
zeichnet. In einer weiteren klinischen Ver-
gleichsstudie wurde die Wirksamkeit des 
Reinigungsgels mit der von Chlorhexidin 
(CHX) verglichen, das in der Praxis häufig 
zur subgingivalen Irrigation angewendet 
wird. In der Gruppe, die mit dem Reini-
gungsgel behandelt wurde, waren im 
Vergleich zur CHX-Gruppe alle klinischen 
Parameter (Sondierungstiefe, BOP und 
CAL) deutlich verbessert. Der ausgepräg-
teste Effekt war bei der Veränderung des 
klinischen Attachments zu beobachten, 
das in der Reinigungsgelgruppe statis-
tisch signifikant besser als bei CHX war.10

Vernetzte Hyaluronsäure (xHyA) 
zur Versiegelung

Hyaluronsäure (HA) hat das Potenzial, den 
Heilungsprozess zu unterstützen, insbeson-
dere in kompromittierten Situationen, wie 
z. B. bei tiefen oder unzugänglichen Pa-
rodontaltaschen. 1 g Hyaluronsäure kann 
bis zu sechs Liter Wasser aufnehmen.11 
Dadurch bindet HA das Blut sofort, es 
folgt die schnellere Bildung eines Koagels 

und damit eine Stabilisierung des gerei-
nigten Wundbereiches. HA wirkt bakterio- 
statisch und kann die erneute bakterielle 
Wiederbesiedelung der Wundstelle ver-
ringern.12, 13 Bei chirurgischer Anwendung 
fördert HA die Angiogenese und be-
schleunigt die Wundheilung.14–16 Sogar 
auf kompromittierte Wunden wie bei Dia-
betespatienten wirkt sich HA positiv aus.17 

So ist es nicht verwunderlich, dass die 
Anwendung von Hyaluronsäure nach me-
chanischer Instrumentierung die parodon-
talen Parameter im Vergleich zur SRP-Be-
handlung allein verbessert.

Ein Review mit Metaanalyse zeigte, dass 
durch adjuvante Gabe von HA in der ge-
wichteten mittleren Differenz aller ausge- 
werteten Studien im Vergleich zur Instru-
mentierung allein sowohl eine Verbesserung 
des klinischen Attachments als auch der 
Sondierungstiefe erreicht werden kann.18

HA verbessert auch die lokalen Entzün-
dungsparameter, gekennzeichnet durch 
signifikante Reduktion des Sondierungs-
blutens (BOP) im Vergleich zum SRP alleine.

Potenzial der Kombinations- 
therapie Reinigungsgel/vernetzte 
Hyaluronsäure

Der positive Effekt der adjuvanten An-
wendung des „Clean & Seal“-Konzeptes 
wurde klinisch bereits sowohl bei der AIT 
als auch bei der UPT bewiesen.

In einer kontrollierten Vergleichsstudie 
wurden Patienten im Rahmen der AIT 
entweder mittels Intrumentierung alleine 
oder unterstützt mit dem „Clean & Seal“-
Protokoll behandelt.

Abb. 2: Röntgenbefund im 1. Quadranten zeigt den starken Knochenabbau. – Abb. 3: Klinisches 

Ausgangsbild mit 7 mm Sondierungstiefe und positivem Blutungsindex an Zahn 12. 
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Neun Monate nach Behandlung zeigte die 
„Clean & Seal“-Gruppe signifikant bes-
sere Parodontalparameter, gekennzeichnet 
durch eine > 1 mm größere Taschenreduk-
tion, einen > 1 mm höheren Attachment-
gewinn sowie ein um > 30 % reduziertes 
Auftreten von Sondierungsblutung.19

In einer klinischen Fallserie wurden bei tie-
fen entzündeten persistierenden Taschen, 
anstelle einer vorgesehenen CPT, eine 
Instrumentierung unterstützt mit dem 
„Clean & Seal“-Protokoll durchgeführt. 
Es wurde sowohl eine signifikante Reduk-
tion der Sondierungstiefe als auch des 
klinischen Attachmentverlustes von mehr 
als 2 mm erzielt werden. 

Weiterhin konnten die lokalen Entzün-
dungsparameter signifikant von fast 100 % 
auf 40,1 % reduziert werden.20

Case Report

Die Patientin stellte sich in unserer Praxis 
bezüglich parodontaler Beschwerden vor 

(Abb. 1). Die Patientin gab an, in der Ver-
gangenheit bereits in parodontaler Be-
handlung gewesen zu sein. Darüber hi-
naus äußerte die Patientin den Wunsch 
nach prothetischer Rehabilitation. Im Rah-
men eines ganzheitlichen Behandlungs-
konzeptes wurden nichterhaltungswür-
dige Zähne extrahiert und sowohl im 
Ober- als auch im Unterkiefer eine Kom-
bination aus festsitzendem und heraus-
nehmbarem Zahnersatz geplant. 

Parodontologisch zeigten sich multiple 
vertiefte Taschensondierungstiefen. Be-
sonders im Bereich distal des Zahnes 12 
konnte ein stark ausgeprägter röntgeno-
logisch sichtbarer Knochenabbau in Kom-
bination mit einer Taschensondierungs-
tiefe von 7 mm und positivem Bleeding 
on Probing (BOP) festgestellt werden 
(Abb. 2 und 3). 

Wir entschieden uns gegen eine parodon-
talchirurgische Therapie an beschriebe-
nem Zahn im I. Quadranten. Stattdessen 
verwendeten wir das neue nichtchirurgi-

sche parodontale „Clean & Seal“-Verfah-
ren. Wie in unserem Protokoll vorgesehen, 
wurde ein gründliches Scaling & Root 
Planing (SRP) mit Hand- und Ultraschall-
instrumenten unter Infiltrationsanästhe-
sie und einer begleitenden Anwendung 
des Reinigungsgels (PERISOLV, REGEDENT 
GmbH) zur Unterstützung der Biofilm-
entfernung durchgeführt. Nach dem Zu-
sammenmischen der beiden Komponen-
ten (Abb. 4 und 5) wird dafür das Gel mit 
einer stumpfen Kanüle tief in die Tasche 
eingebracht und nach einer Einwirkzeit 
von ca. 60 Sekunden mit dem mechani-
schen Scaling fortgefahren. Dieses Ver-
fahren wird mehrfach wiederholt, bis 
keine sichtbaren Konkremente mehr aus 
der Tasche austreten. Nach Abschluss der 
Instrumentierung wird die Tasche mit der 
kreuzvernetzten Hyaluronsäure (xHyA; 
hyaDENT BG, REGEDENT GmbH; Abb. 6) 
zur Förderung des Heilungsprozesses  
gefüllt (Abb. 7). Der Vorteil in der Appli-
kation von hyaDENT BG im Vergleich zu 
Schmelz-Matrix-Proteinen ist, dass die 
Wundstelle weder trocken noch blutarm 

Abb. 4: Instrumente und Materialien für subgingivale Instrumentierung und „Clean & Seal“. – 

Abb. 5: Mischen der beiden Komponenten von PERISOLV. – Abb. 6: Vernetzte Hyaluronsäure 

(xHyA, hyaDENT BG).

Abb. 7: Situation nach Einbringen der Hyaluronsäure in die gereinigte Tasche. – Abb. 8: Röntgen-

bild nach sechs Monaten zeigt eine deutliche Verbesserung der Knochensituation, sowohl um 

die verbliebenen Zähne als auch um die Implantate. – Abb. 9: Klinisches Bild an Zahn 12 sechs 

Monate nach Instrumentierung mit deutlich verringerter Taschentiefe von 4mm ohne BOP.
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sein muss und keine Konditionierung der 
Wurzeloberfl äche erforderlich ist. 

Im Rahmen einer ganzheitlichen Vorge-
hensweise wurde sowohl im gesamten 
I. Quadranten als auch an weiteren pa-
rodontal kompromittierten Zähnen und 
Implantaten mit periimplantären Entzün-
dungen eine subgingivale Instrumentie-
rung in Kombination mit dem „Clean & 
Seal“-Konzept angewendet. Somit sollte 
die gesamte Biofi lmlast deutlich reduziert 
werden und die parodontale Regenera-
tionsfähigkeit maximal gefördert werden. 
Im Nachgang wurde nach den ersten drei 
Tagen nach der Therapie erneut vernetzte 
Hyaluronsäure in die vertieften Taschen 
ab 5 mm Sondierungstiefe eingelegt. 

Nach einer Wartezeit von sechs Monaten 
erfolgte die Befundevaluation. Hier konnte
bereits eine deutliche Reduktion der Ta-
schensondierungstiefen und eine Aufl ö-
sung der Entzündungsparameter festge-
stellt werden (Abb. 8 und 9). Darüber hi-
naus zeigte sich im weiteren Verlauf eben-
falls röntgenologisch eine beginnende 
knöcherne Ausheilung, sowohl um die 
ehemals parodontal beherdeten Zähne als
auch um die anfangs infi zierten Implan-
tate im Unterkiefer (Abb. 8). Durch den 
Erfolg der Therapie mittels des „Clean & 
Seal“-Konzeptes konnte der Patientin eine
chirurgische Intervention erspart werden 
und der Zahnersatz erfolgreich einge-
gliedert werden. Abbildung 10 zeigt den 
radiologischen Befund mit stark verbes-
serter knöcherner Konsolidierung von 
Zahn 12 nach zwölf Monaten.

Auch 18 Monate nach „Clean & Seal“ 
zeigt sich eine stabile parodontale Situa-
tion (Abb. 11 und 12). Weiterhin niedrige 
Taschensondierungstiefen um Zahn 12 von
3 mm und eine nahezu komplette radio-
logische Ausheilung des anfänglichen 
großfl ächigen Defektes. Ebenso können in
ganzheitlicher Betrachtung stabile paro-
dontale und periimplantäre Verhältnisse 
festgestellt werden. Diese zeigen sich so-
wohl klinisch als auch röntgenologisch. 

Fazit

Die adjuvante Verwendung eines Hypo-
chlorit-Gels bei der geschlossenen sub-
gingivalen Instrumentierung unterstützt 

die mechanische Entfernung des Biofi lmes.
Durch die anschließende Versiegelung
des Wundraumes mit vernetzter Hyaluron-
säure wird die Wundraumstabilisierung 
verbessert, die Wundheilung beschleu-
nigt und regenerative Prozesse zur paro-
dontalen und periimplantären Gewebe-
regeneration unterstützt. Dadurch werden
relevante Erfolgskriterien für einen vor-
hersagbaren regenerativen Behandlungs-
erfolg bei komplexen Defekten verbes-
sert und das Therapiespektrum unserer 
nichtchirurgischen Parodontaltherapie 
erneut erweitert und optimiert.

Abb. 10: Radiologischer Befund nach zwölf Monaten zeigt deutlich verbesserte parodontale 

knöcherne Situation. – Abb. 11: Klinisches Bild 18 Monate nach Instrumentierung; Zahn 12 TST 

von 4 mm ohne BOP. – Abb. 12: Radiologischer Befund 18 Monate nach der Behandlung mit 

stabilisiertem parodontalen Knochenniveau (Zahnangabe 12, TST ca 4 mm ohne BOP).

DR. FREDERIC KAUFFMANN
Kieferchirurgische Gemeinschaftspraxis 
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www.kieferchirurgie.org
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Dürfen wir 
Bio� lme abtöten?

Sie fordern „Schluss mit Abtöten“. 
Warum sehen Sie antibakterielle Pro-
phylaxe-Maßnahmen zunehmend kri-
tisch?
Prof Hahn: Die uns besiedelnden Bakte-
rien (die sogenannten Mikrobiome) und 
unser Organismus haben sich im Zuge der 
Evolution gemeinsam in einer Symbiose 
entwickelt. Viele Stoffwechselprodukte, 
die unser Körper zum Leben benötigt, 
stellen die Bakterien für uns her (auch im 
Mund). Bio� lme sind deren natürlicher 
Lebensraum und nicht kausal krankheits-
erregend. Ferner reguliert ein eubiotisches
Mikrobiom Pathobionten und schützt 
damit vor Erkrankungen wie Karies oder 
Parodontitis.

Ein wiederkehrendes Abtöten aller Bakte-
rien im Zuge antibakterieller Prophylaxe-
Maßnahmen reduziert Pathobionten wie 
Eubionten, eine Verschiebung der im 
Krankheitsfall dysbiotischen zur gesunden
eubiotischen Flora bleibt aus. Auch die 
Umfeldbedingungen, die zur dysbiotischen
Flora geführt haben (z. B. zuckerreiche 

Ernährung oder Zahn� eischtaschen), wer-
den durch antibakterielle Konzepte nicht 
kausal beein� usst. Darüber hinaus wer-
den durch antibakterielle Maßnahmen 
wichtige gesundheitsfördernde Bakte-
rien reduziert, die z. B. auf dem Zungen-
grund Nitrat aus der Nahrung reduzieren 
und wichtige Signalmoleküle z. B. bei der 
Blutdruckregulation bilden. 

Welche Alternativen empfehlen Sie?
Prof. Hahn: Unser Ziel muss sein, orale 
Bakterien zu lenken, statt sie zu eliminie-
ren, indem wir stabile Voraussetzungen 
schaffen für eine eubiotische Mund� ora. 
Es gilt Eubionten im Wachstum gezielt 
zu fördern und Pathobionten selektiv zu 
hemmen. 

Begleitend zur Behandlung von Krankhei-
ten wie Karies oder Parodontitis können 
Probiotika z. B. als Lutschtabletten oder 
Sachets 1x täglich verabreicht werden 
(z. B. OraLactin, Cumdente). Probiotika 
enthalten lebende Bakterien, die mittels 
bakterieller Signalstoffe (sog. Bacteriocide)

Pathobionten selektiv hemmen können 
und so allmählich zu einer Verschiebung 
hin zu einer gesunden Mund� ora beitra-
gen. 

Brandneu sind Zahnpasten und Mund-
spülungen mit Pre- und Postbiotika (Ora-
Lactin). Prebiotika basieren auf natürlichen
Ballaststoffen oder Aminosäuren, die das 
Wachstum der gesundheitsfördernden 
Keime selektiv begünstigen; Postbiotika 
sind genau die bakteriellen Signalmole-
küle, die Pathobionten selektiv hemmen. 
So kann beim täglichen Zähneputzen oder
Spülen eine dysbiotische Flora regene-
riert und eine eubiotische Flora stabilisiert 
werden. 

Wie setzen Sie das in der Praxis um?
Prof. Hahn: Wir begleiten jede PA-The-
rapie, PZR oder UPT (bei Entzündungs-
zeichen) wie auch alle entzündlichen 
periimplantären Behandlungen mit der 
Gabe von Probiotika. Danach empfehlen 
wir generell eine pre- und postbiotische 
häusliche Mundhygiene, z. B. OraLactin 
Zahncreme mit Fluorid ab dem 6. Lebens-
jahr oder ggf. auch begleitend OraLactin 
Mundspülung ab dem 3. Lebensjahr, zu-
meist jedoch bei Erwachsenen mit Zahn-
� eischentzündungen.

Professor Hahn, vielen Dank für das 
Interview.

Interview mit Prof. Dr. Rainer Hahn, Leiter der Abteilung Prävention an der 
Danube Private University Krems

UNIV.-PROF. DR. RAINER HAHN
Zahnärztliche Privatklinik Tübingen
Ärztl. Leiter: Univ.-Prof. Dr. Rainer Hahn
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen
Tel.: +49 7071 9755724
klinik@zahnerhaltung.com 
http://www.zahnerhaltung.com
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Elefanten gehören zu den Tierarten, die 
stark vom Aussterben bedroht sind. In 
den Regionen Afrika und Asien � ndet 
man heute nurmehr drei verbliebene Ele-
fantenarten. Im Miozän war dies noch
ganz anders. Auf der Erde lebten damals 
viele verschiedene Arten von Rüsseltie-
ren. Das damals vorherrschende tropische 
Klima ermöglichte ihnen das Überleben 
auch in Mitteleuropa. Ein Forscherteam 
der Universität Tübingen und des Sencken-
berg Centre for Human Evolution and 
Palaeoenvironment untersuchte nun erst-
mals die Überreste von Rüsseltieren, die 
man in der Tongrube Hammerschmiede 
bei Pforzen im Ostallgäu aufgefunden
hatte. Die Rüsseltiere lebten dort offen-
bar vor rund 11,5 Millionen Jahren – in 
etwa demselben Zeitraum wie auch
„Udo“, der erste zweibeinige Menschen-
affe Danuvius guggenmosi, dessen Ent-
deckung die Hammerschmiede weltwei-
ten Bekanntheitsgrad verdankt.

Rüsseltiere sind die größten Landsäuge-
tiere, die wir kennen. Die Fossilien der 

Stoßzähne im Ober- und Unterkiefer
Forscher untersuchen Gebisse von Ur-Elefanten im Allgäu

Mitten im Allgäu lebten vor 11,5 Millionen Jahren Elefanten. Gebiss- und Skelettanalysen liefern Tübinger Wissenschaft-
lern nun neue Erkenntnisse zu deren Lebensgewohnheiten.

© stuporter – stock.adobe.com

Unterkieferknochen mit Milchzähnen (oben) und Milchhauer, dem unteren Stoßzahn (unten) des 

jungen Deinotheren Deinotherium levius aus der Hammerschmiede.

© A. Fatz und G. Konidaris© A. Fatz und G. Konidaris
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aufgefundenen acht Tiere konnten die 
Forscher insgesamt zwei Arten zuordnen. 
Einmal dem ausgestorbenen Hauerele-
fanten (Deinotherien – vom altgriechischen
Wort „deinos“ für schrecklich und „the-
rion“ für Tier). Bei diesen Funden handelte
es sich überwiegend um Jungtiere der Art 
Deinotherium levius. Diese primitive Fa-
milie der Dickhäuter hatte sich in der Evo-
lution vor 30 Millionen Jahren von den 
übrigen Rüsseltieren getrennt. Ihre cha-
rakteristischen Merkmale sind rückwärts 
gekrümmte, hauerartige untere Stoß-
zähne. Zudem fehlen die sonst für Ele-
fanten typischen oberen Stoßzähne.

„Von besonderer Bedeutung ist eine Ent-
deckung aus dem Jahr 2020, da wurde 
erstmals ein Teilskelett eines wenige Mo-
nate alten Deinotheriumbabys gefun-
den“, berichtet Dr. George Konidaris, Erst-
autor der Studie. Das durch 24 Skelett-
elemente – darunter Unterkiefer, Rippen, 
Becken sowie Schien- und Wadenbein – 
dokumentierte Jungtier habe in unmittel-
barer Nachbarschaft zu einem Weibchen 
von Danuvius gelegen. Dieser Fund sei 
ein Glücksfall für die Wissenschaft. „Noch 
nie zuvor war ein solches Jungtier ent-
deckt worden, das sowohl die bleiben-

den Hauer als auch noch deren Vorläufer 
aus dem Milchgebiss aufweist. Diese kurze
Phase im Leben der Rüsseltiere wird sel-
ten durch Fossilien dokumentiert. Der
Fund hat daher große Bedeutung für ein 
besseres Verständnis der Individual- und 
Lebensgeschichte der Deinotherien.“

Tatsächlich handelt es sich hier erst um 
den dritten entdeckten Nachweis welt-
weit von Milchhauern bei Deinotherien. 
„Der Milchhauer des Jungtieres wurde 
gleich neben dessen Unterkiefer gefun-
den. Computertomogra� sche Aufnahmen
vom Kiefer zeigen außerdem die Keime 
der permanenten Hauer, die bereits tief im
Knochengewebe angelegt waren“, erläu-
tert der Grabungsleiter Thomas Lechner. 
Der Unterkiefer weist ansonsten keine 
weiteren Zahnkeime auf, nur Milchba-
ckenzähne. Daraus schließen die Forscher, 
dass die permanenten Hauer bereits zu 
einem sehr frühen Zeitpunkt der Ent-
wicklung durchbrachen, als das Milchge-
biss noch komplett war. Ganz ähnlich 
verhält es sich auch bei den heute leben-
den Elefanten, ihren entfernten Verwand-
ten. Die Hauer waren demnach die ersten 
sichtbaren Zähne im Dauergebiss dieser 
Tiere.

Die zweite Rüsseltierart der Hammer-
schmiede ist der elefantenartige Tetralo-
phodon longirostris. Diese höckerzahn-
tragenden Großsäuger unterscheiden 
sich von echten Elefanten und Mammuts 
auch durch ihre Stoßzähne im Ober- und 
Unterkiefer. Das bedeutendste hier ent-
deckte Exemplar ist ein Teilskelett eines 
ausgewachsenen Bullen, das bereits vor 
mehr als 40 Jahren durch die beiden All-
gäuer Hobby-Archäologen Sigulf Guggen-
mos und Manfred Schmid ausgegraben 
wurde. Die mächtigen Stoßzähne sowie 
Größe und Abnutzungsgrad der Backen-
zähne lassen auf ein Alter zwischen 37 
und 48 Jahren schließen. „Sein Lebend-
gewicht war gut zehn Tonnen und die 
Schulterhöhe etwa 3,5 Meter“, erklärt 
George Konidaris. Die Abnutzung der 
Zähne verrät den Wissenschaftlern zudem
einiges über das Nahrungsspektrum der 
Dickhäuter. Während Tetralophodon wahr-
scheinlich eine Mischnahrung aus Blät-
tern, Zweigen und Gras bevorzugte, war 
Deinotherium offenbar ein reiner Blatt-
fresser. Diese unterschiedlichen Nahrungs-
nischen ermöglichten die Koexistenz der 
beiden großen P� anzenfresser im Öko-
system Hammerschmiede.

Klimawandel 

Die Funde der Dickhäuter aus dem Allgäu 
seien für die zeitliche Einordnung der Evo-
lution dieser Rüsseltiere von herausragen-
der Bedeutung, resümiert Prof. Madelaine
Böhme, Leiterin des Forschungsprojektes 
Hammerschmiede. Das gemeinsame Vor-
kommen beider Arten in Europa doku-
mentiere einen erdgeschichtlich relativ 
kurzen Zeitabschnitt, der durch relative 
Trockenheit und sehr hohe Temperaturen 
gekennzeichnet war. Der nach Europa mi-
grierte Tetralophodon habe sich in dieser 
Phase gegenüber primitiveren höcker-
zahntragenden Elefantenartigen durch-
gesetzt. Das nach elf Millionen Jahren zu-
nehmend feuchter werdende Klima führte
dann zu einem Umbruch bei den großen 
Säugetieren Europas. Die zunehmende Be-
waldung bot den blattfressenden Hauer-
elefanten reichlich Nahrung und ermög-
lichte ihnen eine weitere Zunahme ihrer 
Körpergröße, was zur Evolution der neuen
Art Deinotherium giganteum führte.

Ingrid Scholz

Oberer Stoßzahn (oben) und oberer dritter Backenzahn des Gomphotheren Tetralophodon lon-

girostris aus der Hammerschmiede.

© A. Fatz und G. Konidaris© A. Fatz und G. Konidaris
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Kursinhalte

Ziel dieser Weiterqualifizierung der eazf ist die Vermittlung von 
zahnmedizinischem Abrechnungswissen zu allen relevanten 
Gebührenpositionen, um die Abrechnung zahnärztlicher 
Leistungen professionell und rechtssicher durchführen zu 
können. Hierbei wird auch Wert auf betriebswirtschaftliche 
Aspekte gelegt. Abrechnungsmanager/-innen tragen so zur 
Honorar- und Umsatzsteigerung und damit zum wirtschaftli-
chen Erfolg der Praxis bei.

Die Weiterqualifizierung ist modular aufgebaut. Durch den 
Wechsel von Präsenzunterricht, Online-Schulung, Eigenstudium 
und Workshop werden alle vermittelten Inhalte während des 
Lehrgangs intensiv geübt und vertieft.

Betriebswirtschaft in der Zahnarztpraxis 
Grundlagen: Aufgaben der Körperschaften, Gebührensysteme 
Kommunikation mit Patienten und Erstattungsstellen 
Abrechnung Bema und GOZ, auch Analogleistungen 

 (ohne KFO) 
Abrechnung BEL II und BEB mit Chairside-Leistungen 
Konservierende Leistungen, ZE, Chirurgie, Implantologie, 

 PAR/PZR, KBR, Gnathologie 
Schnittstellen zwischen Bema und GOZ 
Integration von Abrechnungsprozessen im QM 
Abrechnungsverfahren und Formulare KZVB, Dokumentation 
Richtlinien und Formulare BLZK / BZÄK / Verwaltung 
Der Behandlungsvertrag 
Abtretung von Forderungen (Factoring), Verjährung und 

 Verwirkung von Forderungen 
Kalkulation von zahnärztlichen Leistungen

Dauer der Aufstiegsfortbildung
Die Weiterqualifizierung zur/zum Abrechnungsmanager/-in 
eazf dauert insgesamt sechs Monate und wird berufsbeglei-
tend in München und Nürnberg angeboten.

Zulassungsvoraussetzungen/Anmeldeunterlagen

Nachweis über das Bestehen der Abschlussprüfung 
 (Prüfungszeugnis einer deutschen Zahnärztekammer) 
 als ZFA in Kopie 

Nachweis einer mindestens einjährigen beruflichen 
 Tätigkeit als ZAH/ZFA

Prüfung und Zertifikat

Die Abschlussprüfung wird vor einem Prüfungsausschuss 
der eazf abgelegt. Die Prüfung ist in einen schriftlichen 
und einen mündlichen Teil gegliedert. Nach bestandener 
Prüfung erhalten die Teilnehmer das Zertifikat „Abrechnungs- 

manager/-in eazf“ einschließlich eines Abschlusszeugnisses 
der eazf mit den in der Weiterqualifizierung erbrachten 
Leistungsnachweisen.

Kurs- und Prüfungsgebühren

Die Kursgebühr für diese Weiterqualifizierung beträgt € 2.950,00. 
Die Zahlung der Kursgebühr kann ohne Mehrkosten in monat-
lichen Raten erfolgen. In der Kursgebühr sind digitale Kurs- 
unterlagen sowie Erfrischungsgetränke und Kaffee enthalten. 
Nach Eingang der geforderten Unterlagen erhalten Sie eine 
Anmeldebestätigung bzw. Rechnung und Informationen zu 
Kursablauf und Terminen. Die Kosten für die Abschlussprüfung 
vor dem Prüfungsausschuss der eazf betragen € 350,00.

Weiterführende Qualifikation

Zur Vertiefung der Kenntnisse in speziellen Abrechnungs- 
bereichen bietet die eazf ein umfangreiches Angebot an 
Einzelkursen. Informationen hierzu finden Sie unter 
www.eazf.de

Abrechnungsmanager/-in eazf 
 
Berufsbegleitende Weiterqualifizierung  
 München  Nürnberg

www.aufstiegsfortbildungen.info

 

Flößergasse 1  
81369 München 
www.eazf.de

eazf GmbH

Ansprechpartnerin

Kerstin Sigllechner 
Tel.: 089 230211462 
Fax: 089 230211438

Tel.: 089 230211462 
Fax: 089 230211438 
E-Mail: info@eazf.de
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KURS-NR. THEMA DOZENT DATEN € PKT ZIELGRUPPE

Z73826 Betreuung des parodontal erkrankten 
Patienten: Erkennen – behandeln –  
nachsorgen!

Sabine Deutsch Fr., 17.11.2023
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

450 0 ZAH/ZFA, ZMF

Z63829 Basics & more – Reparaturen und 
Wiederherstellungen von Zahnersatz

Irmgard Marischler Fr., 17.11.2023
09.00 Uhr, München Akademie

365 8 ZA, ZAH/ZFA, ZMV, 
PM

Z73825 Die neue PAR-Richtlinie und deren 
richtige Umsetzung in der Praxis

Tatjana Herold Fr., 17.11.2023
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

365 0 ZAH/ZFA, ZMF, ZMP, 
DH

Z73465 Update Notfallmanagement in der 
zahnärztlichen Praxis

Jürgen Krehle, 
Dennis Wölfle

Fr., 17.11.2023
14.00 Uhr, ONLINE-Fortbildung

175 3 ZA, ZÄ, ZAH/ZFA, ZMV, 
PM, ZMF, ZMP, DH

Z73620-7 BWL – Grundkenntnisse der GOZ- 
Abrechnung und Auszüge aus der GOÄ

Irmgard Marischler Sa., 18.11.2023
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

125 8 ZA, ZAH/ZFA, ASS, 
PM

Z63467 Therapie der Periimplantitis Prof. Dr. Dr. Matthias 
Folwaczny

Sa., 18.11.2023
09.00 Uhr, München Akademie

495 11 ZA, ZÄ

Z63469 State of the Art  
in der Implantatprothetik

Dr. Michael Hopp Sa., 18.11.2023
09.00 Uhr, München Flößergasse

445 8 ZA, ZÄ

Z73468 Hands-on-Chirurgie:  
Schnittführung und Nahttechnik

Prof. Dr. Jörg 
Neugebauer

Sa., 18.11.2023
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

495 11 ZA, ZÄ

Z73467 Tag der Akademie: Zahnärztliche 
Prothetik Up to date – Ein Überblick

Prof. Dr. Sebastian 
Hahnel

Sa., 18.11.2023
09.30 Uhr, Fürth Stadthalle

195 7 ZA, ZÄ

Z73473 Aktualisierung der Kenntnisse im 
Arbeitsschutz der BLZK – BuS-Dienst

Matthias Hajek Mi., 22.11.2023
14.00 Uhr, Nürnberg Akademie

175 6 ZA, ZÄ

Z63620-8 BWL – Abrechnung nach BEMA  
mit Fallbeispielen

Irmgard Marischler Sa., 25.11.2023
09.00 Uhr, München Flößergasse

125 8 ZA, ZAH/ZFA, ASS, 
PM

Z73815-1 Das Provisorium – Eine wichtige Rolle 
im interdisziplinären Behandlungs-
konzept

Konrad Uhl Sa., 25.11.2023
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

375 0 ZAH/ZFA

Z73831 Röntgenkurs für ZFA zum Erwerb der 
Kenntnisse im Strahlenschutz

Dr. Moritz Kipping Mo., 27.11.2023
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

450 0 ZAH/ZFA

Z63832 Down to the roots – Die subgingivale 
Instrumentierung (Therapiestufe 2)

Kerstin Kaufmann, 
Daniela Brunhofer

Mo., 27.11.2023
09.00 Uhr, München Akademie

975 0 ZMP

Z63834 Back to the roots – PAR-Refresh  
für DH und ZMF

Sabine Deutsch Sa., 02.12.2023
09.00 Uhr, München Flößergasse

365 0 ZMF, DH

Z73620-8 BWL – Abrechnung nach BEMA  
mit Fallbeispielen

Irmgard Marischler Sa., 02.12.2023
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

125 8 ZA, ZAH/ZFA, ASS, 
PM

Z33204 Prophylaxe Basiskurs Monika Hügerich, 
Kerstin Kaufmann, 
Daniela Brunhofer

Mo., 04.12.2023
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

950 0 ZAH/ZFA

Z73832 Die professionelle Zahnreinigung – 
PZR-Intensivkurs

Sabine Deutsch, 
Karin Schwengsbier

Mo., 04.12.2023
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

575 0 ZAH/ZFA

Z13100-7 Systemische PAR im Praxisalltag –  
So machen wir es

Prof. Dr. Bettina 
Dannewitz

Di., 05.12.2023
20.00 Uhr, Würzburg CCW 
Maritim Hotel

70 2 ZA, ZÄ

Z63842 Aktualisierung der Kenntnisse  
im Strahlenschutz für ZFA

Dr. Christian Öttl Mi., 06.12.2023
13.00 Uhr, ONLINE-Fortbildung

95 0 ZAH/ZFA

Z63620-9 BWL – ZE-Abrechnung, Festzuschüsse 
und Dokumentation

Irmgard Marischler, 
Dr. Rüdiger Schott

Sa., 09.12.2023
09.00 Uhr, München Akademie

125 8 ZA, ZAH/ZFA, ASS, 
PM

Z73495 Chirurgie und Implantologie –  
Basiskurs

Dr. Daniel Schulz Fr., 08.12.2023
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

495 11 ZA, ZÄ

Z73496 Chirurgie und Implantologie –  
Aufbaukurs

Dr. Daniel Schulz Sa., 09.12.2023
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

495 11 ZA, ZÄ

Z73620-9 BWL – ZE-Abrechnung, Festzuschüsse 
und Dokumentation

Irmgard Marischler, 
Dr. Rüdiger Schott

Sa., 16.12.2023
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

125 8 ZA, ZAH/ZFA, ASS, 
PM

Z63508 Parodontalchirurgie – Indikation, 
Methoden, Ergebnisse

Prof. Dr. Dr. Matthias 
Folwaczny

Sa., 16.12.2023
09.00 Uhr, München Akademie

495 11 ZA, ZÄ

A74701 Deep Scaling – Aufbaukurs für ZMP 
(Therapiestufe PSI 3–4)

Sabine Deutsch, 
Kerstin Kaufmann

Di., 02.01.2024
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

995 0 PP

A64702 Röntgenkurs für ZFA zum Erwerb  
der Kenntnisse im Strahlenschutz

Dr. Christian Öttl Mo., 15.01.2024
09.00 Uhr, München Akademie

475 0 PP

A64703 Aktualisierung der Kenntnisse  
im Strahlenschutz für ZFA

Dr. Christian Öttl Mi., 17.01.2024
15.00 Uhr, ONLINE-Fortbildung

95 0 PP

A74003-1 Kursserie Myodiagnostik:  
Einführung in die MD

Dr. Eva Meierhöfer, 
Rainer Wittmann

Fr., 19.01.2024
09.00 Uhr, Nürnberg Akademie

475 18 ZA

eazf Fortbildungen
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Kursprogramm Betriebswirtschaft

DATUM ORT UHRZEIT KURS THEMEN

20. Januar 2024
3. Februar 2024

München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr BWL 1 Betriebswirtschaft für Zahnmediziner
Kostenmanagement aus der Sicht des Zahnarztes 
Praxisbericht

9. März 2024
13. April 2024

München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

BWL 2 Grundsätzliche Gedanken und Ausblicke zur Niederlassung
Praxisfinanzierung, Businessplan und Fördermöglichkeiten
Versicherungen und Vorsorge
Das Zulassungsverfahren
Wissenswertes aus dem Steuerrecht

8. Juni 2024
22. Juni 2024

München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

BWL 3 Rechte und Pflichten in der Berufsausübung
Wichtige Verträge und juristische Tipps zur Vertragsgestaltung
Praxisformen und Kooperationsmöglichkeiten

6. Juli 2024
20. Juli 2024

München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

BWL 4 Wie mache ich meine Praxis zur Marke?
Praxismarketing oder berufswidrige Werbung?
Unternehmerische Steuerungsinstrumente
Spannungsfeld Umsatz, Rentabilität, Liquidität

20. Juli 2024
14. September 2024

München
Nürnberg

9.00–16.00 Uhr
9.00–16.00 Uhr

BWL 5 Workshop für Existenzgründer

20. September 2024
27. September 2024

München
Nürnberg

14.00–19.00 Uhr
14.00–19.00 Uhr

BWL 6A Erfolgreiche Personalarbeit – Ein Praxiskonzept

21. September 2024
28. September 2024

München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

BWL 6B Erfolgreiche Personalarbeit – Ausbildungswesen
Erfolgreiche Personalarbeit – Mitarbeiterführung
Arbeitsrecht in der Zahnarztpraxis

28. September 2024
12. Oktober 2024

München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

BWL 7 Vertragszahnärztliche Abrechnung
Honorarverteilungsmaßstab (HVM)
Ordnungsgemäße Dokumentation
Patientenkommunikation

27. Januar 2024
12. Oktober 2024
9. November 2024

München
München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

ABR 1 Grundkenntnisse der GOZ-Abrechnung  
und Auszüge aus der GOÄ Einsteigerkurs

3. Februar 2024
16. November 2024
23. November 2023

München
München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

ABR 2 Abrechnung nach BEMA mit Fallbeispielen Einsteigerkurs

6. April 2024
30. November 2024
7. Dezember 2024

München
München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

ABR 3 Grundkenntnisse der ZE-Abrechnung  
und befundorientierte Festzuschüsse Einsteigerkurs

Kursgebühr für Zahnärzte: 150 Euro je Seminar

Kursgebühr für angestellte Zahnärzte und Assistenten: 125 Euro je Seminar

Veranstaltungsorte: eazf München, Flößergasse 1, 81369 München bzw. eazf Nürnberg, Laufertorgraben 10, 90489 Nürnberg

Anmeldung und Informationen: eazf GmbH, Fallstraße 34, 81369 München, Telefon: 089 230211-400,

Fax: 089 230211-406, E-Mail: info@eazf.de, www.eazf.de/sites/bwl-curriculum
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Niederlassungs- und  
Praxisabgabeseminare 2024

NIEDERLASSUNGSSEMINAR

09.00 Uhr Praxisgründung mit System – Ein Leitfaden
 –  Grundsätzliche Gedanken zur Niederlassung: 

Standort, Patientenstamm, Praxisform, Zeitplan
 – Überlegungen zum Raumkonzept
 – Arbeitssicherheit (BuS-Dienst), Hygiene, QM
 – Personalkonzept und Personalgewinnung
 – Entwicklung einer Praxismarke
 – Begleitung der Praxisgründung von A – Z

10.30 Uhr Kaffeepause und Praxisforum

11.00 Uhr Versicherungen und Vorsorgeplan
 – Welche Versicherungen sind zwingend nötig?
 – Existenzschutz bei Berufsunfähigkeit/Krankheit
 – Welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden?
 – Gesetzliche oder private Krankenversicherung?
 – VVG – Beratung und Gruppenverträge

12.15 Uhr Mittagspause und Praxisforum

13.15 Uhr Praxisformen und wichtige Verträge
 – Welche Praxisformen gibt es? 
 –  Wichtige Verträge: Praxiskauf- bzw. -übergabe- 

vertrag, Berufsausübungsgemeinschaft, MVZ
 – Übergangs-Berufsausübungsgemeinschaft 
 – Mietvertrag: Was ist zu beachten? 
 – Arbeitsrechtliche Aspekte der Praxisübernahme

15.15 Uhr Kaffeepause und Praxisforum

15.45 Uhr Steuerliche Aspekte und Praxisfinanzierung
 – Organisation Rechnungswesen und Controlling
 – Die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
 – Steuerarten, Liquiditätsfallen, Immobilien
 – Möglichkeiten der Lohnoptimierung
 – Verfahren und Kriterien zur Praxiswertermittlung
 – Kapitalbedarf, Finanzierung und Businessplan
 – Staatliche Fördermöglichkeiten

17.00 Uhr Seminarende

PRAXISABGABESEMINAR

09.00 Uhr Betriebswirtschaftliche und steuerliche Aspekte
 – Sind Investitionen noch sinnvoll? 
 – Freibeträge und Steuervergünstigungen 
 –  Verfahren und Kriterien zur Praxiswertermittlung 
 –  Nachfolgegestaltung mit Angehörigen: 

Schenken oder verkaufen? 
 –  Möglichkeiten zur Minderung der  

Schenkungs- bzw. Erbschaftssteuer 
 – Besteuerung von Rentnern

10.30 Uhr Kaffeepause und Praxisforum

11.00 Uhr Praxisabgabe mit System – Ein Leitfaden
 – Rahmenbedingungen und Entwicklungen 
 – Einflussfaktoren für die erfolgreiche Praxisabgabe
 – Abgabe der Zulassung und Meldeordnung 
 – Wichtige Formalien der Praxisabgabe 
 – Praxisschließung – Was ist zu beachten?

12.15 Uhr Mittagspause und Praxisforum

13.15 Uhr Planung der Altersvorsorge
 –  Versorgungslücke im Alter: 

Reicht die berufsständische Versorgung aus?
 – Überprüfung der Krankenversicherung im Alter
 – Macht eine Pflegezusatzversicherung Sinn?

14.30 Uhr Strategien für eine erfolgreiche Praxisabgabe
 – Wie hebe ich die Praxis aus der Masse hervor?
 – Drei Schritte zur optimalen Übergabe

15.15 Uhr Kaffeepause und Praxisforum

15.45 Uhr Rechtliche Aspekte
 – Praxisabgabevertrag 
 – Übergangs-Berufsausübungsgemeinschaft
 – Worauf ist beim Mietvertrag zu achten? 
 – Aufbewahrungspflicht der Patientenkartei
 – Arbeitsrechtliche Aspekte der Praxis

17.00 Uhr Seminarende

Kursgebühr: 75 Euro (inklusive Mittagessen, Kaffeepausen und ausführlicher digitaler Kursunterlagen)

Veranstaltungsorte:  eazf Seminarzentrum München, Flößergasse 1, 81369 München 

eazf Nürnberg, Laufertorgraben 10, 90489 Nürnberg 

eazf Seminarzentrum Regensburg, Prüfeninger Schloßstraße 2a, 93051 Regensburg

Anmeldung: eazf GmbH, Fallstraße 34, 81369 München, Telefon: 089 230211-400, E-Mail: info@eazf.de, www.eazf.de

Termine:

24. Februar 2024, München

20. April 2024, Nürnberg

13. Juli 2024, Regensburg 

9. November 2024, München

Uhrzeit:

9.00–17.00 Uhr

Hinweis:

Niederlassungsseminare und Praxisabgabe seminare finden jeweils am 

selben Tag und Ort statt. Im Rahmen eines Praxisforums können Praxis-

abgeber ihre Praxen präsentieren und mit Existenzgründern ins Gespräch 

kommen.
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KARRIEREWEGE NACH DER BERUFSAUSBILDUNG

Weiterqualifizierung PM
Praxismanager/-in eazf

Empfehlung: 2 Jahre Berufserfahrung
im Bereich Verwaltung

6 Monate berufsbegleitend
Prüfung eazf GmbH

Aufstiegsfortbildung DH
Dentalhygieniker/-in

Voraussetzung: 1 Jahr Berufserfahrung als ZMP/ZMF, 
Nachweis StrlSchV, Erste-Hilfe-Kurs 

16 Monate berufsbegleitend, Prüfung BLZK

Aufstiegsfortbildung ZMV
Zahnmedizinische/-r
Verwaltungsassistent/-in

Voraussetzung: 1 Jahr Berufserfahrung
als ZFA, Erste-Hilfe-Kurs

12 Monate berufsbegleitend, Prüfung BLZK

Aufstiegsfortbildung ZMP
Zahnmedizinische/-r
Prophylaxeassistent/-in

Voraussetzung: 1 Jahr Berufserfahrung
als ZFA, Nachweis StrlSchV, Erste-Hilfe-Kurs

12 Monate berufsbegleitend, Prüfung BLZK

ANPASSUNGSFORTBILDUNGEN

Prophylaxe Basiskurs Prothetische Assistenz KFO-Assistenz

60 Unterrichtsstunden
Nachweis StrlSchV

40 Unterrichtsstunden
Nachweis StrlSchV

60 Unterrichtsstunden
Nachweis StrlSchV

Aufstiegsfortbildungen und
Weiterqualifizierungen für Praxispersonal

System der Aufstiegsfortbildungen  
und Weiterqualifizierungen

Aufstiegsfortbildungen und Weiterqualifizierungen als Garant zur

fachlichen und beruflichen Entwicklung des zahnärztlichen Personals

genießen bei der eazf schon immer einen hohen Stellenwert.

Unsere langjährige Erfahrung bei der Durchführung von Aufstiegs-

fortbildungen, die Kooperation mit den bayerischen Hochschulen

sowie die Zusammenarbeit mit praxiserfahrenen und fachlich

umfassend qualifizierten Dozenten garantieren eine konsequente

und zielgerichtete Vorbereitung auf die Prüfung vor der Bayerischen

Landeszahnärztekammer und das spätere Aufgabengebiet in der Praxis.

In allen Fortbildungsgängen bietet die eazf zusätzliche, über die An-

forderungen der Fortbildungsordnungen hinausgehende Unterrichts-

einheiten zur Vertiefung der Lehrinhalte und zur Vorbereitung auf die 

Prüfungen an (z.   B. Abrechnungstraining für ZMV, Instrumentierungs-

training für ZMP/DH, Deep-Scaling-Kurs für ZMP).

In der unten stehenden Abbildung wird das System der Aufstiegsfort-

bildungen und Weiterqualifizierungen erläutert. Zusätzlich bietet die

eazf verschiedene Kompendien zu ausgewählten Themen an.

Mit Angeboten in München, Nürnberg und Regensburg ist die eazf

regional vertreten und ermöglicht so eine berufsbegleitende Fort-

bildung, ohne dass Sie Ihre berufliche Praxis vollständig unterbrechen

müssen.

Für die eazf sprechen viele Gründe:

 – Praxiserfahrene und fachlich umfassend qualifizierte Dozenten

 – Digitale Kursunterlagen und Unterstützung mit Materialien

 –   Praktischer Unterricht in Kleingruppen mit intensiver Betreuung 

durch Instruktor/-innen

 –  Praxisnahe Fortbildung mit Übungen an Behandlungsstühlen  

und Phantomkopf

 – Gegenseitige Übungen und Patientenbehandlungen

 –  Moderne Simulationseinheiten (Phantomköpfe) mit  

hochwertiger technischer Ausstattung

 –  Kooperation mit der Universitätszahnklinik München  

(Prof. Dr. Reinhard Hickel, Dr. Peter Wöhrl)

 –  Beratung und Betreuung durch Mitarbeiter/-innen der eazf während 

des gesamten Lehrganges

 – Intensive Vorbereitung auf die Prüfungen vor der BLZK

 – Förderung nach Meister-BAföG (AFBG), Meisterbonus

Kurzbeschreibungen der Aufstiegsfortbildungen und Weiterqualifi zie- 

rungen finden Sie auf der nächsten Seite. In unseren Infomappen und auf 

www.aufstiegsfortbildungen.info geben wir Ihnen ausführliche Infor- 

mationen zu allen Lehrgängen. Auskünfte erhalten Sie auch bei unseren 

Mitarbeiterinnen unter der Telefonnummer 089 230211-460 oder per 

Mail an info@eazf.de. Informationen zu den Anpassungsfortbildungen 

bzw. Kompendien für ZFA bekommen Sie unter der Telefonnummer 

089 230211-434 bzw. -424 oder per Mail an info@eazf.de.

KOMPENDIEN

Dentale/-r Ernährungsberater/-in eazf

Qualitätsmanagementbeauftragte/-r eazf

Datenschutzbeauftragte/-r eazf

Buchhaltung für die Zahnarztpraxis

Abrechnung Compact

Chirurgische Assistenz

Hygiene in der Zahnarztpraxis

ZFA – ZAHNMEDIZINISCHE/-R FACHANGESTELLTE/-R – 3 JAHRE DUALE BERUFSAUSBILDUNG
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Kursbeschreibungen

ZAHNMEDIZINISCHE/-R VERWALTUNGSASSISTENT/-IN (ZMV)

Kursinhalte Abrechnungswesen, Praxismanagement, Marketing, Rechts- und Wirtschaftskunde, Informations- und
Kommunikationstechnologie (EDV), Kommunikation, Rhetorik und Psychologie, Präsentationstechnik, Datenschutz,  
Personal- und Ausbildungswesen, Pädagogik, QM

Kursgebühr 4.500 Euro inklusive Kursunterlagen in digitaler Form, Erfrischungsgetränke und Kaffee, Ratenzahlung möglich, zuzüglich Prüfungs-
gebühr der BLZK, Meisterbonus, Förderung über BAföG möglich

Kursdaten Die Aufstiegsfortbildung zur/zum ZMV dauert etwa ein Jahr. In München ist Kursbeginn im März, in Nürnberg startet die Fortbildung 
im September. Die Fortbildung ist auch als halbjähriger Kompaktkurs buchbar. Beginn des Kompaktkurses ist in München im Juni und 
in Nürnberg im Januar.

Voraussetzungen Bestandene Abschlussprüfung als ZFA, mindestens ein Jahr Tätigkeit als ZFA, Nachweis über den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses mit 
mindestens neun Unterrichtsstunden

PRAXISMANAGER/-IN EAZF (PM) INKL. QMB-ABSCHLUSS

Kursinhalte Betriebswirtschaft in der Zahnarztpraxis, Rechnungs- und Finanzwesen, Personalmanagement und -führung,
Ausbildungswesen, Materialwirtschaft, Marketing, QM (inkl. QMB-Abschluss), Arbeits- und Vertragsrecht, Kommunikation  
und Gesprächsführung

Kursgebühr 2.950 Euro inklusive Kursunterlagen in digitaler Form, Erfrischungsgetränke und Kaffee, Ratenzahlung möglich,
zuzüglich Prüfungsgebühr der eazf

Kursdaten Die Weiterqualifizierung zur/zum PM dauert etwa sechs Monate. In München ist Kursbeginn im Oktober, in Nürnberg startet
die Fortbildung im Januar.

Voraussetzungen Bestandene Abschlussprüfung als ZFA oder kaufmännische Qualifikation, mindestens zwei Jahre Tätigkeit im Bereich der Verwaltung 
einer Praxis. Die Abschlussprüfung wird vor einem Prüfungsausschuss der eazf abgelegt!

ZAHNMEDIZINISCHE/-R PROPHYLAXEASSISTENT/-IN (ZMP)

Kursinhalte Plaque- und Blutungsindizes, Kariesrisikoeinschätzung, Erarbeiten von Therapievorschlägen, PZR im sichtbaren und klinisch sichtbaren 
subgingivalen Bereich, Beratung, Motivation, Fissurenversiegelung, Ernährungslehre, Abdrucknahme und Provisorienherstellung, 
Behandlungsplanung, praktische Übungen

Kursgebühr 4.500 Euro inklusive Kursunterlagen in digitaler Form, Erfrischungsgetränke und Kaffee, Ratenzahlung möglich,
zuzüglich Prüfungsgebühr der BLZK, Meisterbonus, Förderung über BAföG möglich

Kursdaten Die Aufstiegsfortbildung zur/zum ZMP dauert etwa ein Jahr. In München und Nürnberg ist Kursbeginn jeweils im März und September.

Voraussetzungen Bestandene Abschlussprüfung als ZFA, mindestens ein Jahr Tätigkeit als ZFA, Nachweis über den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses mit 
mindestens neun Unterrichtsstunden, Nachweis über Kenntnisse im Strahlenschutz

DENTALHYGIENIKER/-IN (DH)

Kursinhalte Anamnese, gesunde und erkrankte Strukturen der Mundhöhle, therapeutische Maßnahmen, Parodontitistherapie,
Beratung und Motivation der Patienten, Langzeitbetreuung von Patienten jeder Altersstufe, intensive praktische Übungen, Klinikpraktika

Kursgebühr 9.475 Euro inklusive Kursunterlagen in digitaler Form, Erfrischungsgetränke und Kaffee, Ratenzahlung möglich,
zuzüglich Prüfungsgebühr der BLZK, Meisterbonus, Förderung über BAföG möglich

Kursdaten Die Aufstiegsfortbildung zur/zum DH dauert etwa 16 Monate. Kursbeginn ist im Juni.

Voraussetzungen Bestandene Abschlussprüfung als ZMP oder ZMF, mindestens ein Jahr Tätigkeit als ZMP oder ZMF, Nachweis über den Besuch eines 
Erste-Hilfe-Kurses mit mindestens neun Unterrichtsstunden, Nachweis über Kenntnisse im Strahlenschutz

QUALITÄTSMANAGEMENTBEAUFTRAGTE/-R EAZF (QMB)

Kursinhalte Bedeutung und Begriffe des QM, Anforderungen an ein QM-System für die Zahnarztpraxis, Aufbau und Weiterentwicklung eines 
QM-Handbuches, Arbeitsschutz und Hygienevorschriften, Medizinprodukteaufbereitung und Medizinproduktegesetz (MPG), Anwen-
dung des QM-Handbuches der BLZK

Kursgebühr 850 Euro inklusive Kursunterlagen, Mittagessen, Erfrischungsgetränke und Kaffee

Kursdaten Die Weiterqualifizierung zur/zum QMB eazf dauert vier Tage und wird ganzjährig zu verschiedenen Terminen in München,
Nürnberg und Regensburg angeboten.

Voraussetzungen Bestandene Abschlussprüfung als ZFA, fachfremde Abschlüsse auf Anfrage
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VORAUSSICHTLICHER
PRÜFUNGSTERMIN

ANMELDESCHLUSS INKL. VOLLSTÄNDIGER 
ZULASSUNGSUNTERLAGEN

ZMP Schriftliche Prüfung 14.3.2024 4.2.2024

ZMP Praktische Prüfung 19.3.–23.3.2024 4.2.2024

ZMP Schriftliche Prüfung 4.9.2024 30.7.2024

ZMP Praktische Prüfung 11.9.–14.9.2024 30.7.2024

DH Schriftliche Prüfung 27.8.2024 30.7.2024

DH Praktische Prüfung 28.8.–31.8.2024 30.7.2024

DH Mündliche Prüfung 2.9.–3.9.2024 30.7.2024

ZMV Schriftliche Prüfung 12.3.–13.3.2024 4.2.2024

ZMV Mündliche Prüfung 14.3.–18.3.2024 4.2.2024

ZMV Schriftliche Prüfung 28.8.–29.8.2024 30.7.2024

ZMV Mündliche Prüfung 4.9.–7.9.2024 30.7.2024

ZMP Schriftliche Prüfung 13.3.2025 4.2.2025

ZMP Praktische Prüfung 18.3.–22.3.2025 4.2.2025

ZMP Schriftliche Prüfung 2.9.2025 30.7.2025

ZMP Praktische Prüfung 10.9.–13.9.2025 30.7.2025

ZMV Schriftliche Prüfung 11.3.–12.3.2025 4.2.2025

ZMV Mündliche Prüfung 13.3.–17.3.2025 4.2.2025

ZMV Schriftliche Prüfung 27.8.–28.8.2025 30.7.2025

ZMV Mündliche Prüfung 3.9.–6.9.2025 30.7.2025

Vorläufige Prüfungstermine für
Aufstiegsfortbildungen 2024/2025
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Prüfungsort1

Terminänderungen im Vergleich zu bisher veröffentlichten Terminen 

werden rechtzeitig bekannt gegeben und sind farblich gekennzeichnet.

1   Der verbindliche Prüfungsort für oben genannte Termine kann dem 

Prüfungsteilnehmer erst mit dem Zulassungsschreiben circa zwei 

Wochen vor dem Prüfungstermin mitgeteilt werden.

Prüfungsgebühren für Aufstiegsfortbildungen BLZK nach den Prüfungs-

vorschriften ab 1.1.2017:

ZMP   460 Euro

ZMV   450 Euro

DH  670 Euro

Die Prüfungsgebühren für Wiederholungsprüfungen beziehungsweise 

einzelne Prüfungsteile erfragen Sie bitte im Referat Zahnärztliches Per-

sonal der Bayerischen Landeszahnärztekammer. Der Anmeldeschluss 

bei der BLZK ist jeweils angegeben. Den Antrag auf Zulassung stellen 

Sie bitte rechtzeitig beim Referat Zahnärztliches Personal der Bayeri-

schen Landeszahnärztekammer, Flößergasse 1, 81369 München, Tele-

fon 089 230211-330 oder -332, zahnaerztliches-personal@blzk.de.
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Veröffentlichung des endgültigen Ergebnisses 
der Nachwahl der Delegierten und Ersatzleute 
der Bayerischen Landeszahnärztekammer 
im Wahlbezirk Mittelfranken für die Wahlperiode 2022–2026

Datum der Veröffentlichung: 19.10.2023 

Der Landeswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 19.10.2023 gemäß § 13 Abs. 5 der Wahlordnung der 
Bayerischen Landeszahnärztekamrner folgendes endgültige Wahlergebnis festgestellt: 

(Markierungen mit * kennzeichnen Reihung durch Losverfahren.) 

WAHLBEZIRK MITTELFRANKEN

1.  
Zahl der Wahlberechtigten: 
Zahl der eingegangenen Wahlbriefe: 
Zahl der als ungültig zurückgewiesenen Wahlbriefumschläge: 
Zahl der gültigen Stimmabgaben:

2 400
510
14
494

2. Gewählter Delegierter, der sein Amt nicht angenommen hat:
Dr. Willi Scheinkönig, 90471 Nürnberg 347 Stimmen 

3. Gewählte Delegierte, die ihr Amt angenommen haben: 
Dr. Dr. Markus Tröltzsch, Maximilianstraße 5, 91522 Ansbach 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Matthias Tröltzsch, Maximilianstraße 5, 91522 Ansbach 
Maike Albrecht, Am Markt 8, 91583 Schillingsfürst 
Dr. Eduard Stark, Bahnhofstraße 1, 90559 Burgthann 
Dr. Jessica Wießner M.Sc., Schützengraben 18, 91074 Herzogenaurach 
Dr. Jörg Lichtblau, Wiesenstraße 2, 90613 Großhabersdorf 
Dr. Manfred Albrecht, Am Markt 8, 91583 Schillingsfürst 
Martin Kelbel, Unterer Markt 2, 90518 Altdorf 
Dr. Jürgen Wollner, Waldrandstraße 33, 90571 Schwaig

295 Stimmen
274 Stimmen 
269 Stimmen*
269 Stimmen*
251 Stimmen
245 Stimmen
244 Stimmen
241 Stimmen
237 Stimmen

4. Gewählte Ersatzperson, die ihr Amt nicht angenommen hat:
Dr. Susanne Voß, 91550 Dinkelsbühl 189 Stimmen 

5. Gewählte Ersatzleute, die ihr Amt angenommen haben: 

Dr. Thomas Reinhold, Allersberger Straße 185, 90461 Nürnberg 
Dr. Manuela Schüller, Bahnhofstraße 18, 91126 Schwabach
Dr. Volker Schmidt, Äußere Sulzbacher Straße 70, 90491 Nürnberg
Bernhard Grimm, Allersberger Straße 14, 91161 Hilpoltstein 
Dr. Karl Meyer, Karolinenstraße 55, 90402 Nürnberg
Dr. Marc-Achim Töpert, Ansbacher Straße 24, 91413 Neustadt
Christian Pelster, Riemenschneiderstraße 7, 90766 Fürth 
Dr. Stefan Gassenmeier, Bahnhofstraße 2a, 90592 Schwarzenbruck 
Dr. Ralph Härtlein, Plattenäckerweg 6, 90455 Nürnberg 

236 Stimmen
227 Stimmen
219 Stimmen
204 Stimmen*
204 Stimmen*
203 Stimmen
200 Stimmen
198 Stimmen 

188 Stimmen *

6. Gewählte Ersatzperson, die aufgrund Nichtannahme eines Delegierten (Dr. Willi Scheinkönig) nachgerückt ist: 

Dr. Thomas Reinhold, Allersberger Straße 185, 90461 Nürnberg 236 Stimmen

7. Nicht Gewählte: 

Dr. Berndt Dieter Wollmarker, 91161 Hilpoltstein 
Dr. Peter Weck, 91792 Ellingen 
Dr. Mirko Kohl, 91126 Schwabach 
Dr. Detlef Schneider, 90522 Oberasbach

188 Stimmen*
172 Stimmen 
170 Stimmen 
136 Stimmen

Dr. Alexander Siegmund

Landeswahlleiter

München, den 19.10.2023

Dr. Ulrich Graf von Tauffkirchen 

Mitglied des Landeswahlausschusses 

Dr. Rolf-Dieter Strasen

Mitglied des Landes wahlausschusses 
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Ordentliche Vertreterversammlung
Bekanntmachung über Termin und Tagesordnung der ordentlichen
Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB)

Hiermit wird bekannt gegeben, dass die nächste ordentliche Vertreterversammlung der KZVB am

Freitag, 1. Dezember 2023, 9.30 Uhr und
Samstag, 2. Dezember 2023, 9.30 Uhr

im Zahnärztehaus München, Fallstraße 34, 81369 München, Vortragssaal im 1. Stock, stattfindet.

A) Begrüßung und Regularien

B) Fragestunde

C) Tagesordnung

1. Bericht des Vorsitzenden der Vertreterversammlung

2. Bericht des Vorstands

3. Bericht des VV-Ausschusses

4. Berichte der Referenten, der Geschäftsführer, 
aus den Geschäftsbereichen und den Bezirksstellen

5. Bericht des Datenausschusses

6. Bericht des Finanzausschusses

7. Immobilien der KZVB

8. Ergebnis 2022: 
8.1. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
8.2. Prüfbericht
8.3. Entlastung des Vorstands

9. Änderung der Anlagerichtlinien der KZVB

10. Beschlussfassung über die Aufwandsentschädigungsordnungen I und Ia 
und die Reisekostenordnungen I, Ia und II

11. Finanzangelegenheiten: 
11.1. Beschlussfassung über Verwaltungskostenbeiträge 
11.2. Beratung und Genehmigung der Haushalts- und Investitionsplanung 2024

12. Sonstiges

 TAGESORDNUNG 

Dr. Jürgen Welsch
Vorsitzender der Vertreterversammlung

Ungültigkeit von Zahnarztausweisen

Die Zahnarztausweise von 

Stefan Burkard, geboren am 1.5.1958, Ausweis-Nr. 60415, 

Paul Ferdinand Capellen, geboren am 10.6.1994, Ausweis-Nr. 73356, 

Dr. Isabell Kammerer, geboren am 22.2.1994, Ausweis-Nr. 32202, 

Tim Münch, geboren am 1.12.1995, Ausweis-Nr. 73287, 

Dr. Hanns Talhorst, geboren am 12.3.1964, Ausweis-Nr. 73632, 

und Dr. Felix Theinkom, geboren am 31.12.1993, Ausweis-Nr. 51331, 

werden für ungültig erklärt.

(Zahnarztausweise werden bei Verlust oder Kammerwechsel für 

ungültig erklärt.)
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Kompetenz im Zahnarztrecht
Praxisübernahmen · Kooperationen · Haftung 
Arbeitsrecht · Mietrecht · Wirtschaftlichkeits-
prüfungen · Regressverfahren · Berufsrecht

Hartmannsgruber Gemke  
Argyrakis & Partner Rechtsanwälte
August-Exter-Straße 4 · 81245 München 
Tel. 089 / 82 99 56 - 0 · info@med-recht.de

www.med-recht.de

Wir vertreten Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie 
zahnärztliche Kooperationen in allen relevanten 
Rechtsgebieten – fachlich kompetent, erfahren,  
seriös, fair. 

Sprechen Sie uns an!

Standort München: Bräuhausstraße 4, 80331 München, Tel. 089/273747641  
Standort Göppingen: Poststraße 41, 73033 Göppingen, Tel. 07161/1568940

info@vogl-rechtsanwaelte.de – www.vogl-rechtsanwaelte.de

Fachanwälte für Medizinrecht

Werner Vogl | Rechtsanwalt

Anke Asendorf | Rechtsanwältin

Franziska Vogl | Rechtsanwältin

Fachanwalt für Medizinrecht

Fachanwältin für Medizinrecht

3 Wege zu Ihrer Kleinanzeige:

Kontakt: Stefan Thieme
  Tel.: 0341 48474-224
  bzb-kleinanzeigen@oemus-media.de

Die Anzeigen können sowohl fertig gesetzt als PDF, PNG oder 
JPG als auch als reiner Text im Word-Format angeliefert 
werden.

Die Datenlieferung erfolgt bitte an:
dispo@oemus-media.de

Eine Buchung ist auch direkt online möglich:
https://oemus.com/publication/bzb/mediadaten/

Format S:

B x H = 85 x 45 mm
Preis: 180 Euro 

Format M:

B x H = 85 x 90 mm
Preis: 350 Euro 

Format L:

B x H = 175 x 45 mm
Preis: 340 Euro 

Format XL:

B x H = 175 x 90 mm
Preis: 670 Euro 

Alle Preise sind Nettopreise.

Glück teilen und 
Freude schenken: Mit 
einer Geschenkspende 
helfen Sie benach-
teiligten Kindern an 
Weihnachten. 
SOS-Kinderdorf unterstützt benach-
teiligte Familien mit offenen und 
ambulanten Angeboten langfristig
und nachhaltig.

Jetzt helfen: sos-kinderdorf.de
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Ihr Kontakt für Rückfragen:
Katja Vogel (Bedarfsplanung/Mitgliederwesen)
Telefon:  +49 89 72401–506 · E-Mail:  k.vogel@kzvb.de
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Die Region freut 
sich auf Sie!

• Eichstätt (KFO)
•  Eichstätt 

(Zahnärztl. Versorgung)
• Haßberge (KFO)
• Tirschenreuth (KFO) 
• Wunsiedel (KFO)

Als 

VERTRAGS -

ZAHNARZT 

in den 

Landkreisen:

Haben Sie Interesse sich in einer dieser Gegenden nieder zulassen?Sprechen Sie uns an!



Wollen Sie wissen, wie wir Sie in Ihrer Praxis unterstützen 

können? Dann buchen Sie einfach ein kostenloses 

Erstgespräch über den QR-Code.

www.abz-zr.de

Machen Sie nicht denselben 

Fehler! Hier der Link zum Video: 

Einfach QR-Code 

scannen und anschauen!

Sicherheit im Praxisalltag 

mit der ABZ.

Vermeiden Sie die häufigsten Fehler und sparen Sie Geld!


